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Zweiter Teil .

Der Vund

Erstes Kapitel .

Die Geschichte der Föderaltheologie bis Coccejus .

Die erstmalige Benutzung der vundesidee im resormatorischen
Kampf gegen die Täufer : Iwingli , Bullinger , Calvin .

Der veitrag Melanchthons .

Föderaltheologie des Toccejus ist die reife Frucht einer langen
^ »-^ Entwicklung, die in der Reformation einsetzt und sich besonders
an diejenigen Momente ihrer Lehre anschließt , welche die geschichtliche
Heilsoffenbarung hervorhebend ) von Zürich ist diese Richtung über
Heidelberg , Marburg und herborn nach Bremen gewandert und von dort
nach Holland gekommen . Nicht als ob dies das einzige Geleise ihres
Siegeszuges wäre ^ sie ist auch schon unmittelbar von Zürich her
in die Niederlande eingedrungen und wirkt schon früh aus allen
reformierten Hochschulen . Wohl aber markiert der Stammbaum , der
durch die Folge obiger Hochschulnamenbezeichnet ist , die aus Toccejus
und durch ihn wirkende Geschichte .

Der erste Anfang wurde nicht in lvittenberg oder Genf , sondern
in Zürich gemacht . Zwingli ist der eigentliche Erneuerer des biblischen
Bundesgedankens für die reformierte Theologie , aber die Anregung
dazu kam ihm wohl von täuferischer Leite . Bullinger gibt im Anschluß
an ihn den ersten Entwurf . Der Kampf gegen die Täufer und der
Wille zur Volkskirche sind die treibenden Kräfte , die hinter diesen
Gedanken stehen . Ealvin übernimmt Zwinglis und Bullingers Grund¬
linien , ja sogar die Formulierungen des Letzteren . Freilich gibt er

I) vgl . zu diesem Uapitel die allerdings unvollständigen vorarbeiten von
Heppe , vogmatik des deutschen Protestantismus , I , S . 188 ff . Vers . , Geschichte
des Pietismus , S . 203 ff . viestel , IfdTH . 1865 , S . 211 ff . Ver s. , Gesch . d . K . T . ,
5 . 286 ff . van t ' h o oft , ve Theologie van Heinrich vullinger . Graf v . Kor ff ,
Die Anfänge der Föderaltheologie . Ausführlichere Titelangaben mit Zahr und
Grt des Erscheinens vgl . im Literaturverzeichnis .
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auch , sonderlich in seinen Kommentaren , bedeutende selbständige Bei¬
träge , von Melanchthon her aber kommen für die dogmatischeAus¬
bildung der Lehre wesentliche Antriebe hinzu . In dieser Reihenfolge
wollen wir den ersten Entwicklungsgang an uns vorüberziehen lassen .

Die Täufer nannten sich mit Vorliebe „ Bundgenossen " und sahen
sich an als die mit dem Bundzeichen versiegelten . Die Taufe war
ihnen ein „ puntnus " / ) Darum ist es höchst wahrscheinlich , daß die
Züricher Reformatoren durch diesen Gegensatz zu ihrer Hervorhebung
der Bundesschließung Gottes in der Kindertause gebracht worden sind .
5chon Tellarius , in dessen Buche „ vs opei -ibii8 vsi " ein über -
raschender heilsgeschichtlicher Einschlag in Verbindung mit dem Begriff
Gnadenbund begegnet ,^ vertritt ja den Bundesgedanken im Kamps
gegen die liindertaufe . Er sagt , daß der bloße Beschneidungsbund
noch nicht der Gnadenbund sei , und daß nicht alle Beschnittenen
aus Abrahams Samen im wahren Gnadenbund waren , hier bereits
wird die Frage , was der Bund mit Abraham bedeutete , in den
Mittelpunkt gestellt . Es ist zu beachten , daß diese Schrift ein Jahr
später erscheint als die Zwinglis über die Erbsünde . Rein literarisch
läßt sich aber diese Bewegung nicht fixieren . Das Büchlein des
Tellarius vertritt eine Position , die Zwingli wohl bereits länger aus
der mündlichen Auseinandersetzung kannte . So werden wir kaum
fehl gehen in der Annahme , daß es die Täufer gewesen sind , die den
Bundesgedanken zuerst in die reformatorischeBewegung hineingeworfen
haben . Das hat zur Folge gehabt , daß sowohl die Züricher wie
Butzer ^) die Bundesidee besonders in der Sakramentslehre verwandten ,
um die Zeichen des Bundes in ihrer Bedeutung herauszustellen.

Schon Zwingli 4) kennt einen Bund Gottes mit Adam . Dabei
wird allerdings nicht deutlich , ob er einen Schöpfungsbund meint
oder einen solchen , der nach dem Fall geschlossen ist . Er sagt einfach :

vgl . wappler , Täuferbewegung in Thüringen , 5 . 60 — 6S . 235 f . 245 f .
322 u . ö . Interessant dafür , wie der Ausdruck Bund ihnen im Ghre liegt , ist
die populär mißverstehende Veränderung von Pontius im Kpostolikum in Bund :
gelitten unter dem Bunde pilati , S . 119 . 176 .

2) Tellarius , ve opsridus vsi , 1527 , p . 57 . 57 " . 58 .
2) vgl . Lang , Der Tvangelienkommentar Martin Butzers , Z . 258 . 440 f . Der

Bundesgedanke tritt bei Butzer nicht sonderlich hervor .
4) vor allem kommen in Betracht : 1 . Os psmsto original ! üselarstio ail

I5rb . RtisZium , 1526 . 2 . In eatabsptistÄruni stroMas slsnenus , 1527 .
3 . ? jcisi ratio , 1530 . Letztere zitiere ich nach Müller , Bekenntnisschriften , 5 . 84z
die ersten beiden nach opp . sÄ . Schuler und Zchultheß III , S . 627 — 645 und
357 — 437 .
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mit Noah und Abraham wurde der Bund erneuert , den Gott mit
Adam geschlossen hatte . Das protevangelium wird bei ihm nicht wie
in der späteren Dogmatik mit dem Hauptakzent versehn - er betont
vielmehr : je näher die AnKunst des Sohnes herbeikommt , desto offen¬
kundiger spricht Gott / ) Also die Verheißung hat eine zunehmende
Klarheit und Bestimmtheit , sie ist deutlicher bei Abraham als bei
Adam . Besonderer Nachdruck fällt auf den Bund mit Abraham .
Gott verheißt ihm seine Güte : ich will dein Gott sein . Er verlangt
von ihm , daß er in Rechtschaffenheit vor ihm wandle . Er sagt
ihm zu , seinen Samen zu segnen , verspricht ihm unzählige Nach¬
kommenschaft und den Besitz Palästinas . Als Zeichen des Bundes
setzt er die Beschneidung ein . Die messianische Bedeutung dieser
Weissagungen wird stark hervorgehoben. Abraham hat bereits teil
an dem einen ewigen Testament, denn er sah den Tag Thristi und
freute sich / )

Das ist nun Zwingiis Hauptgedanke : es ist ein und dasselbe
Testament, das Gott für das Menschengeschlechtverordnet hat , von
Grundlegung der Welt bis zu ihrer Auflösung . Die Schuld der
Menschheit voraussehend hat er schon von Ewigkeit her Jesum als
Heilmittel und Erlöser bestimmt . Wie es daher nur ein einziges
Erlösungswerk gibt , so besteht auch nur ein einziger Bund / ) Gott
schließt ihn vordem mit dem israelitischen Volk , wie jetzt mit uns ,
damit wir mit jenen ein Volk und eine Kirche seien / ) Es gibt also
nur ein Volk Gottes , nicht zwei , ein Los und eine Bedingung ist
für alle vorhanden / ) Der Glaube Abrahams und der unsrige sind
eine Einheit . Weil Gott unveränderlich derselbe ist , ist er ebenso
unser Gott , wie er Abrahams Gott war , und wir sind sein Volk , wie
Israel sein Volk war . Gottes Volk heißen die , welche ihn als den
wahren und einzigen verehren . Thristus verbindet als der Eckstein
beide Mauern , es ist eine Herde , ein Hirt und ein Weinberg , wir
sitzen als Thristen aus den Heiden mit den Erzvätern zusammen im
Himmelreich / ) Die Schrift an Urbanus Nhegius findet ihren Aus¬
klang in der These , daß nur ein Bund und Testament existiere ^
„ Mantum aä intknoi 'sm kvminem attinet " / )

Zwingli rechnet mit dem Einwand : du willst uns zu Juden
machen , denn es ist doch immer von zwei Völkern , Kirchen und

>) S . 414 f . -) 415 . 419 f . ' ) 422 . ' ) 418 .
2) 419 . 367 . °) 638 . 422 f . 367 . ' ) 644 .
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Testamenten die Rede / ) Darum formuliert er bereits vor Talvin
die Frage , wie die Behauptung der Testamentseinheit mit dem Unter¬
schied der beiden Testamente übereinkomme / ) Aber auch bei diesen
Ausführungen hält er daran fest : es handelt sich im Grunde nicht um
zwei verschiedene Testamente. Die Redeweise des Paulus von den
beiden Testamenten geschieht „ psr ettioloAiam aut iniinesin " / ) Der
Unterschied zwischen der Feit der Väter und der unsrigen ist sehr
gering , wenn man ins Auge faßt „ principalia , isw , Mae 36 vsuin
et ric>3 psi -tinsnt " . hier wie dort gilt es : Gott ist unser Gott , wir
sind sein Volk . Abraham wurde durch Thristus errettet wie auch
wir . Beide Heilszeiten stützen sich aus Thristus . Die Unterschiede
aber kommen zutage , wenn wir ins Auge fassen „ sa , czuas nc>s
tantum " . Dazu ist zunächst zu sagen : Thristus ist jetzt erschienen ,
damals erst verheißen. An zweiter Stelle äußert Zwingli die eigen¬
tümliche Auffassung , daß damals die , welche im Glauben starben ,
nicht in den Himmel kamen , sondern nur in Abrahams Schoß ,
während der , welcher jetzt an Thristus glaubt , nicht dem Gericht
verfällt , sondern aus dem Tode ins Leben durchgedrungen ist . Dann
nennt er die Unterschiede , die zu der Zweiteilung „ Gesetz und Freiheit "
berechtigen : die Schatten sind entfernt , das Licht leuchtet Heller , die
Zeremonien sind abgeschafft . Ferner : das Testament ist allen Völkern
verkündigt und ausgehändigt , nicht wie zuvor nur einem Volke .
Endlich aber wird gesagt : Ivir haben jetzt Thristi Vorbild und die
vollendete Rreuzestat des Erlösers / ) Aber trotzdem : es ist ein
Testament , ein Bund , ein Volk und eine Kirche .

Alle diese Ausführungen stehen aber ganz und gar im Dienst
eines praktischen Zweckes . Die Rindertaufe soll begründet werden .
Ts entspricht ja der Veschneidung und dem passah aufs genauste
Taufe und Abendmahl / ) Im Alten Testament waren auch die Rinder
in den Bund eingeschlossen. Daraus , daß ihnen das Vundeszeichen , die
Beschneidung , gegeben wurde , folgt , daß sie alle Glieder des eoi-pus
populi Dei sind / ) Weil es aber nur einen Bund , nur eine Rirche
und ein Volk gibt , so ergibt sich für die Thristenkinder die gleiche
Lage — denn sollte diese Gnade nur Israel nach dem Fleisch gelten ?
Wäre das nicht eine Härte und Ungerechtigkeit? vielmehr ist es so :
die , welche von christlichen Eltern abstammen, stehen unter denselben
Bedingungen wie die Nachkommen Abrahams . Darum gehören

' ) 418 . 2) 422 f . -) 419 . ») 422 f . 644 . ^) 424 . <-) 415 .
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unsre Kinder nicht weniger zur sichtbaren Kirche als die Erwachsenen .
Wir sind ja dem Gottesvolk eingepflanzt, das eine Einheit ist . Ivie
die Glieder eines und desselben Staatswesens haben wir auch das
gleiche Los mit dem alttestamentlichen Bundesvolk . Wenn die Täufer
dagegen sagen : nur der Glaube macht zu Kbrahams Söhnen , so
widerspricht das der göttlichen Verordnung , daß auch die Kinder der
Hebräer , die doch noch nicht glaubten , gleichwohl zum Bunde ge¬
hörten . ^ Bei all diesen Folgerungen bleibt die Prämisse dauernd
die : es gibt nur einen Bund und ein Testament ? )

Diese Zwinglischen Gedanken hat Vullinger weitergeführt und
noch sorgfältiger und umfassender begründet in seinem Knappen , aber
gehaltvoll körnigen Kompendium „ vs testamento seu kosäsi -s vei
uniec» et aetsl -no " / ) Das Schristchen hat freilich nicht , wie seit
van t ' hooft angenommen wurde , die reformierte Bundestheologie in¬
auguriert ^ es ist im wesentlichen eine Kusmünzung der Hauptthese
Zwinglis . Es bietet jedoch den ersten durch die Bundesidee thematisch
bestimmten Entwurf , und zugleich eroberten die volkstümlichen Schriften
desselben Verfassers dem gleichen Gedankenkomplex breiteren Boden .

Bereits Bullinger geht , wie später Toccejus , vom Ivortbegriff
6t « S^ x ^ aus , weist daraus hin , daß in der I^XX <Zt « SHz- »?

die Übersetzung von sei , stellt fest , daß ^ eo-r / Ax /tckö für ts3tc»i- und
für paeiLeol -, stipulv gebraucht werde , daß also ät « A ^ ^ sowohl
eidlich festgesetzte Verheißung , wie paetum , toeäu3 bedeute . Die
lateinischen Grammatiker werden nach der Bedeutung von kvsäus
gefragt . Es wird besonders an den neutestamentlichen Gebrauch von
6t « ^ ^ angeknüpft . Bund und Testament werden nicht differenziert ,
sondern identifiziert / )

Den ewigen Bund hat Gott mit Abraham geschlossen . Zwar
wird dem protevangelium schon eine große Bedeutung zugesprochen :
die dem Abraham vorausgehenden Väter sind gerettet worden durch
diese paradiesesverheißung . °) Kuch von der Bundesschließung mit
Noah nach der Flut ist die Rede . Kber aller Nachdruck fällt auf
den nach Gen . 17 mit Kbraham und seinem Samen geschlossenen

1) 637 — 39 . 418 — 20 . 422 —24 . Müller 5 . 84 .
2) weitere Stellen über den Bund : Zwingli , opx . sä . Schuler und Schultheß

II , 3 , 9 ? Ausgabe von Egli usw . IV , S . 295 .
l ' iZur . 1534 . Dazu vgl . vatsekssis , p . k K .

<) p . 3f . 4f . 5) 29 " .
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Bund / ) Dabei werden , wenn wir die Gedanken ordnen / ) folgende
Hauptmomente hervorgehoben : 1 . Die Bundesschließung bringt die
Offenbarung des El Schaddai / ) 2 . 5ie sagt zu : „ In dir sollen ge¬
segnet werden alle Völker . " Damit sind die Gläubigen aus den
Juden und Heiden gemeint . Schon bei Bullinger begegnet jener
Lieblingsgedanke des Toccejus , daß alles hinziele aus „ das Erbe
unter den Heiden " / ) Der Bund bringt die Verheißung nicht nur
des irdischen , sondern auch des himmlischen Kanaan / ) 3 . Er fordert
vom Menschen als Bedingung : „ Wandle vor mir und sei fromm . "
4 . Ms Bundessakrament wird die Beschneidung eingesetzt , in welcher
der ganze Bund enthalten ist / )

Der Neue Bund aber erfüllt diese Bundesschließung mit Abraham .
Thristus hat das koeäus vsi astei -num mit dem Menschengeschlecht
bestätigt / ) Dies wird nun in allen erwähnten Punkten durchgeführt :

5 - . vgl . Haußbuch , S . 3 » , 150 ». » : 1 . Der Bund Gottes mit Kdam nach
dem Fall , 2 . erneuert mit Noah , 3 . mit klbraham , 4 . am Sinai , 5 . durch Jesus
Thristus . Ganz gleich : Summa , S . 2 " , 31 : „ Sölichen pundt hat er angefsngt mit
Kdamen / erstreckt mit Noe / erlütert mit Abrahamen / ernüweret vnd in
gschrifst gefasset durch Mosen / beschlossen durch Jesum Thristum " / . vom -
psnüiuin rsliZ . onrist . p . 26 : ,Atqus kos sst illucl koscius , ĉ uo6 in saoris
litsris Osus ourri Irumario gsnsrs psrsussisss üieirur , lzuocl surn ^ .clarno
prirno initurn sst , incts vsro rspÄraturn snrn noe st elarius sum ^ .brakarno ,
in lidros rslaruin a Noss st 6srnurn a Lnristo sanvituin st sonkirinatuni .
Hoc vsro kosäns ourn noininidus Osns Iris IsZidus junxit , ut Osus riostsr
sit , ouneta nodis suppsÄitst , as psr Lnristurn plsns ornnis soslsstia <tona
eonrrnunisst : visissirn vsro norninss , nunv Osum solnrn st prastsr surn
nnllos slios aMosemit , Iruie uni kiclant , nuno invoosnt , vsnsrsntur , dune
aclorsnt , nnie kicli ssss psrssvsrsnt , illiuso ûs Is ^ ss in ornni vita sua ob -
ssrvsnt . Has vsro ctivini kosolsris eon6itionss Oous suis vsrdis a ssrvis
suis inunclo rseitari voluit , st saclsin in sserarum litsrarurn libros rsksrri
euravit ; quidus a nodis kiciss tridusnäa sst . I ' abulas autsrn Iruius tosusris ,
sserosanstis nrvstsriis , ĉ uas sasrarnsnia norninainus , tan ^ UÄin siZillis ôui -
buso ^uam odsiZnat , c ûao st a nodis prout voluit usurp ^ ri rssitario ,us clsbsnt .
Huiouno .us sr ^ o nass obssrvant , ni kiclslss vsi ssrvi st kosäsrati sunt ,
vsra rsli ^ ions utuntur . RsIiZio snirn non tarn a rsliASnclo , c ûarn s li ^ sn <lo
clista viastur . vso vsro obli ^ arnur st tosüsrs junZirnur Zratuita sius
bsni ^ niwts (ut clioturn sst ) psr kiäsrn . Bullinger kennt nur einen Gnaden¬
bund und spricht nicht von einem tosäus opsrurn vor dem Zündenfall , vgl .
Lsrrnon . 15 , x>. 121 - ff . und Lang , Heidelb . Rat . , S . I. XV . Über das kzaußbuch
vgl . 5epp II , S . 221f .

^) Die Ziffern zur Einteilung stammen von mir .
°) p . 11 f . ! vgl . hautzbuch , S . 150 . ") 45 ». ^) 12 d . iz . s) 41 d 44 .
' ) 21 ». Diese universalistische Formulierung ist für B . charakteristisch .



1 . Er ist der Immanuel , in dem Gottes Güte , in dem der ElSchaddai ,
die Mlle der Gottheit , zu uns kommt / ) 2 . Alles , was er bringt ,
ist die Erfüllung jener einen Verheißung : „ in dir sollen gesegnet
Werden " ^ denn er gibt Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung , bringt
vermöge seines priestertums und seiner Genugtuung das Reich , das
ist ewiges Leben , geistliche Segnung , Abschaffung des Gesetzes , Be¬
rufung der Heiden , die verherrlichte Gemeinde aus Heiden und
Juden / ) 3 . Er läßt durch Wort und Beispiel das „ wandle vor
mir und sei fromm " zur Geltung kommen , das im Thristenstand als
Grundsorderung bleibt / ) 4 . In Taufe und Abendmahl ist der ganze
Sinn des erneuerten Bundes enthalten . Auch hier ist Erfüllung ,
denn das Blutvergießen im Alten Testament deutet als Vorbild auf
Thristi Kreuz hin / ) Denselben Weg der Bestätigung und Erfüllung
des mit Abraham geschlossenen Bundes gehen die Apostel / )

Sorgsältiger als Zwingli ordnet Bullinger das Gesetz ein , das
zwischen Abraham und Thristus steht . Auch dieses enthält die
CÄpiw koscleris : du sollst lieben Gott und deinen Nächsten / ) Weil
das Volk durch den ägyptischen Götzendienst gefährdet war , gefiel es
Gott , den zusammenstürzenden Bund durch das Gesetz zu stützen .
Weil sie fortfuhren , ungläubig und treulos zu sein , wurde das Joch
der Zeremonien auf sie gelegt / ) henoch und Joseph waren ohne
Reinigkeit ? - und Heiligkeitsgesetz , die Alten wurden gerettet dsnskieio
kosclei-is , nc>n leZis aut csremomÄl -um / ) Ihnen war der Bund
nicht aus steinerne Tafeln , sondern ins herz geschrieben / ) Das Gesetz
ist nebeneingekommen, es setzt die dem Abraham gegebene
Verheißung nicht außer Kraft / ") Der Unterschied der
Testamente betrifft nicht die sudstüntia koedsris ,
sondern nur die Accidentien , d . h . das israelitische Gesetz , das
veränderlichen und zeitlichen Eharakter trägt . " ) Im Alten Testament

' ) 22 " . -) 16 f .
2) 23 d . 16 : „ Nostrarurn psrtium sst uni Oso per tilisrn Lonstantsr aü -

dasrsrs , utpots um st soli onuiiurn donorurn autnori , st plaoitum sius
in inrioesntia vitas ambulars ." Die sofortige paränetische Verwendung des K , T .
für den Thristenstand geht durch die ganze Schrift .

«) 43 " . 44 . b) Zg » . g7 °) ig ?) 29 . 30 . «) 29 . °) 45 . ">) 29 .
" ) 23 >>: „ Vstsris st novi tsswrnsriti Spiritus populi noirisnewtursm

non oriri sx ipsa kosctsris sudstsritia , seä aseitiis c>uibus6am st aeeiclsnti -
bus , ô uas tsmporum intervallis aliuct ato,us aliuä pro äivsrsitÄts Zsntis
^ uäaieas suaclsutidus , aeessssrs , non ut psrpstus st unios a <1 salutsm
nscsssssris , ssct ut mutsbilis st pro tsmpors st pro personsrum st cau -
sarum rations enata , Zins ĉ uibus ipsurn koscius kacils subsistusrst ." Lk . p . 31 .
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wird Vergebung der Sünden versprochen , das Mysterium Thristi
wird durch Typen geweissagt . Neu ist im Neuen Testament , daß in
Thristo alle Zeremonien erfüllt sind , aber neu ist nicht , daß Glaube und
Liebe gefordert werden - denn Christus stellt ja ^ nicht die Zeremonien,
sondern — den innersten Sinn des Gesetzes : „ wandle vor mir und
sei fromm " wieder hert ) Paulus ist es zu tun um den Geist , nicht
um den Buchstaben . Die Vermischung von Gesetz und Evangelium
aber ist ebionitischt)

Diese Schrift Bullingers enthält eine deutliche Spitze gegen die
Täufer . Das ist einmal fühlbar bei der Behandlung der Taufe .
Es wird nachdrücklich hervorgehoben, daß im Alten und Neuen Bund
die Kinder nicht vom Bunde ausgeschlossensind , und daß die Kinder¬
taufe der Beschneidung als Siegel des Bundes entsprechet ) Das
bestätigt den Eindruck , daß überhaupt die Polemik gegen die „ Bund¬
genossen " sehr wesentlich dazu beigetragen hat , das Interesse an der
Föderaltheologie wachzurufen , da sich hier eine willkommene Be¬
gründung der Kindertaufe anbot , die einleuchtend und einfach an das
Beschneidungszeichen anknüpfen konntet ) Aber die erste Bundes¬
schrift der reformierten Kirche ist noch umfassender vom Gegensatz
gegen die Wiedertäufer bestimmt . Nicht nur , daß Vullinger beim
Gesetz betont , Nagistrat und bürgerliches Gesetz seien nötig , weil nach
Thristi Gleichnis Weizen und Unkraut zusammen wachsen sollen ,
vor allem soll der Grundgedanke des Traktats der Verachtung des
Alten Testamentes wehren , wie sie ja bei Servet und den Täufern
vorlagt )

Durch alle Ausführungen geht nämlich die eine Idee , die von
Zwingli stammt : das Testament und der Bund sind einheitlich und
beständig , lvas die subswntia des Bundes betrifft , haben die Alten
das Gleiche wie die Nachkommen vernommen. Die Gläubigen des
Alten Bundes stehen mit uns in Glaubensgemeinschaft: „ una omriium
ante st post Ltiristuin sanetorum seclesm , unica sanetorum
reli ^ io . " „ Isstamentum unuiri vswi -um et nosti -um . " Abraham
wurde gerechtfertigt , sah den Tag Jesu und freute sich . Die christ¬
liche Religion ist also die älteste , denn von Abraham
an sind alle Gläubigen Thristen gewesen . Die christliche

' ) 31 f . 36 f . -) 36 37 . °) 10 f . 41 " ff .
^) Das , was van t ' Hooft S . S3ff . aus sonstigen Schriften Bullingers anführt ,

scheint mir dies nur zu bestätigen .
5) Das hat zuerst hervorgehoben Simlcr , I^ sri -Ätio , p . 16 . Dies Urteil

bedarf keiner Einschränkung ( gegen van t ' rzooft , S . 70 ) .
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Religion ist nichts neuerdings Entstandenes , sondern
etwas Uraltes . ^) Im Dienst dieses Leitmotivs steht die ganze
Schrift des Zürichers . Über einen lverkbund vor dem Fall findet
sich bei Bullinger noch keine Andeutung. Er schließt sich ohne
Künstelei an den Sprachgebrauch der Schrift an , gruppiert alles um
die Abrahamverheißung , mit nur flüchtiger Erwähnung der voraus¬
gehenden Bündnisse . Jedoch wird hier zum ersten Male der versuch
gemacht , den Vundesgedanken als konstitutives dogmatisches Prinzip
zu benutzen . Und die universalistische Tendenz , die durch die Ge¬
danken Bullingers hindurchgeht, gibt gleich zu Beginn der Bundes -
lehre eine Vorahnung davon , daß sich hier eine Theologie empor¬
ringt , die den starren prädestinatianismus durch eine neue Gedanken¬
reihe ergänzt . Jedoch ist diese Frage noch nicht zur Klärung
gebracht . 2)

Daß auch Talvin vom Bunde Gottes mit den Menschen spricht ,
ist bei seinem Eindringen in die ganze Fülle des Schriftinhalts selbst¬
verständlich . Bemerkenswert ist , daß er nach Bullingers Schrift
gerade die Vundesgedanken in seiner Institutio in der gleichen Richtung
wie jener ausgestaltet hat . Daß er sich dabei durch Zwingli und
Bullinger befruchten ließ , scheint mir zweifellos . Darum sei er nach
den Zürichern behandelt . ^)

Freilich , konstitutiv für die Systematik ist ihm der Bundes¬
gedanke nicht , wenn er auch besonders bei der Darlegung des Ver¬
hältnisses beider Testamente und dann vor allem in der Tauflehre
einen wichtigen Platz einnimmt . Er hat auch nicht eingehender den
Bund nach der juristischen Seite hin gewandt und die nach recht¬
licher Analogie beide Teile verpflichtende Abmachung behandelt . Das
Schema der späteren Zeit ist bei ihm nicht vorgebildet, von einem

p . 24 . 25 f . 27 . 50 . 38 : ,Apu6 vsum unum sst kosäus illuä astsrnum ,
c>uoci pro clivsrsitats tsrnporurri vsris üisponitur ." cf . Euseb , X . G . , I , 4 .

2) Leo Zudae , Der größere Katechismus ( 1534 ) , schließt sich völlig an
Bullinger an , vgl . van t ' Hooft , Z . 52 f . Die pfälzische Rirchenord -
nung von 1563 (Richter , Uirchenordnungen II , S . 258 f .) geht auch nicht über
Bullinger hinaus . Der Bund ist beiderseitige Verpflichtung von Gott und Mensch .
Erwähnt wird außer dem Kbrahamsbund und dem Gnadenbund mit Israel der
Bund Gottes in der Uindertaufe . Unsere Rinder sind im „Reiche und Bund
Gottes ." Diese Verbindung wird uns bei Vlevian als Lieblingsgedanke begegnen .

°) vgl . van den Bergh , Talvijn over het Genadeverbond . Die Znsti -
tutio von 1539 enthält schon alles wesentliche , aber die von 1559 bietet gerade
beim Bundesgedanken noch interessante Ergänzungen .
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Bunde mit Kdam zu sprechen , gehört nicht zu der ihm gewohnten
Redeweise , einfach weil diese zunächst keinen ausdrücklichen Anhalt
im Bibeltext findet . Etwas wie einen Werkbund kann man bei
Calvin nicht nachweisen , trotz seiner Betonung der Erkenntnis des
Schöpfers gemäß dem Akiuiinu3 natui ^ e oi-äa / ) Freilich kommt
eine Stelle in der Institutio von 1559 nahe an jene Unterscheidung
heran . 2) Wohl sind aber alle Spuren des Naturrechts bei Talvin
vorklänge des späteren Naturbundes und wirken aus die Folge¬
zeit zusammen mit den noch zu erwähnenden Gedankenreihen
Melanchthons .

Die Hauptlinien , die bei ihm begegnen , sind folgende : Gott hat
mit Kbraham einen Bund gemacht , und zwar ist schon dies ein
Ai-atuituin koedus / ) ein Bündnis der Barmherzigkeit / ) So bestand
also bereits vor Thristus ein Gnadenbund zwischen Gott und Israel / )
Die Weissagungen , die David empfing über die Beständigkeit des
Reiches , waren die Bürgschaft für den Bestand des Bundes / ) Das
Gesetz aber ist die Bestätigung dieses ersten Bundes . lNose bringt
den Gnadenbund in Erinnerung und ruft zurück zu dem Bunde , der
mit Abraham eingegangen war / ) Die Verwendung der alttestament -
lichen Geschichte ist bei Talvin reich und lebendig , niemals schematisch .
Wenn schon er äußert , daß Gott einen oräv , eine okeorioims in
6ispsn3Änäc > toeäei -e verfolge , so besteht genau wie bei Zwingli
diese Ordnung doch nicht darin , daß das protevangelium alles vor¬
wegnimmt , sondern umgekehrt : die dem Adam gegebene Verheißung
gleicht dem schwachenFunken . Mit sortlaufender Entwicklung aber
wird die Offenbarung immer stärker und deutlicher / ) Talvins
Eigenart besteht hier vor allem in einem ausgesprochen heils¬
geschichtlichenZug . Er zeigt , zumal in seinem Genesiskommentar ,
Ansätze zu einer Bundesgeschichte , er liebt es bereits , Perioden und
Etappen stärker zu markieren , vor allem aber beweist seine ganze
Terminologie , daß er die göttliche Offenbarung in ihrer geschichtlichen

2 , 34 . 36 vergleiche mit 2 , 175 f . Der Hinweis von v . d . L ergh , S . 21 ,
genügt nicht zu diesem Nachweis .

2) 2 , 54 : Nsminsrint srZo Isetorss , ms noncturn cis kosclsrs illo
äisssrsrs , yuo sibi Osu8 süopwvit ^ brakas Mo3 , st 6s illa äoetrinas
parts , <zM propris ssZrsgati ssinpsi ' tusrunt kidslss s, proianis Zsntidus ,
Huia in Lkristo kuit ; ss <1 tantum <zuomo <1c> sx SLi - iptura
ciisesrs Lonvsnigt , Osum , Hui muri <1i orsator sst , esrtiZ notis
ab omni eommsntitis , cisorum turda disosrrü . vie Sperrungen von mir .

°) 2 , 253 . 326 . ») 337 . ") 250 . 253 . 62 . °) 326 .
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Entwicklung und ordnungsmäßigen Veranstaltung verstehen will , wenn
freilich die Ausführung noch rudimentär ist . !) Die geistlichen Ver¬
heißungen sind im Klten Testament noch mit irdischen Schattenbildern
verknüpft , es ist noch nicht alles klar , das Testament ist noch in Decken
gehüllt . 2) Aber doch muß von den gleichen Vätern gesagt werden , daß

' ) Diese Behauptungen bedürfen , besonders im Blick auf Toccejus , einer
ausführlichen Begründung :

1 . Die Ansätze zu einer Bundesgeschichte . Hier ist vor allem zu
beachten , daß ihm im Genesiskommentar der Bundesgedankle der rote Faden ist ,
der sich durch alles hindurchzieht : Der Bund mit Noah 23 , 123 f . , die Bundes¬
schließung Gen . 15 : 23 , 216 , der Bund des ewigen Lebens hatte keine Beziehung
auf Ismael ( 23 , 229 ) , er umfaßt nur Isaak , nicht Esau , bleibt im Hause Jakobs
( 349 . 374 . 379 . 387 ) . Jakob wird gestärkt im Glauben an den Bund mit Gott
( 394 ) . Joseph bleibt in Ägypten des Bundes eingedenk ( 543 ) , der ausziehende
Patriarch Jakob erneuert das Andenken an den Bund (559 f . ) . Seine letzte
Handlung vor dem Sterben zeigt , ut Zratiss successio ad posteros äsklusrst (579 ) ,
Jakob ist zum Mittler und Bürgen des Bundes verordnet ( 587 ) , er setzt seine
Söhne zu Erben des Bundes ein (596 ) , er weiß dabei , daß der Bund Gottes bei
ihm ruht (596 ) . Die Väter brachten sich immer wieder das Zrstuituin tosäus
zum Bewußtsein (69 f . ) . Auch in den folgenden Kommentaren bleibt dieser
Gesichtspunkt : in Ägypten schien es eine Zeitlang , als ob der Bund unter¬
gegangen sei (24 , 9 ) . Auch Mose hat den Bund nicht aus dem Gedächtnis ver¬
loren (24 , 38 ) . Die Kinder Israels reden stets von dem Bunde , den Gott mit
den Vätern geschlossen : 24 , 43 f . 78 . 250 . 254 . Dabei steht ihm der Abraham -
bund stets im Vordergrund ( 31 , 101 . 763 ? 32 , 52 . 101 . 170 u . ö .) , der durch das
Gesetz am Sinai erneuert wird (24 , 192 ) . Auch in den übrigen Auslegungen des
Hexateuch und im Psalmenkommentar bleibt der Bundesgedanke herrschend .

2 . Die Perioden und Etappen . 23 , 168 hebt er hervor die Stufen
a ) Sintflut , d ) Bund mit Abraham . 23 , 218 errechnet er die Zeit vom Verheißungs¬
bund bis zum Erlaß des Gesetzes . 24 , 10 die Seit von Abraham bis zum Aus¬
zug aus Ägypten , 23 , 592 teilt er ein : vom Auszug bis zum Reiche Christi . Er
benutzt gern Entwicklungsgesichtspunkte , die sich aus der heiligen Geschichte un¬
mittelbar ergeben , vgl . z . B . 23 , 474 : mit Jakobs Tod teilt sich der Strom des
heiligen Geschlechts in zwei Arme . Er nennt die Namen Gen . 10 in 23 , 157
Bruchstücke einer Weltgeschichte.

3 . Die heilsgeschichtliche Terminologie . 23 , 238 : naec rstio
et oeeonoinia sä proinuIZationern usqus svanAslii äursvit . 23 , 592 :
eonstitu .it kixum oräinsrn eursuin , üonse apparsat Lkristus .
31 , 820 : in toto salutis nostras oursu apparsst vsi donitas . 36 , 442 :
Die Entwicklung des Reiches Thristi „ ab initio kinsm " . . . Universum
vnristi rsAnurn eomprensnäere ( in seinem Verlauf ) . 37 , 149 f . : der oursus
reZni kommt aä eumulum st psrtsetionsm . 37 , 366 : sä Lnristuni usous
eontinua seris vsnirs nsessss sst . Ferner 25 , 14 : patres autsni per
Ar saus clsäuxit . Die Sperrungen von mir .

' ) 2 , 330 f .
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sie Christum hatten , ja daß sie ihn als Mittler erkannten / ) Schon der
Bund , der mit ihnen geschlossen wurde , war das suanAslii kosäus ,
dessen einiges Fundament Christus ist / ) Adam , Abel , Noah , Abraham
hatten den Eingang in das unsterbliche Reich Gottes / )

Die Unterschiede des Alten und Neuen Testaments beziehen sich
daher nicht auf die sudstantia des Bundes , sondern auf den moäus
Äämini3tl-ati0iii3 . Die Verheißungen sind die gleichen , der Baugrund ,
Christus , ist derselbe / ) wir haben mit den Vätern eine Bundes¬
gnade gemeinsam / ) Das wird mit den nämlichen Ausdrücken wie bei
Bullinger betont / ) Ja , so stark hat Calvin die innere Einheit der
Testamente hervorgehoben, daß er wie Zwingli nachher den Schein
abwehren muß , als ob er keine Unterschiede statuiere / )

Die andere Seite bringt Calvin so zur Geltung : Ewig und un¬
vergänglich ist zwar der Bund , aber seine Erfüllung ist erst Christus .
Er wird erst fest gemacht und zur vollen Geltung gebracht durch ihn .
Der Alte Bund hängt noch in der Schwebe ( vsluti in suspenso
erat ) , bis er durch Christi Blut mit fester , wesenhafter Bekräftigung
zu einem neuen und ewigen Bunde bestätigt ward . Die Zeremonien
des Alten Testaments , die aceidentia , armsxa , ÄoceZsoria , sind nunmehr
durch Christus abrogiert und antiquiert / ) In dem kosäuZ legale , das
durch Utose repräsentiert ist , herrscht Knechtschaft , dagegen im toe6u8
evanMlieum , das durch Christus geschenkt wird , waltet Freiheit / )

Der Satz , daß wir mit den Alten eine Bundesgnade gemeinsam
haben , findet nun aber auch hier seine besondere Verwendung in der
Sakramentslehre . Auch Israel hatte Sakramente : Beschneidung ,
Reinigungen , Gpser , Riten . Sie sind durch Taufe und Abendmahl
endgültig ersetzt / °) Es besteht ein innerer Wesenszusammenhang,

' ) 2 , 314 .
2) 315 ; vgl . 23 , 391 : in Lkristo lunüatum kuisss Osi kos6us , Christus

Grundstein des Gnadenbundes schon im K . T . : 36 , 22 . Der Kbrahamsbund in
Christo gegründet , dem Jakob in Christo verbürgt ( 37 , 64 . 23 , 391 ) .

») 2 , 317 . «) 315 . °) 317 . 315 .
°) Inst . 1539 ( Bullinger schrieb 1534 ) sagt er 1 , 802 : „ k^ trurn oinniurn

kosäus aclso substantis st rs ipsa ninil s nostro 6iKsrt , ut unuin proisus
atqus iclsin sst . ^ äministratio winsn vsriat . Dazu vergleiche die Wendung
aeeiclsntia in 2 , 332 .

2 , 329 .
6) 332 f . Das rosclus mit Kbraham ist stabile st kirrnum geworden in

Christus : 23 , 173 , vgl . 24 , 44 . 37 , 64 .
°) 2 , 332 . 335 . ">) 956 .
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wenn auch Gott den Zeiten entsprechend die geeigneten Zeichen ver¬
schieden wählt / ) Weil der einmal geschlossene Abrahamsbund den
Christen heute nicht weniger gilt als ehemals dem jüdischen Volk ,
so ist eine feste Beziehung der Taufe zur Beschneidung vorhanden .
Die Beschneidung war ein Siegel zur Bekräftigung der Vundes -
verheißung . lvie aber die Kinder der Juden als Erben dieses
Bundes von den Kindern der Gottlosen unterschieden und ein heiliger
Same genannt wurden , so gelten auch jetzt die Thristenkinder als
„ heilig " . Ist der Abrahamsbund durch das äußere Sakrament der
Beschneidung besiegelt worden , so ist die Kindertause das entsprechende
Siegel für uns . Der Bund ist ja doch eine Israel und uns zusammen¬
schließende Einheit . Nur der inc>6us conkil'inanäi ist ein verschiedener / )
Die Kleinen gehören als Kinder gläubiger Eltern schon von Mutter¬
leibe an liasi -eäitÄi'io jure , seeunäum pi -omissioriis korinulain zum
Bunde / ) Zn der Kindertause wird dem Täufling der Bund des
Herrn aufgestempelt und eingezeichnet / )

So hat Ealvin mit Zwingli und Bullinger der sakramentalen
Verwertung der Bundesidee in der reformierten Kirche den Weg
gewiesen . Überall steht die Auseinandersetzung mit dem Täusertum
im Hintergrund . Das volkskirchliche Interesse fördert hier die heils¬
geschichtlicheBetrachtung . Dieser heilsgeschichtlicheZug wurde noch
verstärkt durch die Einflüsse Melanchthons , der zudem die natur¬
rechtlichen Motive an die Söderaltheologie weitergab .

Auch bei Melanchthon findet zwar der Bundesbegrisf noch keine
systematische Verwertung , jedoch hat er im „ Lxalnerl oräinanäoi -um " / )
das aus reformiertem Kirchengebiet viel benutzt ward und durch
pezels Ausgabe für Toccejus ' Vaterstadt Bremen wichtig wurde , die
Kindertause als ein inutuum koeäus , als eine nuitua obli ^ atic»
zwischen Gott und dem Täufling behandelt . Dort wird auch der
Begriff der stipulatio ( stipulatio bonae coriZcisntiae gibt den Anlaß )
in Verbindung mit dem Bündnisgedanken ausdrücklich hervorgehoben .

5) 315 . 317 . 339 .
2) 979 f . Übrigens wird der Zusammenhang zwischen Bund und Tauf¬

sakrament auch in den Kommentaren immer wieder betont , vgl . z . V . 23 , 148 f . ,
221 , 239 f . , 242 , 243 f .

-) 2 , 993 .
4) 982 . Tine Zusammenfassung 992 : «Zuars nikil plus in pasäobaptismo

prssssntis skkieaeias rs ^ uirsnäum sst , l^uam v.t kosüv . s ov.ni illis a äomino
perev .s8v.ni obkirinst st sanoiat . vgl . v . d . Bergh , S . 108 ff . 118 ff .

5) L . k . 23 , 42 .



In dieser Ausdrucksweise ist schon der Keim enthalten zu jener
späteren Ausbildung des Bundesgedankens nach Analogie des Verbal¬
kontraktes im römischen Recht / ) Aber auch abgesehen davon ist
gerade Melanchthons Bedeutung für die spätere föderalistische Ent¬
wicklung der deutschen reformierten Theologie nicht zu verkennen . Liest
man den Abschnitt der Loci von 1558 , der vom Evangelium handelt / )
so findet man dort ein ausgesprochenes heilsgeschichtlichesInteresse
tätig . Die Art , wie er vom protevangelium ausgehend zu der dem
Abraham gegebenen Verheißung fortschreitet und alle diese alt -
testamentlichen vorklänge in Ehristus erfüllt zeigt , hat gewiß die
Neigung zur föderalistischen Gedankenbildung gefördert - denn der
Einfluß , den gerade die Loci in den Kreisen der deutschen Refor¬
mierten ausübte , war groß . Aber der Bundesbegriff ist dabei noch
nicht ausdrücklich in Anwendung gebracht . Daß die intensive Be¬
schäftigung mit Melanchthon ein guter lvurzelboden werden mußte
für die Bundestheologie , gilt aber noch insbesondere im Blick auf
das , was dieser über die lex nawras sagt / ) Er faßt diese auf als
die der menschlichen Natur angeborene Kenntnis des göttlichen Ge¬
setzes , sosern der Mensch Gottes Ebenbild ist . Sie ist zwar in dem
gefallenen Menschen verdunkelt , jedoch als ein weiter wirkender
Faktor immer noch vorhanden . Sie kommt überein mit dem ge¬
offenbarten Gottesgesetz . Fraglos ist hier die spätere Fassung des
Naturbundes , wie er seit Musculus gelehrt wurde und dann besonders
durch Ursinus in die reformierte Tradition überging , präjudiziert ,
wenn auch das betreffende Stichwort noch fehlt / )

' ) Kuf die juristische Seite der Frage wird später noch näher eingegangen
werden . Vgl . S . 62 . Wenn ich in diesem Buche eingehendere Studien über die
damalige Rezeption des römischen Rechtes nicht vorlege , sondern mich darauf be¬
schränke , auf heutige Darstellungen dieser Materie zu verweisen , so kann ich dies
darum wagen , weil von anderer Seite eine ausführliche Arbeit über dies Thema
vorbereitet wird , welche mein Buch in diesem Stück ergänzen wird .

2) ^ ^ 22 , 308 f .

<ü . R . 21 , 711 ff . 712 : „ Lst srZo vsra clskinitio IsZis naturas , Is ^ sm
narurss ssss notitiam IsZis divirms , naturas nomiiiis insiram . I6so snim
clicitur Iiomo scl imsZirisrn Osi eonclitus ssss , czuis in so luosdat irnaZo ,
nc»z sst , notitis Osi st similituclo Huasüam insntis üivinas , icl sst , cllserimsn
konsstorum st turpium , st euiri liis notitiis eonArnsbant virss noiriiriis .
vgl . Troeltsch , Vernunft und (Offenbarung bei Ioh . Gerhard und Melanchthon .

^) So auch Lang , Heidelberger Katechismus , S . I^XV , der nur Musculus
übergeht .

Schrenk , Coccejus . II , 5. 4
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Nachfolger Vullingers :
Musculus . Szegedin , veluanus , Sneeanus , wiggertsz .

Vullingers Einfluß läßt sich in der Schweiz , in Ungarn und
Holland sicher feststellen . Aber sogleich beginnt auch die scho¬
lastische Behandlung sich des Gegenstandes zu bemächtigen . Die erste
Phase dieses Prozesses ist bei w . Musculus in Bern zu beobachten ,
dessen Formulierungen Szegedin übernimmt . ^) Beiden ist aber
die Föderallehre nur ein Locus unter andern , nicht ein Gesamtsystem .
Der Locus heißt bei beiden : Oe kosdere ac testamentc » l) ei . Diese
zwei Begriffe werden unterschieden , nicht identifiziert. Beim Bund
wird eine Zweiteilung vorgenommen. Während Bullinger , abgesehen
von kurzen hinweisen auf die Vorgeschichte, den Einsatz bei Kbraham
machte , will bei Musculus und Szegedin eine umfassendere dogmatische
Verwertung alles , darum auch die Schöpfungstatsache, sud speeis
kosclei-is begreifen . Es ergibt sich ein zweifacher Bund , der aber
noch nicht ganz mit dem Werkbund und Gnadenbund der späteren
Dogmatik übereinkommt . Das koeclus ^ ener - ale wird mit der
Schöpfung geschlossen . Szegedin sagt : mit der ganzen ter -ras
mackina , allen Menschen und Tieren , Tages - und Jahreszeiten .
Es begründet die Grdnung des Weltalls . Es betrifft den Menschen ,
sosern er Glied der Schöpfung ist . Dieser Bund mit der Erde ist ein
zeitlicher . Davon wird unterschieden das koeäus speeiale . Es
währt ewig und betrifft den wahren Samen Kbrahams , die Er¬
wählten , die alle von Anbeginn in dieses Bündnis ausgenommen sind .
In drei Zeiten ist das kosclus spseiale zu teilen : 1 . ante IkMm ,
2 . sud leZe , 3 . pc>8t le ^ em . Wie bei Bullinger wird den acces -
soria des Bundes , die den verschiedenen Perioden entsprechend
wandelbar sind , die sudstantia koectsi'ls gegenübergestellt, die un¬
veränderlich bleibt . Die schärfere Fassung des Erwählungsgedankens
gibt diesen dogmatischen versuchen ein anderes Gepräge als dem
universalistischen Grundriß Bullingers . Doch wirkt die bei ihm vor¬
handene Geschlossenheit noch darin nach , daß im Grunde ( heils¬
geschichtlich betrachtet ) nur ein einziger Bund des heiles gelehrt wird .

' ) Musculus , I^oei , p . 141 ff . Szegedinus , I^ooi , p . 71 : vs kosäsrs
ac: ts8t . Das ungarische Erlauthaler Bekenntnis von 1562 bringt zwar
schon einen Abschnitt „ Os kosäsridus " , jedoch handelt es sich dabei nur um eine
Gegenüberstellung von 51. T . und N . T . Auffallend ist allerdings bereits der be¬
tonte Gebrauch von stipuwtio und stipulstor , also die Aufmerksamkeit für die
juristische Seite des Segriffs , vgl . L . F . N . Müller , Bekenntnisschriften , S . 273 f .
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Es wird nicht etwa ein Werkbund dem Gnadenbund gegenübergestellt,
denn eine innere Verbindung jenes tosäus ^ ener -als mit dem
toeäus spseials ist noch nicht da . Das erste ist noch nicht ein¬
geschmolzenin den Prozeß der Heilsgeschichte .

Sei der niederländischen Gruppe , die von Vullinger inspiriert ist , !)
kann man so recht beobachten , wie wertvoll der Bundesgedanke den
Reformierten für die Sakramentslehre wurde , zumal im Kampf mit
den Lutheranern , die ihre Auffassung der mangelnden Tiefe ziehen .
Indem man die Gnadenzeichen als bundstiftende , den ewigen Bund
repräsentierende Handlungen aufsaßt , werden sie gewertet als ein
Gewißheit erzeugendes Eingreifen des gegenwärtigen dreieinigen
Gottes , von diesem Interesse sind die Ausführungen dieser Nieder¬
länder getragen , die außerdem in der Ablehnung der doppelten
Prädestination einig sind und darin auch ganz offensichtlich durch den
Bundesgedanken gestärkt werden .

Zuerst ist Johannes Anastasius veluanus zu nennend )
Im „ Laien Wegweiser " saßt er die Sakramente nicht nur aus als
Wahrzeichen des gnädigen göttlichen Willens an uns , durch die
Gottes Geist unsere herzen tröstet und im Glauben stärkt , sondern
auch als Bündnisse ( vei -dontnussen ) , durch die wir uns an Gottes
Dienst binden . 2) In der Taufe macht Gott einen Bund ( verdont )
mit den Christen und wir schließen einen solchen mit Gott . Wie die
Beschneidung ein Bundeszeichen war zwischen Gott und Abrahams
Kindern , ein Gedenkzeichen und Siegel des Gnadenbundes , so ist es
jetzt die Taufe . Gottes Bund mit uns enthält die Zusagen (beloikk -
tsnissen ) , daß Christi Tod eine vollkommene Bezahlung für unsere
Sünden vor und nach unserer Taufe sein soll und der heilige Geist
unser Helfer gegen Sünde und Teufel . Diese Zusagen gegenwärtiger
und zukünftiger Gnade werden uns in der Taufe so versiegelt und
aus den Leib geschrieben , daß wir das tröstlicheGnadenzeichen allezeit
bei uns tragen dürfen . Unsere Zusage ( deloikktsmZ ) aber besteht
darin , daß wir willig werden zu glauben , dem heiligen Geiste zu
folgen , den Lüsten abzusterbend) Auch im Abendmahl wird uns der

Zu Veluanus vergl . auch v an t ' Ho oft S . 131 ff . , zu Snecanus S . 163 ff .
2) Zn Betracht kommt vor allem Leken wechwvser , 1554 , Nachtmal Thristi ,

1557 . Beides neugedruckt in Bibl . Ref . Neerl . IV , S . 123 — 451 . Ferner eine von
Bockmühl neu aufgefundene Schrift , eine Neubearbeitung der vorgenannten ( vgl .
dieser in Theol . Arbeiten aus dem rhein . Wissenschaft !. Predigerverein 1912 , 5 .
11l) ff .) . Sie heißt : Ein kurtzer Wegweiser wie ietz die lauffende jrtumb zu meiden . .
1564 . ->) K . a . <v . S . 190 . S . 191 .

4 *
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Neue Bund , d . h . „ die Verheißung Gottes von der Vergebung unserer
Sünden " allein um Thristi willen versiegelt / ) Testament bedeutet
ebenfalls die Verheißung von der Vergebung der Sünden , die in
Thristi Blut erworben ist / )

Das Evangelium , d . h . die gute Zusage und Verheißung von
der Vergebung , ist aber schon dem Kdam , Abraham , Isaak , Jakob ,
David geschenkt . Schon 5ldam und Eva wurden betrübt durch das
Gesetz und ausgerichtet durch das Evangelium / ) Noch klarer sagt er
in der Schrift von 1564 : Thristus hat diesen Bund auf Erden er¬
neuert durch predigt , neue Siegel und Kreuzesleiden. Lei Kbraham
handelt es sich um die Verheißung der Gnaden „ vmb des künfftigen
Thristi willen " , die alten Siegel gelten „ biß auff die Zukunft Thristi " .
Thristus hängt dann in Taufe und Kbendmahl neue Siegel an die¬
selbe Verheißung / )

Diese Bundestheologie geht bei veluanus Hand in Hand mit
einer Ablehnung der doppelten Prädestination , besonders derjenigen
zur Verdammnis . Es wird die universalistische Gnadeneinladung
hervorgehoben ' und gesagt : „ der gute Gott gönnt allen Berufenen
die Seligkeit " . Besonders wird dagegen polemisiert , daß die un¬
getansten Kinder nicht sollten selig werden . Die alten Lehrer der
Kirche haben so nicht gelehrt . Erst Kugustin ward „ pi-sässtinatoi ' " / )

Nachtmal S . 474 . Es kann hier im vorbeigehen ein Beitrag gegeben
werden zu der Frage , ob der „Kurtze Wegweiser " veluanus zuzuschreiben ist .
Dies muß gerade im Blick auf die föderalistische Ausdrucksweise , die sich bei ihm
als ein unverlierbares Moment der Sakramentslehre zeigt , bejaht werden . Man
vgl . mit der oben erwähnten Stelle im Nachtmal die im Rurtzen Wegweiser
S . 76 : Der wein ist ein Gleichnis seines Gnadenbundes , „nemlich das vnsere
seelen mit seinem bund getrencket vnd gespeiset ( daß ist ) getröstet vnd erfrewet
sein sollen . . . . Der Neue Bund ist die „ gnedige Verheißung und Zusage Thristi
von gewisser Vergebung aller vnser sünden durch sein leiden vnnd blutvergießen " .

2) Nachtmal S . 474 . Im X . w . S . 781 sagt er noch ausführlicher : resta -
insntum bedeute „ ein zeugnuß des gemüts vnnd willens " . Kber es ist derselbe
Gedanke : „ Gottes testament ist Gottes zeugnuß vnnd Verheißung / von seinem
gemüt vnd willen zu vns ." Klso ist Bund und Testament „ ein ding : vnd ein
wort wirbt durch das ander recht verstanden ."

°) Leken wechwvser , S . 164 . vgl . Uurtzer wegw . , S . 771 . Der Bund der
Gnaden ist auch gemacht mit kldam und Eva . . . (folgen fast die gleichen Namen ) .
Sie haben auch die Verheißung von der Vergebung der Sünden gehabt durch das
Leiden Thristi und standen im selben Gnadenbunde mit Gott .

«) Nurtzer wegw . , S . 77 .
°) Leken wechwvser , S . 153 . 156 . 201 . 317 , vgl . Nachtmal S . 418 .



— 53 —

Auch bei Gellius Snecanus , der einen bemerkenswerten
systematischenZug aufweist , ist doch die Bundeslehre im wesentlichen
nur der Unterbau zur Behandlung der Sakramente , von denen der
größte Teil der Hauptschrist ( I. oei communes ) handelt . Seine Ab¬
hängigkeit von Lullinger ist überall deutlich . Sie zeigt sich einmal
in der Beschränkung aus das Aratuitum kosäus / ) in der betonten
Hervorhebung des Abrahamsbundes ^) und vor allem in der Unter¬
scheidung von sudstantia und aeeiäsntia , bezw . tsmporaria des
Gnadenbundes . 2) Dieser ist ein kosäus unieum , Perpetuum et
aeternum , was durch die Unterschiededes Alten und Neuen Testaments
nicht aufgehoben wird .^) Die Heilsökonomie wird auch hier geteilt durch
die Überschriften : „ ante le ^ sm , sud Is ^ e , post IsZ-ein " und diese Zeiten
der peeuliaris administrativ werden repräsentiert durch Abraham ,
Moses und Christus . 6) Jedoch geht nun Snecanus in der stärkeren
Betonung des schon im protevangelium gestifteten Gnadenbündnisses
über Bullinger hinaus . Er spricht von dem Bunde mit Adam , nach
dem Fall , von dem mit Noah und Abraham , und endlich von dem
durch Thristus . ^) Überall aber ist Thristus als Mittler und Fundament
des Bundes wirksam , denn hebr . 11 wird allen Vätern Glauben
zugeschrieben und das Lamm ist nach Apok . 13 , 8 geschlachtetvon
Grundlegung der Welt her . ^) Der tiefste Gehalt des Bundes ist die
Versöhnung durch Thristus zur Überwindung der Sundes ) Es ist
göttliches Entgegenkommen unserer Schwachheit gegenüber , daß er aus
menschliche Art ein Bündnis eingeht , wie es zwischen psrsonas
eoriti-alisntes stattfindet . ^) Gott verpflichtet sich seinerseits mit Aus¬
schaltung alles menschlichen Verdienstes , das zusammengebrochene
Menschengeschlecht , Erwachsene und Kinder , in den Rechtsstand der
Adoption aufzunehmen — die impulsiva causa koeäeris ist die reine
göttliche Barmherzigkeit . ^ ) Gott verspricht ( Gen . 17 ) unser Gott zu
sein . Die Bundesgenossen hingegen werden ermahnt zu Glauben ,
Liebe und Gehorsam : „ wandle vor mir und sei fromm " . " )

I. oei communes , 1607 , p . 3 . 37 . ^ p . 3 . 39 f . 41 . 44 . 54 . 60 . 61 f . 6S .
-) 60 f . 81 . 4) gg f gg . 5) gi
°) 3 . 39 . 40 f . 44 . 60 . ' ) 41 . 61 . 81 . «) 50 .
") 37 f . p . 36 sagt S . an einer einzigen Stelle im Blick auf Gen . 9 , 9 f . , daß

das kos6us nicht allein mit den Menschen geschlossen sei , sondern ^ snsratim
stiam omnibus crsatis rsdus , doch 37 wird wieder betont : non eum drutis
animalibus sveeiatiin inijsss kosüus , ssd oum nominidus a <1 ipsius imaZinsm
vreatis .

>°) 53 . " ) 62 f .
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Der Hauptakzent aber wird nun eben darauf gelegt , daß erst
von diesem Verständnis des Bundes aus das rechte Licht aus die
Taufe fällt , daß die Kinder der Gläubigen , als Samen der Bundes¬
genossen mit in den Bund eingeschlossen sind und daher ein Unter¬
schied ist zwischen den Kindern der Gläubigen und denen der Un¬
gläubigen , die dem Bunde Gottes fremd sind / ) Ebenso wichtig ist
ihm die Beziehung des Bundes zum Abendmahl / ) von den Sakra¬
menten des Alten und Neuen Testaments als der Bestätigung des
Bundes hat er ausführlich gehandelt . Sichtbare Zeichen des Bundes
sind schon der Baum des Lebens und der der Erkenntnis , die Gpfer ,
der Bogen in den Wolken , die Veschneidung , das passah , im Neuen
Testament Taufe und Abendmahl . In allen diesen Zeichen ist die
gnadenvolle Verheißung Gottes über unsre Versöhnung durch Thristus
enthalten ( Thristus war der Baum des Lebens im Paradiese ) .
Während die anderen Zeremonien zeitlicher Art sind , sind die Sakra¬
mente beständige Zeichen und in bezug aus die substantw give res
siAnaw besteht kein Unterschied / )

So wird also besonders auch in der Sakramentslehre Ernst
gemacht mit Bullingers „ testamentum et toeäus unicuin et aeter -
num " . Ts tritt dabei klar zutage das Interesse der Heilsgewißheit ,
das Snecanus an solcher föderalistischen Kuffassung der Sakraments¬
lehre hat . „ Hic inciclit cc>nso1ali6i locus 6e certituäins et kirmi -
wts äivinas ^ ratiae et riostra Zalutis . " ^) Gott verkehrt mit uns
nach der Weise des Bundes , „ damit wir nicht zweifeln sollen an der
Unveränderlichkeit des göttlichen Nates " / ) Die Gnadenverheißung ,
der tiefste Sinn des Bundes , bringt zwar eine Versöhnung der ganzen
Welt , aber sie wird sozusagen nur innerhalb des Gnadenbundes
flüssig , da wird sie gebunden an die Erwählten und auf diesem Wege
erst wird sie den Gläubigen zur unerschütterlichen Gewißheit / )

von einem Bunde mit Adam vor dem Fall weiß auch dieser
niederländische Absenker der Bullingerschen Theologie noch nichts .
Wiggertsz , der von einem Bunde mit Adam redet , läßt diesen auch
erst nach dem Fall geschlossen sein , mit allen Nachkommen Adams
zugleich . Wiggertsz ist übrigens derjenige aus dieser Gruppe , der am
entschiedenstendie universalistische Tendenz vom Bundesgedanken aus
vertritt und sich dadurch in kirchliche Kämpfe verwickelt / )

-) p . 41 . 43 — 45 . S4 . y 69 ff . y 66 . 69 . 72 f . 81 . 151 .
54 . °) 37 . °) 37 f . 50 .

' ) Kuf Tornelis wiggertsz gehe ich nicht ausführlicher ein . Schriften



Es steht also fest , daß schon vor Eoccejus die Föderaltheologie
in Holland sich einbürgerte . Sie wurde dort dermaßen Allgemeingut,
daß sie später sogar bei Krminius ^ und Episcopius ^) nicht
fehlte . Der eine behandelt das Zratiosuiri toeäus im Zusammenhang
mit dem königlichen Amt Thristi , der andere zeigt eine noch aus¬
geprägtere Fassung in dem Kapitel : ve primc » post lApsuin kosclers .
Doch darf , wenn man der Genesis dieser Einflüsse aus die Nieder¬
länder nachgeht , nicht allein Bullinger genannt werden , dessen Haus¬
buch in Holland sehr verbreitet war . Inzwischen kam zu diesen alten
Anregungen noch ein neuer Impuls , der von Ursinus und Glevianus
ausging und dessen Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann , weil er eine lebendig religiöse Verarbeitung des Bundesgedankens
brachte und durch das Mittel katechetischerund erbaulicher Schriften
eine breitere Einflußsphäre gewann . Ursinus und Glevianus sind die
wirksamsten Mittelglieder zwischen Bullinger und den späteren
Föderaltheologen . Es wird zunächst unsere Aufgabe sein , zu ver¬
stehen , wie es zu der besonderen Ausprägung ihres Beitrages kam .

Die Anfänge der heilsgeschichtlichen Theologie bei den
Deutsch -Reformierten : Hqperius , Boquinus .

Musculus und Szegedin , so interessante Einzelzüge sie in der
Wetterführung der Züricher Gedanken beisteuern , stellen doch nicht so
energisch wie Bullingers Schrift den Bund in den Mittelpunkt der
ganzen Theologie . Jene vogmatiker halten , wie viele ihrer späteren
Nachfolger , fest an der Lokalmethode, bei der wohl auch der Bundes¬
gedanke seinen Platz findet , aber ohne seine umwälzende Kraft zu
offenbaren . Man hat oft fast den Eindruck , daß er nur neben
andren Herbarien eingeschachteltwird . Seit der Mitte des 16 . Jahr¬
hunderts aber setzt nun eine vor allem von Heidelberg ausgehende

liegen von ihm nicht vor . vergleicht man die Topien ofte Umschriften mit Trig -
landius , Uerckelycke Geschiedenissen, p . 233 — 270 , so scheint er gesagt zu haben ,
daß die Kdamskinder den Knteil an der schöpfungsmäßigen Gottebenbildlichkeit ,
die Erbsünde und die Wiedergeburt geerbt haben , indem der Gnadenbund mit
ktdam und seinem 5amen geschlossen ist . vom Urständ scheint er die katholische
Anschauung ( humanistisch vermittelt ? ) vom äonuin supersääituiii zu haben .
Diese Position sucht er zu stärken durch den Föderalgedanken . Er ist ihm eine
Hilfskonstruktion , um den freien Willen geltend zu machen , vgl . van t ' Ho oft ,
S . 187ff . Uorff . S . 44ff .

' ) Krminius , Disputationes , p . 173 .
2) Eviscopius , visp . in opp . öll '', p . 420f .
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theologische Bewegung ein , durch deren Auswirkungen der Vundes -
gedanke ein neugestaltendes Lebensprinzip wird . In diesem eigent¬
lichen Föderalismus , der zwar vorlaufende und gleichzeitigescholastische
Krbeit in sich ausnimmt , sie aber den höheren Gesamtzwecken dienst¬
bar macht , wächst dann ein Gegner der philosophischen , konstruierenden
Dogmatik heran , der durch die Betonung der geschichtlichen Offen¬
barung auch die starren Formen der nachcalvinischen Prädestinations¬
lehre erweichen wird . Nachwirkungen besonders von Melanchthon
und Butzer her strömen in die Bewegung ein .

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Richtung gibt der Marburger
Kndreas hqper ins durch seine „ Nstlioäi ttisolo ^ ias " von 1566 .
Er kommt von Butzer her . Er zeigt , wie Gott die Welt geschaffen
habe , um die Kirche zu gründen . Diese beginnt schon im Paradiese .
Solcher Gebrauch von eeelssia , erinnert an Melanchthon . ^) Die seinen
Kufriß gliedernden hauptbegriffe sind Gesetz und Evangelium ^ vor
und nach dem Fall . Das Neue ist hier , daß die ganze Dogmatik
unter den heilsgeschichtlichenGesichtspunkt gestellt roird . ^)

Dann hat , von Melanchthon ausgehend , der Franzose Petrus
Boauinus ^) ein vertiefendes Moment in die Entwicklung hinein¬
geworfen , das so recht dazu angetan war , das persönliche Glaubens¬
interesse wachzurufen. Zwar geht dieser Heidelberger Theologe
nicht vom Bunde aus , aber indem er als letztes Ziel die Ge¬
meinschaft des Menschen mit Gott aufweist und die z- olvü) »-/ «
beschreibt als die Einpflanzung in den Leib Thristi , zeigt er
der Bundestheologie das innigste und innerlichste Motiv für
das Glaubensleben , das zugleich durchaus biblisch begründet ist .^)

>) vgl . 3 . Teil , Uap . 1 , 3 dieses Buches .
2) Heppe , Dogmatik des deutsch . Prot . , S . 147 , indentifiziert allerdings bei

Hvperius m . T . zu schnell seolssm , kosclus und rsZnum .
°) Boquinus weist in seiner IZxs ^ ssis äivinsö atczus kumsne « vtvail-/« ?

1561 , den Gedanken der Gemeinschaft auf in der Trinität , der Zweinaturenlehre , in
Ministerium , Lehre , Sakramenten , in der menschlichenNatur und der Heilsbeziehung
zu Gott . Zn diesem Grundriß der Glaubenslehre unter dem Gesichtspunkt der
Gemeinschaft sind die Hauptpunkte : 1 . Der Sohn Gottes wird durch Annahme von
Fleisch und Blut uns ähnlich . 2 . Die Erwählten werden mit ihm ein Leib . 3 . Die
Gläubigen sind untereinander ein Leib . So steht im Mittelpunkt seiner Theologie
das paulinische ,,<?S ^ « X (it <7roL " . Seine Vorliebe für die paulinische NInstik tritt
charakteristisch hervor in einem Bucheintrag , der sich auf der Herborner Bibliothek
findet . Tr knüpft offenbar an bei dem neuen paulusverständis des Le Fsvre
d ' Ttaples ,

Kuch bei der insitio in Lnristum wirkt ein calvinisches Hauptmotiv nach ,
vgl . dazu K . Lang , Zwei Talvin -Vorträge , Beirr , z . Ford . chr . Th . 1911 , S . 559f .
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I . Turaeus ' ) ( 1532 — 1573 ) , auch ein Melanchthonianer , hat die
Verschmelzung des Bundesgedankens mit dem der xot ^ c-i ^ / « nach
Boauinus ' Vorgangs in der Lehre vom Abendmahl durchgeführt.
Aber das sind alles erst Vorbereitungen .

ä ) Die Beziehung des Bundes aus die persönliche Heilserfahrung
der Gläubigen : Ursinus , Glevianus , Sohnius .

Eine kraftvolle Neuaufnahme und Wetterführung Bullingerscher
Tendenzen bringen vor allem Ursinus und Glevianus , die
allerdings ohne die erwähnten Zusammenhänge nicht betrachtet
werden dürfen . Ihnen ist der Bundesgedanke nicht nur gut für einen
dogmatischen Locus , vielmehr stellt tiefes persönliches Interesse diese
Formulierung in den Vordergrund der religiösen Gesamtäußerung .
Die gegenwärtige heilserfahrung des Gläubigen ist der Kusgangs -
und Brennpunkt ihrer Föderaltheologie , noch ganz anders als bei
den Niederländern , die wir behandelt haben . Das wird bei Ursinus
darin aus den ersten Blick erkennbar , daß in seinen vorarbeiten zum
Heidelberger Katechismus die Antwort auf die erste Frage nach der
„ kirma con80latio " im Leben und Sterben ursprünglich durch und
durch föderalistisch lautet : Daß mich Gott in seinen Gnadenbund aus¬
genommen hat . 3) Dem entspricht die Darlegung in den „ ^ xplieationss
eateetietieasV ) Dieser Bund ist die Versöhnung mit Gott , erlangt
durch Christi Mittlerschast , gegründet aus den Gehorsam und Tod
des Lohnes Gottes . ^) Das gegenseitige Übereinkommen zwischen Gott
und Menschen wird Gegenwartserlebnis des Glaubens : Gott versichert
die Glaubenden der Versöhnung , der Vergebung der Sünden , der

^ xsZssis psrspierm st tsrms ints ^ ra 6s saers , oosna von 1574 .
2) Boauinus über das Kbendmahl , vgl . bes . p . Mff . Dazu seine Schrift :

^ .sssrtio ritus kranAsncii usw .
2) Ich zitiere die Gpera , wenn nichts anderes bemerkt ist , nach der Kusgabe

von Nurinus Reuter , vgl . Literaturverzeichnis . Lumms , tnsoloZiss I , p . 10 :
„ lZuoct a Oso a <1 imaZinsin sms st vitam astsrnsm snm eonciitus : st post -
HUÄM nane volsns in ^ clamo sinissram , Osus sx immsnsa st Zratuiw inissri -
eoräig , ms rsespit in koscius Zratiss suas , ut proptsr odsclisntiam st mortsm
kilii sui missi in sarnsm , cZonst mini crsclsnti iustitism st vitam astsrnam :
atlzus nvlZ kosctus suum in eoräs inso psr spiritum suum , a <1 imaZinsm vsi
ms rskormantsm st cwnmntsm in ins abda patsr , st psr vsrdum 8uum st
si ^ na nuius kosctsris visibilia odsignavit .

^) Lxplieationsg oatsc -nstie . opp . I , p . 98ff . : „vs kosdsre vsi " .
5) Summa tnsol . p . 14 . Lxplio . oat . p . 99 .
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neuen Gerechtigkeit, des heiligen Geistes und ewigen Lebens „ per
st propter kilium meäiatoi -sni " . Die Menschenwiederum verpflichten
sich Gott zu Glauben , Buße und zum Dienst in wahrem Gehorsam .
In unsern Herzen wird dieser Bund besiegelt durch Gottes Geist und
Wort samt den Bundeszeichen . In Ursinus ' Schriften zur Sakraments¬
frage kehrt das immer wieder : die Taufe hat uns zu Bundesgenossen
Gottes gemacht , und das Abendmahl versiegelt uns die Bundesgnade ,
die uns in Christo geschenkt ist / ) Dieser Bund wird auch Testament
genannt , ist ja doch das Foedus durch Thristi Tod befestigt . Die
Heilserfahrung der Gläubigen aber schließt sich zusammen mit
der alttestamentlichen: schon im protevangelium ist Bund und
Testament mit allen Erwählten bis zum Ende der Ivelt geschlossen .
Im Klten Testament wird geglaubt an den Thristus , der kommen
soll , im Neuen Testament dagegen an den , der gekommen ist . Es
ist also im Grunde ein Bund und Testament , bei aller Verschiedenheit
der cil-cumgtaritiae , die sich im Klten Testament im politischen Ge¬
meinwesen und in den levitischen Zeremonien ausdrücken / ) Das er¬
innert alles stark an Bullinger und Talvin , deren angelegentliche
Hervorhebung des Bundes mit Kbraham Ursinus wohl ebenfalls
beeinflußt hat / ) In den bisher vorgeführten Gedanken tritt höchstens
noch stärker als bei dem Züricher Reformator das gläubige Gegen¬
wartsinteresse am Bundesgedanken hervor .

Jedoch ist nun auch die seitherige dogmatische Arbeit nicht
spurlos an Ursinus vorübergegangen . Sie findet ihren Niederschlag
darin , daß er bei Behandlung des Unterschiedes zwischen Gesetz und
Evangelium von dem Gesetz aussagt , es enthalte das koeäus naturale ,
das bei der Schöpfung von Gott mit den Menschen eingegangen sei ,
das Evangelium dagegen das kosäus Ai-atiae / ) Diese Unterscheidung

vgl . IZxsZssis vsras Äootrinas I , p . 8l)5 f . (beachte das zweimalige ssrvirs !) .
2) l 'kssss 6s sosna äomini ( Trstausg . 1584 ) , p . 360 . IZxsZ . vsr . cloetr . a . a . <v .
2) Lumina tnsol . p , 14 . IZxsZ . vsrss üostrinss p . 806 .
^) 1̂ . e . p . 806 . Vsra «toetrina <ts prineipaii tins saeramsntorum ( Erst¬

ausgabe ) p . 620 . lZxpIio . oat . p . 1dl) : „ I>sam in utro ^ us tsstamsnto ants st
post Lkristum sxkibitum Osus ersäsntibus st posnitsntiam aZsntibus pro
mittit i-smissionsm pseeatorum st nominss ss obliZsnt aci crslisncium vso ,
st ad posnitsntism aAsiutsni .

5) Summa tnsol . x>. 14 : „ I^ sx continst kosäus naturals , in «zrsstions a
I) so oum nominidus initum , noo sst , nstura nominibus nots , sst , st rs <zuirit a
nobis pörksLtam odsctisntiam sr ^ a Osum , et prasstantibus ssm promittit
vitsm astsrnÄM , non praestantibus minatur sstsrnas posnas : Luangslium



— 39 -

tritt zwar vor den zuerst genannten Gedankenreihen verhältnismäßig
zurück , immerhin steht sie aber in der Einleitung zum größeren
Katechismus im Mittelpunkt und bestimmt die ganze Einteilung
desselben wesentlich , während sie dann allerdings in der Latscliesis
rumor in Wegfall kommt / ) Der Zusammenhang dieses Aspektes
mit der l « x naturae bei Melanchthon ist ebenso augenscheinlich , wie
die Beziehung des kosäus Mnei -als bei Musculus zu Melanchthons
Gedanken wahrscheinlich ist . Eine Abhängigkeit des Ursinus von
Musculus oder des Musculus von Ursinus braucht nicht angenommen
zu werden , da sie beide selbständig aus Grund der Melanchthonischen
Theologie und der mittelalterlich- scholastischen Lehre vom Naturrecht
weitergedacht haben könnend ) Die ungleich breitere Wirkung , die
von Ursinus ' Katechismus ausging , wird zur allgemeinen Annahme der
Zweiteilung in der Bundeslehre mehr beigetragen haben als die
Formulierung des Verner Dogmatikers .

Nicht weniger Beachtung als Ursinus verdient sein Mitarbeiter
in Heidelberg , T . Glevianus . Lchon darum , weil Eoccejus aus
ihn als auf seinen Hauptoorgänger hingewiesen hat / ) Auch er war
wie Ursinus mit dem Kreise Bullingers in enge Berührung gekommen ,
hatte aber zuvor bei Calvin studiert und dann später in Heidelberg
Boquinus aus sich wirken lassen , was sich alles bei ihm deutlich
wahrnehmen läßt . Daß er sich zuerst den Rechtswissenschaftengewidmet
hatte - - er war Dr . juris — , ließ ihn für den Komplex der Föderal¬
gedanken eine besondre Neigung mitbringen / ) Das kc>e6u8 inu -
Vsro LontinstkosäusAratias , noo sst , ininiins natura notnin sxistsns :
ostsnäit nodis sius institias , Main Isx rsquirit , iinplstionsin in Lnristo , st
rsstitutionsin in nodis psr Lnristi spirituin ; st prornittit vitsin astsrnsni
gratis proptsr Lnristuin , nis <Mi in surn ersännt .

>) vgl . darüber Lang , Heidelberger Katechismus , 5 . 1. XIVff . , I^XXVIIIf .
^) Musculus kann allerdings die Lninma tnsol . des Ursinus gekannt haben ,

da sie bereits 1562 vorlag , sie ist möglicherweise für Übungen Ursins im Heidelberger
Sapienzkolleg entstanden . Doch läßt sich ersteres kaum sicher ausmachen . Über
die scholastische Naturrechtslehre vgl . Troeltsch , Soziallehren , S . 253 . 261 ff .

'' ) Glevianus , Lxvositio s ^ indoli apostoliei sivs artienloruin kiclsi : in
ciua surnrns ^ ratuiti kosäsris astsrni intsr vsurn st kiäslss drsvitsr st psr -
Spions traetatur , ferner : Os substantia kosclsris Zratniti intsr Osuin st slsetos
und : Der Gnadenbund Gottes . Toccejus nennt ihn als seinen Vorläufer ^ rastatio
zu ? oscl . p . 40 .

4) Glevianus hat wie Boquinus in Bourges studiert . Dort ist die
Heimstätte der Rezeption des römischen Rechtes und seiner Nutzbarmachung für die
Ausgestaltung der französischen Monarchie ? vgl . auch voumergue , Calvin I ,
S . 141 ff .



tuus inter Partes asserisus ) ist nach dem Sündenfall geschlossen .
Es wird auch von einem Bunde mit Abraham und David gesprochen . ' )
Kber das heilsgeschichtliche tritt auch bei ihm mehr zurück , er geht
bei seiner paränetischen Behandlungsart , die es mit dem Heilsstand
des Thristenmenschen zu tun hat , vielmehr von der jetzt wirksamen
Gnade aus und weist alles heil im gegenwärtigen Christus aus .
So steht allerdings im Mittelpunkt seiner Theologie der Bund , aber in
Verbindung mit dem königlich -priesterlichen Walten Thristi . ^) Thristus ,
König und Priester , das sind die herzpunkte seiner Ausführungen in
der Substantia und Expositio , am meisten in der letzteren Schrift , wo
das königliche Amt der beherrschendeOberbegriff ist . ^) Die Frage ist
ihm nun : wie kommt das dreifache Amt mit dem Bundesgedanken
überein ? ^) Glevianus bahnt eine Belebung der spröden Behandlung des
dreifachen Amtes Thristi durch den Föderalgedanken an und arbeitet
auch hierin Toccejus vor . Er schweißt die Begriffe Bund und Reich
zusammen . Das ivsäus Ai-atuitum ist das re ^ num lütiristi , genauer :
durch das Erstere wird Thristi Reich herbeigeführt . Wo der Bund
zu seinem Recht kommt , da wird das Gottesreich in uns begründet .
Die conkosäsrati sind die vsri re ^ ni Ltiristi eives . ^) hier begegnet
uns zum ersten Male die systematischeVerbindung von Bund und
Reich , deren Verhältnisbestimmung ein Hauptproblem bei der Be¬
urteilung der Eoccejanischen Gedanken ist . °) Zweifellos ist die Vor¬
liebe für den Gedanken des Reiches dem Glevianus durch Johannes
Talvin übermittelt worden . Es drückt sich in seinem Bemühen , Reich
und Bund zu verbinden , die Tendenz aus , die souveräne Herrschaft

1) Lxpositio v . 76 .
2) Man beachte , daß auch das villenburger Bekenntnis ( T . F . R . Müller

5 . 722 ) das königliche Kmt Thristi ganz besonders hervorhebt .
°) Lxp . 3 ff . 75 ff . 89 . 131 ff . Ludst . 131 ff .

vgl . bes . kxp . 7S .
b) Lxp . 3 ff . 5 . 9 f . 20 . 47 . 75 ff . 89 . Ludst . 132 .
°) Die kurze Erwähnung bei Bullinger ( Thristus bestätigt das kosäus

Ästsrnurn , indem er das Reich bringt ) und die Zusammenstellung der Pfalz . R . <v .
sind nur Ansätze , vgl . S . 42 . 44 dieses Buches . Bei Talvin bahnt sich schon deut¬
licher die Verbindung an : tosdus und rsZni ooslsstis dsers ^ itas 45 , 238 . Zn
lid . II . cp . 10 der Inst , wird immer vom kosäus der Väter gesprochen und zu¬
gleich davon , daß sie den Eingang in das Reich hatten , daß die Propheten dieses
verkündigten 2 , 317 . 323 . Dder vgl . die Verknüpfung beider Begriffe bei David
2 , 250 . Kuch 31 , 471 könnte man anführen , wo die Berufung der Heiden insitio
in lamiliÄm ^ dradas genannt ist , so daß das Reich über alle Weltteile hin ver¬
breitet wird .
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Gottes , sein unumschränktes äommium , mit der aktiven , gläubigen
Mitwirkung des Menschen in Einklang zu bringen . Talvinisch ist
weiter die Beziehung aus die Prädestination . Der Bund hat es nach
ihm nur mit den Erwählten zu tun / ) Darum wird in der Substantia
auch der versuch unternommen , rsMum , koeäus und immutabils vei
äeeretum ( bezw . die sponsio des Lohnes ) zu verknüpfen / ) Freilich
bleibt es bei einer einfachen Nebeneinanderstellung, aber Eoccejus hat
gewiß diese Anregung mit in seine Arbeit hineingenommen - zumal
jene Verknüpfung von kvsäus und sx>c»n3ic>, von tosäus und vor¬
zeitlichem pactum , die sich bei Glevianus bereits deutlich findet / )

Glevianus schreibt keine Loci , sondern geht vom apostolischen
Symbol aus . Leine Lehrweise ist paränetischer Art , sie läßt die
praktische Abzweckung deutlich hervortreten . Der genannte Ausgangs¬
punkt ergibt die trinitarische Gliederung . Es gestaltet sich durch diese
Methode alles mehr dogmatisch , die heilsgeschichtliche Lebendigkeit tritt
zurück . Lein systematisches Hauptanliegen aber ist dieses : jegliches
heilsgut so dem Oberbegriff des Bundes zu unterstellen , daß immer
die Beziehung nach den zwei Hauptseiten : Gott und die Menschen , der
Bundschließende und die Bundesgenossen , entfaltet wird / ) Die klare ,
geschlossene Abrundung und praktische Faßlichkeit, der kernhafte , reiche
Gehalt — fern von aller soliantenhasten Geschwätzigkeit — erinnern
an den Genfer Meister , vor allem macht die geistliche Tiefe Glevians
Beiträge wertvoll .

Lie ist eine Frucht seiner ganzen Konzentration aus die eigent¬
liche „ Substanz " der Heilsgnade in Thristo . Glevianus , der wie Ursinus
den Bund als die Versöhnung in Thristus bestimmt ^) und dem
Heilsweg , aus dem die Erwählten das Ziel gewinnen , bei der Be¬
schreibung der Stufen in der Verwaltung des Reiches Ehristi besondre
Aufmerksamkeit widmet / ) ist durch und durch christozentrisch und reich
in der christologischen Entfaltung . Aber das wird alles nicht nur
lehrhast behandelt , sondern vom wärmsten praktisch - religiösen Interesse
durchglüht . Seine Besonderheit besteht endlich noch darin , daß er

-) Lxp . 9 . 2) Ludst . 132 f . 140 .
2) Ludst . 23 : ? rout domo äuplsx maluin coiuiuissrÄt , — ita kilius Osi

Mediator koedsris a vso constitutus , sponüst pro äusdus rsdus : 1 . ss satis -
saeturum pro psoeatis omiüuin , ouos pstsr si dsäit ; 2 . ss stiam stkseturum ,
ut sibi insiti paes eonseisutiss trusntur sto ,us in diss rsnovsntur ad Oei
imsZinsiu .

Ludst . 131 . 5) ßxp . 9 . °) Lxp . 5 ff .
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nach dem Vorgang Talvins wie Boquinus das im Bund gegebene
neue Verhältnis zu Thristo als Eingliederung und Einverleibung
beschreibt / ) hier liegt ein mystisches Moment vor , das einem überall
bei Glevianus entgegentritt , und das aus eine besondre Innigkeit des
Gemeinschaftserlebnisses mit Thristus schließen läßt / ) Aber Glevianus
sagt diese Gliedschaft nicht nur von den Gläubigen des Neuen
Testaments aus . Weil Thristus von Anfang an der einzige Weg
des heiles war , schon im Alten Bunde , sind auch alle , welche je seit
Adam geglaubt haben , Glieder Thristi durch den heiligen Geist / )
Diese Idee der Einverleibung in Thristo , ihrem Ursprung nach ( ab¬
gesehen von dieser letzgenannten föderalistischenFassung ) gut paulinisch ,
aber auch augustinisch und reformatorisch, ist offenbar von Boquinus
her über Glevianus , zusammen mit der dem Letzteren eigentümlichen
Synthese kosäus - i-sZnum zu Toccejus gekommen .

Nach Ursinus und Glevianus tritt in die Heidelberger Tradition
ein : G . Sohnius ( 1551 — 1589 ) . Auch er ist durch juristischesStudium
für den Föderalgedanken disponiert , auch er kommt wie Ursinus von
Melanchthon her und entwickelt sich wie Glevianus zu Talvin hin .
Inhaltlich bietet er keine neuen Gedanken zu unserm Thema . Ts
ist die Theologie des Ursinus , die er in etwas schärferer Zuspitzung
mit Ausdrücken des römischen Gbligationenrechts zum Ausdruck
bringt / ) Der Gnadenbund wird bezeichnet als die mutua pactiv

Gnadenbund , 5 . 4S , Ludst . 138 f . , Lxp . 162 f .
2) Bei Glevianus begegnen uns oft Klänge , die an den späteren Pietismus er¬

innern , z . B . Gnadenbund S . 47 „vnd daß er in ewigkeit unser gnediger König
vnnd freundlicher lieber Henland senn vnnd bleiben roil " / . Es geht ihm
das Herz auf , wenn er die Wirkungen des erhöhten Königs in seinen slsoti
beschreibt . Hier spürt man den pulsschlag seiner Frömmigkeit und Theologie ,
vgl . Ludst . 138 f . , Lxp . 161 ff . 16S .

2) Gnadenbund , S . 190 .
G . Sohnius , Nstdoüus l 'dsoloAiÄS , Opera I , p . 249 ff . Zum Verständnis

der fortan immer stärker benutzten juristischen Terminologie sei an folgende Be¬
stimmungen des römischen Rechtes erinnert : Das Rechtsgeschäft der stipulatio
bindet beide Teile durch vsrda . Es erfolgt dabei mündlich gesprochen Frage
und Antwort , Der stipulator fragt etwa den , welcher verpflichtet werden soll : äars
sponäss , oder kaaers proinittis , oder kaoiss ? Dadurch entsteht dann die odliZatio
sx oontraetu . Im zweiseitigen Vertrag ist jeder Teil Gläubiger und Schuldner
zugleich , die Obligation ist beiderseits vorhanden . Der Gläubiger heißt stipu -
lator , der Nebengläubiger , welcher zur Stipulation zugezogen wird , um für den
Hauptgläubiger oder dessen Trben als Stellvertreter zu fungieren , heißt aästipu -
lator . ^ dprornissorist der , „ welcher eins Stipulation mit dem Gläubiger
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äs reeoneiliatioiie kvmim' s eum Oec> per et propter Lliristuin
insäiatorein . Christus ist der insäi ^ tor äuaruin pÄrtiuin clissi -
äentium . Der Bund ist eine mutua 3porisio und bringt mit
sich eine mutua odliss ^ tio . Gott verspricht , dem Gläubigen Gott
zu sein und verpflichtet sich , ihm Sündenvergebung und ewiges Leben
per et propter meZiatorem zu schenken . Der Mensch verpflichtet
sich ganz und gar zur Hingabe des Dienstes ( vso 3e gervum köre ) ,
zu Glauben und Gehorsam an Gott . Der Alte und der Neue Bund
sind eine innere Einheit , sie unterscheiden sich nur eireumstantiis
et mc>clc>. Dort geschieht die Versöhnung per Lliristum meäiatorem
aäliue extiibsnäum , hier per Lkristum mectiatorein sxtiidituni .

Trotz des formalistischen Moments , wie es die juristisch schärfer
gefaßte Begriffsbestimmung ohne weiteres mit sich bringt , zeigt doch
auch noch Sohnius deutlich , wie die Heidelberger Strömung den
Vundesgedanken als Motw des Gegenwartsglaubens verwertet . Doch
haben sich ihre Vertreter wenig beschäftigt mit der seit Musculus
und Szegedin offenen Frage , wie sich der Schöpfungsbund zum
Gnadenbund verhalte . Nur Ursinus war darauf eingegangen, indem
er sagte : das Gesetz enthalte den Naturbund der Schöpfung . Da¬
mit gab er wohl eine Anregung zur Lösung des Problems , aber
auch sein eigentliches Interesse galt dem jetzt wirksamen Gnadenbund .
Erst die nachfolgende Entwicklung bringt es zur inneren Auseinander¬
setzung zwischen Naturbund und Gnadenbund .

Die dogmatische Konsolidierung der Lehre vom Doppelbund :
Gomarus , Polanus , wolleb , Lgli , wendelin .

Es fehlt jetzt nur noch , daß das voppelschema zur allgemeinen
Annahme gebracht wird , dann ist der Grundstock vorhanden , den die
scholastischenBearbeiter bis in die Tage des Coccejus hinein als
Besitz ausweisen .

Entscheidende Anregungen für die begriffliche Weiterentwicklung
gibt Franziskus Gomarus . Seine aus dem Jahre 1594 stammende
Skizze ist zwar nur eine kurze Rede , zeigt aber den Zug zu einem

eines Dritten eingeht , um jenen durch ihre Mithaftung als Bürgen sicherer zu
stellen " . Ist er verpflichtet worden durch die Formel : ictsin <tars sponctss ? so
heißt er Sponsor . Savignn , Gbligationenrecht , I , S . 147 . II , S . 1 . 7 . 8 . 12 .
43 f . 205 f . puchta , Rom . privatrecht , 5 . 321 f. Scheurl , Institutionen , S .
230 f . 271 .
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geschlossenenGanzen , und ihre Stellung am Eingang seiner Werke
empfahl sie der allgemeinen Beachtung / ) Freilich jst 5,^ sonstige
Theologie des Gomarus durchaus nicht föderalistisch , der Scholastiker
versucht sich hier einfach gelegentlich an einem zur Diskussion stehenden
Stoff , der in seiner Vereinzelung bleibt . Daß sich aber gerade ein
so strenger Supralapsarier der Bundesidee annimmt , ist als Beweis
für ihre Einbürgerung bemerkenswert .

Der Bund Gottes ist ihm die mutua Osi et liominuin od -
li ^ atio , äs viw Äktsrna ip3is eei-ta conäitione äanäa . Er hat
angeknüpft an den Schöpfungsbund seiner Vorgänger , diesen nun
aber viel biblisch - heilsmäßiger erfaßt als Musculus , indem er
die Erzählung vom Paradiese mit dem Föderalgedanken in ge¬
nauere , ausdrückliche Beziehung setzte . Indem sich der „ Schöpfungs¬
bund " allein an den bündnisfähigen Menschen wendet , wird aus
ihm etwas anderes : die Gott und Menschen gegenseitig bindende
Verpflichtung wird hervorgehoben , verbot und Verheißung , die
sich an den Baum des Lebens knüpfen , werden samt der Forderung
des Gehorsams sud speeis kosderiZ gewürdigt . Kls Haupttitel
bietet Gomarus , gewiß von Ursinus angeregt , die Unterscheidung
des kosäus naturale et suvranaturale . Der Naturbund
ist mit den ersten Eltern und dem Menschengeschlechte gleich
nach der Schöpfung geschlossen und später durch den Mittler Mose
mit Israel wiederholt worden . Der vekalog gehört zum koeäus
nawl -ale . Neben diesem Bunde aber läuft das kosäus Zupi-anatui -ale ,
das uns den von Natur unbekannten Bund Gottes bringt : in ihm
wird Thristus durch Gnade , nicht aus Kraft der Natur , angeeignet .
Zeitlich schiebt sich dieser Bund mit dem ersten ineinander . Er wird
geltend gemacht 1 . im protevangelium , 2 . bekräftigt mit Abraham ,
3 . wiederholt durch Moses , dessen Dienst ein doppelter war : einmal
das koeäus natur -als zu verkündigen und dann das kc>eäu3 supi -a -
naturale zu erneuern . Auch das Zeremonialgesetz dient beiden
Zwecken . Die Verpflichtung beim Naturbund ist der voll¬
kommene Gesetzesgehorsam, diejenige beim koeäus Zupl-anatursle :
Glauben und Buße . Diese Skizze kann man noch nicht als das
System des Toccejus in nuee bezeichnen . Der Dekalog wird
noch zum Naturbund gerechnet . Noch fehlen nicht nur die Über -

' ) Oratio äs rosclsrs vsi , gehalten in Leiden 1594 . Toccejus hatte mit
Gomarus wiederholte persönliche Berührungen , vgl . ? rk . Op . p . 4 .
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schristen lverkbund und Gnadenbund , sondern vor allem die Kb -
rogationen . Kber schon Gomarus betont , daß sich beide Bündnisse
in einander schieben und die Kufgabe , die graduelle Lösung dieser Ver¬
flechtung zu zeigen , bestimmt ja dann hernach die ganze 5truktur des
Toccejanischen Systems .

Bei den Nachfolgern ringt zunächst immer noch die alte Fassung
des Schöpsungsbundes mit der von Gomarus empfohlenen Zweiteilung ,
so daß eine Dreiteilung entsteht . Man will den Gedanken eines
Bündnisses „ mit den gesamten Kreaturen " noch nicht loslassen . So
der Basler Ramist polanus . ^) Abgesehen von dieser Unklarheit
fördert er aber doch auch die weitere Ausprägung der Lehre durch
die bei Gomarus noch fehlenden Stichworte : koeäus opsrum und
koeäus Aratias . Schon im Jahre 1598 lehrt er diese Unter¬
scheidung , wie Thesen aus seiner Schule zeigen . Der Werk - oder
Naturbund ist vor dem Sündenfall geschlossen und wird später
durch Mose wiederholt . Der Gnadenbund hingegen setzt im prot -
evangelium ein . Er ist , auf sein Wesen gesehen , ein einziger , ewiger
bis zum Ende der Ivelt . Auf seine äußere Haushaltung und Ver¬
waltung gesehen , zerfällt er in einen alten und neuen . Der alte ist
schon in Gen . 3 , 15 enthalten und bezieht sich aus die Versöhnung
des alten Volkes mit Gott durch Thristus . Das neue Bündnis da¬
gegen bringt die Versöhnung des neuen Volkes mit Gott durch Thristus .

Der Basler Theologe Ioh . Wolleb ist neben Polanus zu
stellend ) Kuch er hat noch den dreifachen Bund : 1 . den mit den
gesamten Kreaturen , 2 . den Werkbund , vor dem Fall mit den
Protoplasten , 3 . den Barmherzigkeitsbund , nach dem Fall geschlossen .
Gnadenbund und Testament werden gleichgestellt . Gbjekt des
Bundes sind alle Berufenen , im eigentlichen Sinne aber allein die
Erwählten .

Das Schema ist also bereits stereotyp und wird in der Folgezeit
nur noch darin geändert , daß der erste Schöpsungsbund in Wegfall
kommt bezw . , soweit er es mit dem Menschen zu tun hat , im
Werkbund aufgeht . ^) Diese Form des zweifachen Bundes lehrt

' ) Polanus , 8MoAss , II , p . 171 . Dazu LMw ^ ma , p . 813 — 815 .
Lkrist . ttisol . eomp . p . 92 .

°>) Später wird im Helvetischen Konsensus von 1675 das kosctus naturals
ausdrücklich verworfen und die Zahl der Bündnisse auf zwei festgesetzt : kosciug
opsrum und Zratias , T . F . lk . Müller , Bekenntnisschriften , S . 869 vgl . mit
864 . 868 .

Schrenk , Coccejus . II , 5. H
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Naphael Eglin ( Iconius ) , der die bisherigen Ansätze weiter ver¬
arbeitet und zu einem vorläufigen Abschluß führte ) Er ist als
wichtigstes Mittelglied zu betrachten zwischen der bisher skizzierten
Geschichte und den auf Toccejus selbst hinleitenden vorarbeiten , viele
Linien begegnen sich in diesem vielseitigen, originellen Theologen ,
der sich nicht nur mit der Theologie , sondern auch mit Alchymie
und Rosenkreuzerei befaßte . Er kommt aus dem Kreise , in dem
Bullinger nachwirktet ) Er war , bevor er nach Marburg kam , bereits
Theologieprofessor in Zürich gewesen . AIs Student hatte er auch
Ursinus in Neustadt gehört . Daß er Gesinnungsgenosse der Heidel¬
berger ist , beweist die Tatsache , daß er mit Nachdruck die Einver¬
leibung der Gläubigen in Thristum hervorhebt / ) In seinen Aus¬
führungen zeigt sich aber ferner , daß er ein reichliches Maß scholastischer
vefinitionsmethode in sich ausgenommen hat . Für Toccejus hat er
zwar nicht die unmittelbare Bedeutung , wie sie ihm Güder zusprechen
wollte / ) aber fraglos war er aus die Lehrer des Toccejus , Martini
und L . Trocius , von Einfluß .

Er geht aus ^) von dem koecws legale , das ein paetum operum
ist mit dem Menschengeschlecht . Die Protoplasten sind heilig , gerecht
und gut zu Gottes Bilde erschaffen , und mit ihnen ist dieser erste
Bund zur Erweisung der Güte und Allmacht Gottes geschlossen . So¬
lange sie im Gehorsam gegen den Schöpser verharrten , dursten sie
jenen glücklichen Naturstand besitzen . Das koeäus opsrurn heißt
darum auch kosclus naturae , weil der göttliche Heilsfinger es
dem Menschen in herz und Gewissen geschrieben hat . °) Es kommt
überein mit dem koeäus seriptuin . Dies ist einzuteilen in das
Moralgesetz, das Zeremonialgesetz und das Staatsgesetz . Das Zere¬
moniell ist teils ein Anhang des Moralgesetzes, teils ein solcher des
Gnadenbundes , sosern es ausschaut nach dem kommenden Messias . ' )
Dieses koeclus Zratiae oder paetuin evan ^ elii steht dem kvsäus
operum gegenüber. Es ist mit dem ganzen sündigen Menschengeschlecht

vor allem kommt in Betracht Oisputatio tksoloZicia <1s kosäers ^ ratiss
sx Kam . VIII , 31 .

2) Besonders hört man bei Eglin Bullinger heraus , wenn er vom Bunde mit
Kbraham spricht , ep . III , 85 .

2) vgl . Oisxoüus ttisolo ^ iea äs ins ^ no illo insitionis nostras in Lnrisrum
ni ^ stsrio Rom . VI .

4) Bei Schneckenburg er , vergleichende Darstellung des luth . u . ref . Lehr¬
begriffs , II , 5 . 146 , Knm .

°) visp . tnsol . <Ie kosäsrs Aratiss ep . II , 10 . 11 . °) 12 . ' ) 15 f .



nach dem Falle geschlossen „ in Thristo Jesu , dem gepriesenen Samen " ,
unter der Bedingung der Buße und des Glaubens . Tglin setzt sich nun
von da aus mit der Prädestination auseinander / ) Er unterscheidet
zwischen dem universalen „ äscretum ^ ener -alk " im Gnadenbund , mit
Adam geschlossen , und dem „ äsei -etum eleetionis pseuliark " , das in
Thristo von Ewigkeit her wirksam ist . Er sucht dem Einwand zu be¬
gegnen , als ob hier ein Doppelspiel vorliege . Das erste wird allen
unter der Bedingung der Buße und des Glaubens angeboten , das letzte
bezieht sich nur auf die Erwählten . Das eine ist die äußere , das
zweite die innere Berufung . Thristus hat auch für die Gottlosen
sein Vpser dargebracht . Das letzte Endziel Gottes ist die Herrlichkeit
und Barmherzigkeit Gottes . Es ist dem Teilhaben an der Seligkeit
übergeordnet . Diese Auseinandersetzung über die Prädestination zeigt ,
wie wir das bereits in den Anfängen der Föderalrichtung sahen , daß
der Gedanke des Gnadenbundes mit dem ganzen Menschengeschlecht
die Neigung zum Heilsuniversalismus fordert .

Auch aus dem Höhepunkt der dialektischen Spekulation des
scholastischenZeitalters , bei M . F . Wendelin , begegnet uns das
Schema vom doppelten Bunde . Allerdings ist ihm der Titel Gnaden¬
bund nur dazu gut , die 4000 Jahre vom Falle Adams bis auf
Thristus zu ordnen ( in 3 Hauptetappen : 1 . von Adam bis Abraham ,
2 . von Abraham bis Mose , 3 . von Mose bis Thristus ) . Davor steht
der Werk - oder Gesetzesbund , der im Urstande geschlossen ist / ) Doch
wir wenden uns zu dem letzten Abschnitt unserer Vorbetrachtung , zu
dem N . Eglin das wichtigste Bindeglied bildet .

Die Herborner Schule . Unmittelbare Lehrmeister des Coccejus :
Martini und Troeius , Kmesius und Tloppenburg .

In dem lieblichen Dillstädtchen herborn steht heute noch das
ehrwürdige Gebäude der ehemaligen „ hohen Schule " , hier wurde
seit 1584 reformierte Theologie gelehrt und Glevianus , der selber noch
drei Jahre die Zierde dieser Hochschule sein durste , gab ihr für lange
Zeit das Erbe der Bundestheologie mit auf den Weg . Mit der
geistigen Luft Herborns müssen wir uns gründlicher vertraut machen ,
wenn wir den Ursprung des Toccejanismus verfolgen wollen .

Der Begründer der Anstalt ist Johann der Altere , Gras
von Nassau - Dillenburg , der jüngere Bruder Wilhelms von Gramen

-) i-p . III . 43 ff .
SMSMÄ p . 819 — 823 .

5 *
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( 1536 — 1606 ) / ) Er hatte sich einst theologischen Studien bei 5turm
in Straßburg und Melanchthon in Wittenberg gewidmet und war
durch die Stürme der Konsessionskämpseaus einem Philippisten zu einem
begeisterten Talvinisten geworden . Dieser deutsche Fürst , der seiner
Zeit durch weite des Horizontes und seltene soziale Gesinnung vor¬
auseilte , hätte längst schon eine größere wissenschaftliche Monographie
verdient , deren Ausgabe auch darin bestehen würde , den Zusammen¬
hang seiner religiösen Grundüberzeugungen mit dem gesamten Werk
seiner Regentenarbeit nachzuweisen , von der großzügigen inneren
und äußeren Politik , die er vertrat , seien nur einige Momente
genannt : Aushebung der Leibeigenschaft , Übergabe herrschaftlicher
Ländereien an die Gemeinden , Mäßigung in der Hexenfrage , Förderung
des Bergbaus , des Handels , Errichtung der Finanzkammer und des
Hosgerichts , vor allem aber (Organisation des niederen und höheren
Schulwesens . Doch schon vorher war dieser wahrhaft große Mann
für die ganze Sache des Protestantismus in der äußeren Politik als
Stütze und Berater seines Bruders Wilhelm von Gramen rastlos
tätig gewesen , hatte alles , was er besaß , der Freiheit der Niederlande
geopfert , so daß er zeitweilig buchstäblich Mangel litt , von 1578
bis 1580 war er Statthalter von Geldern , und durch seine Vermittlung
kam die Union von Utrecht zustande , die aus föderalistischer Basis
die nördlichen niederländischen Provinzen zur Verteidigung gegen
Spanien zusammenschloß . Auch als er nach Deutschland zurückkehren
mußte , hat er in seinen eifrigen Einheitsbestrebungen für eine prote¬
stantische Politik des Zusammenschlusses , für eine Konföderation der
Reformierten aller Länder zu einem Schutz - , Trutz - und Ausbreitungs¬
bund gegen den Uomanismus weiter gewirkt . Allerdings fanden diese
Bestrebungen nur in der wetterauer Grasenoereinigung ein vorüber¬
gehendes Resultat .

Uns interessiert hier vor allem die Tatsache , daß diese herrliche
Arbeitsleistung und wundervolle Größe der Zielsetzung getragen sind
von einem religiös bestimmten Leben , dessen Fundamente biblisch -

vgl . Tuno , Johann der Ältere von Nassau -Villenburg . Groen van
prinsterer , ^ retiivss ou Lorrssponäanes insäits 6s Is, Saison O ' OranAs -
Nassau , Lsr . I , tom . IK . vönges , vie Regenten über die ehemaligen Nassau -
villenburger Lande , vie tiefgegründete , biblisch bestimmte Frömmigkeit von
Zohann ist z . V . ersichtlich aus dem Briefe bei prinsterer , ? rem . Lsr . , ? om . VIII ,
S . 173 . Er liebt den Kusdruck „ insrrumsntum vsi " , wenn er Beauftragung
für das Gottesreich bezeichnen will .
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theologische Überzeugungen waren . Sie kommen mit dem überein ,
was Glevianus in den Mittelpunkt seiner Theologie stellt : Bund
und Reich .

Matthias Martini , der über zehn Jahre lang in seiner
Nähe lebte , hat es bezeugt , daß ihm der Föderalgedanke als Kern
aller Theologie galt / ) Diese „ Fackel des Bundes " stand ihm im
Zentrum , war ihm der Grund alles Christenglaubens , die Waffe
wider alle Häresie und sein unablässiges Lieblingsgespräch/ ) Martini
weiß zu berichten , daß die Gedanken Johanns mit warmer Anteil¬
nahme des Herzens die theologische Ausgestaltung dieser Lehre ver¬
folgten : die Harmonie des Naturbundes mit dem Gnadenbund , die
Sakramente im Alten und Neuen Testament usw / ) Das ist einmal
ein wichtiges Zeugnis dafür , bis zu welchem Grade die Föderal¬
theologie schon damals in weiten reformierten Kreisen religiös wirk¬
samer und produktiver Lebensinhalt geworden war . Ts beweist aber
auch , wie das ganze Geistesleben der Herborner Akademie , deren
stärkster Rückhalt der Landesherr selber war , imprägniert war mit
dieser Lehre / ) Der Gras hat es sich nicht nehmen lassen , die
Theologen Nassaus gelegentlich selbst zu prüfen !

Zn der Orstio kunsdris , gehalten am 28 . Oktober 1606 in der damals
nach Siegen verlegten Hohen Schule , p . 40 — 43 : „ Lt kio Zauäsdat oirmia sub
cloetrina kosctsris eompleoti " . ^) p . 41 .

") 42 f . Eine interessante Beobachtung aus der späteren Zeit ist die , daß die
Linie Nassau -Villenburg , die in Friesland regierte , offenbar schon früh coccejanisch
gesinnt war , während die Dränier voetianisch waren .

^) Hier bedarf das ausgezeichnete Buch von G . Gierke , Zoh . kllthusius ,
einer Ergänzung . kllthusius war bekanntlich Rechtslehrer in Herborn , bevor er
nach Emden ging . Er wird aber überhaupt nicht vollständig verstanden , ohne
daß man diese geistige Atmosphäre Herborns beachtet . Die Föderaltheologie
fördert die Gedanken der Vertragslehre und Volkssouveränität , umsomehr als
hier das kosäu8 fest verbunden ist mit dem rsAnuin Osi . weil Gott der höchste
Souverän ist , sind die irdisch - demokratischen Tendenzen legitim , ver Mittel¬
gedanke ist : vor dem Souverän , Gott , sind alle Menschen Geschöpfe , auch die
höchsten , gebunden durch das Gottesgebot , ver König aber , der seine Eide bricht ,
wird zum Tyrannen , ver volkstümlichste Ausdruck dafür ist jene Strophe : „ voor
Godt wil ick belijden " in „Mlhelmus von Nassauen " , vgl . H . Z . van Lummel ,
Nieuw Geuzenlied - Boek , Utrecht , z . Z . , S . 65 . Es ist charakteristish , daß schon
Snecanus und wiggertsz eintreten für die ständischen Rechte und für die Rirchen -
gewalt der Stände . Dieser Wirkung des theologischen Föderalismus auf den Staats¬
gedanken muß noch gründlicher nachgeforscht werden . Gierke sagt S . 226 : „ Unter
allen eigentümlichen Eharakterzügen des politischen Systems des kllthusius ist vielleicht
keiner so auffallend , als der es von der Sohle bis zum Scheitel durchwaltende
Geist des Föderalismus ." Vieser Geist ist der Herborns , wo kllthusius lehrte .

^Ä
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Wenn man von der Lektüre Glevians herkommt , ist man bei
Martinis Tharakterzeichnung aber weiter durch das andere gefesselt ,
daß mit ausfallender Betonung neben dem Bund das Reich als
tiefstes Glaubensmotiv des Fürsten ausgewiesen wird . Seine Ge¬
danken gehen aus aus „ i-öUni LtinZti propaZatio " , er denkt immer¬
fort nach „ äs l-eAlio Ltii-isti promoveriäv " / ) Er will „ Gottes
Ehr , Reich und Kirche fördern " . ^ Daß hier nicht nur allgemeine
fromme Sprechweise , sondern vielmehr der Ausdruck bestimmter
Lieblingstheologie vorliegt , erhellt aus dem ganzen Zusammenhang
der Rede des Martini : indem er sich Rechenschaft zu geben sucht
über die innersten Anliegen Johanns , weiß er nichts Besseres zu
sagen als : Bund und Reich . Das ist ja aber gerade das , was
Glevianus bereits vertreten hat , der mit seinem Fürsten ganz und gar
eines Sinnes war . Daß Johann von seinen Theologen hierin nicht
nur lernte , sondern sie auch wiederum selbst befruchtete , davon legt
die Grabrede Zeugnis ab . Daß es gerade Toccejus wichtigster
Lehrer , Matthias Martini , ist , der dies mit Begeisterung bezeugt ,
verdient zum Verständnis der inneren Geschichte festgehalten zu werden .

von weiteren herbornern seien noch genannt piscator und
Alsted . Daß der erste Föderaltheologe war , zeigen seine Aphorismen . ^)
Aber er ist vorwiegend Exeget , und seine dogmatischen versuche , die
durchaus die alte Lokalmethode zeigen , sind nicht so bedeutungsvoll .
Übrigens zeigt er entschieden calvinistisches Gepräge . ) . H . Alsted ^)
ist eine ganz eigenartige Erscheinung und vereinigt in seiner poly¬
historischen Vielseitigkeit manches Gegensätzliche in sich , so daß er
auch Elemente mit sich führt , die zu dem ebenfalls föderalistischen
Einschlag nicht recht passen wollen . Wichtig ist aber die Beobachtung ,

p . 42 . 71 . 72 . 74 .
2) Tuno , Gedächtnisbuch deutscher Fürsten u . Fürstinnen ref . Bekenntnisses ,

S . 65 ? vgl . den oben erwähnten reformierten Bund , der auch zur Ausbreitung
dienen sollte u . Johanns Ivahlspruch : „Sehr viel verdirbt , so man ' s nicht wirbt " .

°) piscator , ^ .pnorisini , p , 32 : „Os siinilituäins st cliseriniins vstsris
et novi l ' i " . Er gibt da eine gegensätzliche Bestimmung der beiden Testamente
unter dem Gesichtspunkt des tosclus , doch wird hier kaum hinausgegangen über
die Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium , und das Hauptgewicht wird
auf die cUscriinins , gelegt . Bezeichnend für die auch piscator vertraute Synthese
Glevians ist p . 40 : „ at in rsZno Lnristi tosclus Arstias eonkirrnatuin kuit
sndstantialitsr ssu rs ipsa , nsmps psr sanZuinsrn Lnristi in erues sKnsuin ;

proincls rsZnuin st saosrclotinrn Lnristi sst astsrnurn " .
vgl . bes . Klsted , vstinitionss , p . 71 — 73 .
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daß auch er dem Reiche Gottes besondere Aufmerksamkeit gewidmet
hat und zwar in chiliastischem Sinne , womit wir uns noch später
zu beschäftigen haben .

Der für den Gegenstand unserer Untersuchung wichtigsteherborner
ist der piscatorschüler Martinis ) Daß er auch Eglin in Marburg
gehört hat , ist wahrscheinlich . Kls er Lehrer in herborn wurde , stand
die Gleviansche Tradition in frischer Blüte . Seine Haltung auf der
Dordrechter Synode , seine liampfesstellung gegen die Supralapsarier
haben wir schon in der Einleitung kennen gelernt . Thristoph pezel ,
der mit seiner Verbreitung des melanchthonischen Lehrtrwus sowohl
für Nassau - Dillenburg wie für Bremen die Bahn wies , hat auf diesen
Theologen stark eingewirkt . Doch treten bei dem herborner Dozenten
bald die Bundesgedanken beherrschend in den Vordergrund .

Martini ") will die „ Theologie einteilen " in den Natur -
und Gnadenbund . Die paetio koeäsi -is naturak , das auch
vetu8 legale opsi -um heißt , beginnt im Paradiese . Gott schließt es
mit den Protoplasten und ihren Nachkommen im Garten Eden „ Mi-s
crsationis " . Gott wirkt dabei mit Wort und Sakrament . Im Stand
der Unschuld ist der Baum des Lebens das Sakrament . Das Ivort ,
durch das Gott mit dem ersten Menschen redet , wird genau disponiert
nach der Ordnung : Erzählung , Mahnung , verbot , Verheißung , Drohung .
Bei dieser sorgfältigen Beachtung des bei der Bundschließung ge¬
sprochenen Wortes merkt man die Bezugnahme aus den römischen
Verbalkontrakt heraus . Der Mensch verspricht Gehorsam und ver¬
pflichtet sich , mit der Strafe einverstanden zu sein . Der alte Gesetzes¬
bund stipuliert einen Gehorsam des Menschen aus eigenen Kräften .

Dieser Bund ist durch den Sündenfall vereitelt . So kommt es
nach Verletzung des Naturbundes im Paradiese ( Gen . 3 , 15 ) zu dem
neuen Gnadenbund des Evangeliums . Er wird aus reiner Barm -

Nach Iedler und Sommers Matrikelbuch der Hohen Schule zu Herborn
ist Martini im Jahre 1589 unter dem Prorektorat Piscators daselbst imma¬
trikuliert worden .

' ) In 11 Schriften Martinis fand ich das kosüus behandelt . Besonders
kommen in Betracht , zeitlich geordnet : 1 . Kuäimsnta ttisoloZias . 2 . Nstko6us
8 . s . ttisoloZias . 3 . Lkristianas <toetrinas surrima ospita . 4 . L ^ riopsis ttiso -
loZias . 5 . Os tosdsris naturas st Zratias si ^ naenlis . 6 . Memorials didlieuiri .
Die letzte Schrift gibt die ausführlichste Darlegung . Ich fasse zusammen vor allem
auf Grund folgender Unterlagen : Nstkollus üb . 3 , ep . XVI , p . SVK . / vp . XVII ,
p . 54 ii . / üb . 4 , vp . IV , p . 67 . / op . V , p . 188 . / S ^ nopsis p . 20 —23 « . / Msmo -
rials p . 7— 14 . / vs kosüsris naturas p . 31 . 71 . 76 .
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Herzigkeit mit den Sündern , genauer : mit allen Erwählten , geschlossen .
Neue Gnade wird in diesem Bunde verheißen , um alles Gift der
alten Schlange zu zerstören . Der Bund bringt Vergebung der Sünden
und Einzeichnung des Gesetzes in Herz und Sinn . Die Erwählten
sind vom Sluch des Gesetzes und von der Herrschaft der Sünde befreit .
Die Bundgenossen versprechen , daß sie glauben und gehorchen wollen ,
nicht aus eigener Kraft , sondern aus Gottes Gnade . Nichts , was da
gefordert wird , braucht aus eigenen Kräften erfüllt zu werden . Gott
macht , daß wir in seinen Geboten wandeln . Dieser Neue Bund ist
durch die Hand des Mittlers Thristus gegründet . Ehristus wird
Engel des Bundes genannt . Er hat für unsere Sünden genug getan ,
uns Vergebung und Wohlgefallen Gottes verdient . Wegen des
Todes des Mittlers heißt der Bund auch Testament . Er ist rechts¬
kräftig in Ewigkeit .

Wie verhält sich dazu nun der Unterschied der Testamente ?
Wir sahen , daß die neue Bundesstiftung sich bereits im Alten Testa¬
ment findet . Aber freilich ist sie zunächst noch in etwa dunkel und
undeutlich . Welche Rolle aber spielt das Gesetz ? Das Volk wird
dadurch aus den Mittler hingelenkt . Es ist eine Wiederholung des
Naturbundes und zwar eine noch heute nachwirkende. Nur bei den
Erwählten wird der Dekalog gleichsam zum Evangelium , indem Gottes
erfüllende Gnade Kraft zum Tun darreicht und das Gebot ins Herz
schreibt . Es handelt sich im Alten und Neuen Testament um dasselbe
Heil , den gleichen Gott und Mittler , beide Male erklärt Gott seinen
Willen durch Wort und Sakrament . Aber es besteht ein Unterschied
in bezug auf die Bundgenossen , sowie die Güter und Zeichen des
Bundes . Im Men Testament sind die Nachkommen Abrahams ge¬
meint , im Neuen Testament handelt es sich um die allgemeine Kirche ,
die auch Heiden einschließt . AIs Gut ist dort Kanaan verheißen ,
als Sakramente begegnen uns Beschneidung , Blutvergießen , passah .
Hier ist das alles dahin . Die alten Sakramente sind dahin , abgelöst
durch Taufe und Abendmahl .

In der Schrift : Ltii - istianae ! äoetrinas summa eapita
bekommen wir den ersten Entwurf einer vogmatik , die ganz
und gar unter dem Gesichtspunkt des Bundes steht .
Martini geht aus von dem Naturbund und schließt daran Aus¬
führungen über die Negierung der Welt , die Sünde des Menschen
und die Strafe . Dann kommt der Verfasser auf den Gnadenbund ,
in den unser Heil gefaßt ist . Gott verheißt uns in ihm Wohltaten ,
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die uns aber nicht ohne Verpflichtungen geschenkt sind . Der Gnaden¬
bund wird daraus seinem Inhalt nach entfaltet an der Hand des
apostolischen Symbols ( über Gott , den Tod des Mittlers , die Kirche )
und des vekalogs , der neutestamentlich behandelt wird , im Sinne
des in unser herz geschriebenen Gebotes . Zum gehörten Wort tritt
das sichtbare Wort , die Sakramente : Taufe und Abendmahl . Durch
sie wird der Gnadenbund besiegelt .

In der Sqnopsis ^) begegnen wir skizzenhaften versuchen , einen
Entwurf der alttestamentlichen Heilsgeschichte und der neutestamentlichen
Ökonomie zu geben . Doch bleibt dieses Beginnen noch ganz rudi¬
mentär . Immerhin tritt solches Bestreben bei Martini viel deutlicher
hervor als bei den bisherigen und kreuzt sich mit dem von Ursinus
und Glevianus überkommenen Interesse des gegenwärtigen Glaubens ,
das bei ihm lebendig durch die schulmäßigen Formen durchleuchtet .
Diese beiden Linien , die heilsgeschichtliche und die dogmatische , laufen
noch in sich selber undeutlich und gegenseitig unausgeglichen neben¬
einander her , und daher entsteht eine große Unklarheit : es wird das
in Thristo vollendete heil gleich in voller plerophorie als der Inhalt
des nach dem Fall geschlossenen Gnadenbundes gekennzeichnet . Was
der Gläubige bezw . der Erwählte jetzt in Thristus hat , wird als
schon damals gegeben hingestellt , bis in die ethische Auswirkung
des neuen Gnadenstandes hinein . Wohl versucht Martini hernach ,
durch die alte Differenzierung : „ Altes und Neues Testament " und
durch die Auseinandersetzung mit dem Dekalog , der verschiedenartigkeit
der Heilsökonomien gerecht zu werden . Aber einmal entsteht gerade
wieder durch dies Ineinandergreifen der verschiedenen Kategorien
eine um so größere Verwirrung . Sodann werden wir eben nicht klar
darüber , wie sich der Heilsstand der Erwählten des Alten Testaments
im Gnadenbund zu dem der Gläubigen des Neuen Testaments ver¬
halte . Allen späteren , die dieses Erbe übernehmen werden , muß sich
diese Frage nahe legen , wie es auch in der Folge sichtbar wird .
Toccejus , der in Bremen bei Martini den ersten Eindruck empfing
von der systematischen Kraft der Bundesidee , hat dies Problem aus¬
genommen . Er ist aber auch noch durch weitere Anregungen bereichert
worden .

Der zweite theologische Lehrer des Toccejus in Bremen ist
Ludwig Trocius , ^) ein Wittgensteiner , der gleichfalls durch die

' ) P - 20 ff .
y L . Trocius , Oisssrt . , p . 445f . 450 . 452 f . 789 . Der selbe , 0 <z psrss -
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herborner Schule gegangen war und auch bei Eglin in Marburg
gehört hatte . Es wäre nur eine unnötige Wiederholung , die mittler¬
weile einförmig anmutenden föderalistischen Gedanken auch bei ihm
zu registrieren . Neben Martini bringt er nichts Neues und Besonderes .
Trocius gebraucht für kosäus mannigfache Synonyma : manäawm ,
8tatutum , pactuin , eontraetus . Besonders an den beiden letzten
Bezeichnungen^) wird deutlich , daß die „ 8tipulatio e mutua convsn -
tions " ihm als juristische Fassung stärker zum Bewußtsein gekommen
ist . Begegnete uns schon bei Melanchthon, dann bei Glevianus , aus¬
gesprochener noch bei Sohnius die Neigung , den Föderalgedanken
durch die Termini des römischen Verbalkontraktes zur Darstellung
zu bringen , so sind darin Martini und Trocius noch weiter gegangen ,
und Tloppenburg zumal stellt hierin vor Toccejus den Höhepunkt
dar . Noch eine Einzelheit verdient der Erwähnung : aus Knlaß von
Gen . 3 , 15 spricht Trocius davon , daß die alttestamentlichen Väter
paresis empfangen haben ( der Gegensatz ist die Kphesis des Neuen
Testaments ) . Dieser kurze Hinweis enthält den Keim zu einer Lehre ,
die im weiteren verlaus eine sehr bedeutsame Erwiderung werden
sollte auf die Frage nach dem Unterschied des Heilsstandes im KIten
und Neuen Testament , die bei Martini , wie wir sahen , noch un¬
beantwortet geblieben war . Doch hat erst Toccejus diese Lösung
eindringlicher zu machen gewußt , nachdem ihn seiner eigenen Er¬
innerung nach darin vor allem Tloppenburg inspiriert hatte .

Toccejus kam also bereits in Bremen kräftig unter den Einfluß
der herborner Föderallehre . Aber auch als Student in Franeker
hat er aus dem Munde des Kmesius Gedanken über den Bund
vernommen , wie aus dessen Medulla zu erschließen ist / ) Freilich ist
für Kmesius der Bund kein beherrschender Hauptgedanke , aber doch
auch keine nebensächliche Idee . Kuch er redet von einem Iverk -
bund in der Schöpfung , vor dem Fall / ) Er betont dabei sehr an¬
gelegentlich , daß Gott der erste Urheber und Vollstrecker ist , daß
der Bund nicht zwischen solchen erfolgt , die gleichberechtigtsind , sondern
zwischen dem Herrn und seinem Unecht / )

verantis , p . 648 — 662 . Trocius war 1S99 — 1600 auf dem Herborner Pädagogium ,
1663 wurde er auf der hohen Schule inskribiert . Nach KdB . 4 , 601 studierte er
auch in Marburg .

vgl . Savigny , Gbligationenrecht II , S . 8 .
2) Das kosäus erscheint in der Nsüulw zuerst im 10 . Kap . : „vs ZudsrnÄtions

speewli " , p . 54 . °) 58 . 54 .
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Nachdem durch die Übertretung des Gesetzes im Sündenfall der
Bund zerstört ist / ) wird ein neuer aufgerichtet , der sich vom alten
folgendermaßen unterscheidet : Jener ist ein Freundschastsbund zwischen
Schöpfer und Geschöpf , dieser ein Versöhnungsbund zwischen Feinden .
Dort sind zwei Parteien : Gott und Mensch , hier aber geht der
Vertrag allein von Gott aus , weil der in Sünden tote Mensch keine
Fähigkeit hat , mit Gott in den Bund zu tretend ) Der erste erstreckt
sich auf alle Menschen , der zweite nur auf die Söhne der Verheißung .
Dort handelt Gott vermöge seiner Herrschaft , hier vermöge seiner
Barmherzigkeit . Dort ist das Fundament des Menschen Fähigkeit ,
hier allein Christus . Dort wird allein das Leben verheißen , hier
alles , was zur Wiederherstellung des Sünders dient . Jener Bund
fordert den vollkommenen Gehorsam aus eigener Kraft , hier ist alles
Gnade und Glauben . Der erste Bund zeigt nur , was gerecht ist , der
neue bringt die Gerechtigkeit . Dort ist Buchstabe , hier erweckender
Geist , da Tod , hier heil . Jener ist antiquiert , dieser dauert ewig / )
Auch bei Kmesius besteht dies eine Gnadenbündnis von Knfang ^)
an , seit Adam , trotz des Unterschiedes der Ökonomien. Das Klte
Testament ist die Zeit der Verheißung des Kommenden , das Neue die
der Bezeugung des gekommenen Thristus . von Kdam bis Kbraham ,
von Kbraham bis Mose , von Mose bis Thristus , das ist die rechte
Teilung der Geschichte des heiles / ) Kmesius zeigt in dem Kapitel :
„ ve aämiriisti -Ätionk koscleris ^ ratiae ante Lkristi aävsntum " auch
einen Sinn für Typologie , doch geht sie über die paulinische Kllegorese
im 1 . Korintherbries nicht hinaus / )

Diese ganze dogmatische Tradition , die dem jungen Toccejus
schon in seiner Bildungszeit mit autoritativer Geltung nahegebracht
worden ist , wurde in späteren Jahren noch ergänzt durch I . Tloppen -
burg . Der strenge und streitbar - temperamentvolle Gomarusschüler
war von ganz anderer theologischer Rasse als der Bremer . Doch
wurden seine Studien über unsern Gegenstand für Toccejus gerade
zu der Zeit bedeutsam , als dieser in Franeker mit theologischen Vor¬
lesungen begann und sein System ausbaute . Tloppenburg besaß

' ) ? - S8ff .
2) 121 : „vsus solus est pars agsumsns st eonstitusns , tiomo sutsm sst

psi -s assumta .
->) 121 f . «) 205 . -) 206 .
°) 209 . Kuch bei Maccovius , der ebenfalls zu den Lehrern des Toccejus

gehört , findet sich in den I^ooi oomm . p . 534 ff . Föderalistisches .
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gründliche Fühlung mit der zeitgenössischen Lehre ' ) und hatte einen
Zug zu dogmatischer Feinarbeit . Seine Disputationen über Bund
und Testaments stammen aus dem Jahre 1642 / 43 , herausgegeben
sind sie im März 1643 . Die beiden waren Kollegen in Franeker
seit 1644 . Toccejus ' Hauptschrift erscheint 1648 . Daß dieses Zu¬
sammenwirken in den Jahren der Reife für Toccejus viel bedeutete ,
hat er selbst festgestellt . Bei den Ideen über Aphesis und paresis
gibt er , wie erwähnt , seine Abhängigkeit von Tloppenburg zu / ) Die
Art und Weise , wie er davon redet , macht es bei der frappanten
Ähnlichkeit der beiderseitigen Föderalgedanken sehr wahrscheinlich ,
daß der rege Austausch zwischen beiden Gelehrten sich noch viel weiter
erstreckte und auch die Vollendung des ganzen ToccejanischenSystems
förderte , ohne daß es möglich sein wird , die Urheberschaft des einen
und des anderen im einzelnen nachzuweisen . Aber die Disputationen
zeigen , daß der Anteil des Tloppenburg aus jeden Fall nicht gering
ist / ) Diese Beziehungen werden am eindrücklichsten , wenn wir den
Grundriß ausführlicher mitteilen .

1 . Der Bund und die Verpflichtung des Natur¬
gesetzes / ) Die Schrift bezeichnet mit Bund den geistlichen Vertrag
wechselseitiger Zusage , der von Gott mit den Menschen geschlossen worden
ist . Gefordert wird vom Menschen vollkommener Gesetzesgehorsam ,
als Lohn wird ihm dafür verheißen das ewige Leben . Die partes
evnti -akentss sind Gott und Mensch . Der Vertrag ist nicht nur
^ o ^ lZn̂ e ^ ov , sondern gegenseitig . Die Parteien sind ungleicher Art :
dem Schöpser steht das Geschöpf gegenüber, lveil Gott Geist ist , so
ist auch sein Bund geistlicher Art . Der ganze Mensch nach Leib , Seele
und Geist tritt in den Bund / ) Die Gottebenbildlichkeit macht den

Nach der K . d . B . hat er die Universitäten Sedan , herborn , Marburg ,
Heidelberg , Bern , Zürich , Basel , Genf bereist !

' ) Tloppenburg , Opera I , p . 487 — S7l) : visputaticmss tksol . XI 6s
kc>s6srs Osi st tsstamsnto vstsri st novo .

2) ? oscl . § 339 : „ Hanc ssntsntiain v . LloppenburZii in ksmiliari eolloczuio
sxesptsm libsntsr smplsxus sura , st multis ooeasionibus inouleavi ." Im
Anfang sagt er von Tl . : „ suius msirioi -iain ssinpsr Lolain " . Toccejus war von
1636 — 1650 neben ihm in Franeker Dozent .

Sepp , Godgeleerd Vnderrvijs ll , S . 271 — 278 , hat das Verdienst , zum
erstenmal hingewiesen zu haben auf die Bedeutung des Tl . für Toccejus . Freilich
erwähnt er nicht , daß Toccejus selber davon spricht .

5) Die Überschriften stammen von mir , zur klareren Hervorhebung des Ge¬
dankenganges , p . 489 .
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Menschen bündnisfähig , hier schließt Tloppenburg ebenso wie später
Toccejus eine ausführliche Polemik gegen Sozinus an .

Gott hat aber nicht erst durch den Bund , durch seinen das heil ver¬
anstaltenden Willen den Menschen verpflichtet , vielmehr stammt diese
Verpflichtung schon aus der Natur her / ) Der Bund kommt hinzu zu
der ewigen und unabänderlichen Verpflichtung des Naturgesetzes .

Die menschliche Verpflichtung ist also der Gehorsam , die gött¬
liche Zusage die Verheißung des Lohnes . Gottes Forderung geht
nicht aus aus einen teilweisen Gehorsam , sondern es handelt sich
um die Gerechtigkeit, zu der das königliche Gesetz der Freiheit ver¬
pflichtet . Kuch die göttliche Verheißung des Lohnes zieht das
Natnrband der Religion noch straffer an , so daß die schuldige
Verpflichtung zur Unterwerfung unter das Gesetz noch verstärkt wird / )
Dementsprechend ist auch die Bundesverheißung eine höhere als die ,
welche von Natur der in Demut und vertrauen verharrenden Kreatur
zugedacht ist . Sie zielt ab aus das ewige Leben für Leib und Seele .
Zwar umfaßt sie auch die irdischen Segnungen ( sie werden nach
Matth . 6 , 33 dazugegeben ) , die hauptgabe aber betrifft das zukünftige
Leben . Wenn Gott sich im Bund sozusagen zum Schuldner des
Menschen macht , so geschieht das auf Grund freier Übereinkunft . Er
ist ihm den Lohn nicht schuldig , weder ex eonAruo noch ex eon -
(Zi^ rio . Der Lohn des ewigen Lebens ist der Leistung nicht äquivalent ,
dennoch wird er dem Täter des Gesetzes nicht aus Gnaden , sondern
aus Schuldigkeit zugerechnet / )

2 . Der Gesetzes - und Werkbund . Die Bezeichnungen Alter
und Neuer Bund ( vor und nach Christus ) sind in der Schrift met¬
onymisch gebraucht . Im eigentlichen Sinn ist als Alter Bund zu
bezeichnen der von Gott mit dem gottebenbildlichen Menschen im
Paradiese geschlossene Bund , der durch den Fall antiquiert ist . Kdam
ist Kontrahent nicht nur als Einzelperson, sondern als Vater des
Menschengeschlechts / ) Dieser Bund wird nach Paulus gesetzlicher Werk -
bund genannt , weil die Bundesbedingungen , zu denen Ndam ver¬
pflichtet wird , darin bestehen , daß er sich bewahren soll in der Gott¬
ebenbildlichkeit, in der Übereinstimmung mit Gottes Gesetz , in der
dauernden Auswirkung dieses Gesetzes in guten Werken / ) Zur

490 . 2) 491 . -) 4gi s. «) 492 .
°) 493 . Der Satz Sepps , a . a . <v . , II , S . 278 , Tloppenburg habe noch nicht

das kos <1u8 opsruin gelehrt , ist unrichtig . Diese Unterscheidung ist schon lange
vor ihm Gemeingut .
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Rechtfertigung aus den Werken fordert das Geistesgesetz , das aus
der Verpflichtung der menschlichen Natur resultiert , eine dreifache
Vollendung des Gehorsams : 1 . den Gehorsam aus vollkommen
heiligem Grundmotiv , 2 . die umfassende Gerechtigkeit , ohne versagen
in einem Stück , 3 . die vollendete Beharrlichkeit . Zu dieser natürlichen
Forderung kommt nun jenes paradiesverbot mit der Todesdrohung .
Obwohl es zunächst scheinbar aus äußere Dinge Bezug nimmt , zielt
es doch ab aus die Erprobung des innerlichen Gehorsams. Der
gedrohte Tod ist nicht nur der leibliche , sondern auch der ewige .
Der Baum des Lebens ist ein Sakrament . Unter der Bedingung
ausdauernden Gehorsams verheißt er den Genuß eines ewigen glück¬
seligen Lebens . ^)

Tloppenburg schließt an den Urständ ähnliche Betrachtungen
über die Sterblichkeit Rdams an wie später Toccejus . Eine aus¬
gesprochene Vorliebe für juristische Termini begegnet da , wo er die dem
Kdam gegebene Hauptverheißung des ewigen Lebens den beigefügten
Verheißungen irdischer Krt gegenüberstellt . Die erste ist eine eonventio
nuäa , cai-sns causa et neZotio . ^) Sie hätte causa und ne ^ otium
erst erhalten , wenn Rdam den Laus des Gehorsams beendet hätte .
Dagegen treten jene beigefügten Verheißungen ( Fruchtbarkeit des
Paradieses , Herrschaft über die Kreatur , Kindersegen ) gleich in Kraft . ^)

3 . Die Abschaffung des lverkbundes . Der Werkbund
ist antiquiert , das heißt : außer Kraft gesetzt ist die ratic » kormalis
koeäsi ' is , aus Grund deren Gott sich zum Schuldner machte , den voll¬
kommenen Gehorsam durch die Verheißung ewigen Lebens zu lohnen .
Ewig und unwandelbar aber bleibt das Recht Gottes aus die
menschliche Kreatur und das Naturgesetz . Es bleibt also auch die
Verpflichtung zum Gehorsam und die Strafe . Es bleibt serner das
Gesetz als Norm des göttlichen Rechts , wenn es auch nicht mehr den
Zweck hat , zur Rechtfertigung und zum ewigen Leben zu führend )

Der Fall bewirkt für Rdam und seine Nachkommen die Weg¬
nahme der geistlichen Gaben . Sie sind erst durch die Wiedergeburt

-) 493 .
2) I>Iu <1uin pactum wird im römischen Recht genannt ein formloses Über¬

einkommen , das nicht zum eontraetus wird und nicht klagbar ist . llsZotium
bezeichnet dann im Gegensatz zum nuäruv psetum das durch die Vorleistung des
einen klagbar gewordene Geschäft , vgl . Zavignn , Dbligationenrecht , II , S . 217 .
Scheurl , Institutionen , S . 235 .

2) 494 f . 4) 4g7f ggi 5g2 .
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in Christo neu zu gewinnen . Die natürlichen Segnungen werden
jetzt zum Schaden , wenn auch die göttlich festgesetzte Naturordnung
fortdauert , während allerdings das nsAotwin psnäens aequisitioms
viws Äktsrnae ( hier wieder jene Terminologie aus dem römischen
vertragsrecht ) in ein Nichts zusammenfällt . ' ) Die Hinderung des
Zugangs zum Lebensbaum ist der symbolischeAusdruck für die Ab¬
schaffung . ^

4 . Der neue Gnadenbund . Der Neue Bund bringt eine
Erneuerung der Verheißung des ewigen Lebens im Namen der Gnade .
Die Erfüllung der uns unmöglichen Verpflichtung wird jetzt durch
einen Bürgen ermöglicht . Gott verschont die , welche er strafen
könnte und schenkt uns im Bürgen ewiges Leben , indem er ein
Testament gründet , durch das er uns aus Grund des Verdienstes
Thristi zu Miterben des ewigen Lebens macht . Die Grundlage dieses
Bundes aber ist die Bundesanordnung , die zwischen Gott , dem
Gesetzgeber und Thristus , dem Bürgen , getroffen wird . ^) Durch ein
Dekret des Vaters und des Sohnes wird die Bürgschaft vorgesehn ^)

Der Bürge muß wahrer Mensch werden , weil von Ansang an
die vertragschließenden Gott und Mensch sind . Seine Stellvertretung
fordert , daß er ein heiliger , sündensreier Mensch sei . °) Er wird ein
Knecht und stellt sich unter das Gesetzt ) Durch die Sündlosigkeit des
Gottessohnes im Fleisch erstarkt der Neue Bund , hieran schließen
sich Auseinandersetzungen mit Durandus , den mittelalterlichen Scho¬
lastikern und den Nemonstranten über die Frage , ob Thristus habe
sündigen können , von der Trinität aus wird dies widerlegt : der ,
welcher die Bürgschaftsleistung übernommen hat , kann nicht sündigend )
Muß er doch vielmehr als der zweite Adam die Verpflichtung
zum Gehorsam aufnehmen und jene dreifache Vollkommenheit ( vgl .
S . 78 ) erfüllen . »)

Die Testamentsverfügung des Neuen Bundes fußt , wie
gesagt , aus dem Verdienst des Bürgen . Das Testament wird

-) 498 . 2) ggg . - ) ggz
^) 506 . Daß , II , S . 270 hat also nicht recht , wenn er den Gedanken des

vorzeitlichen innertrinitarischen pacrum den einzigen im System des Toccejus
nennt , der sich vor ihm nirgends finde . Wir trafen ihn schon bei Glevianus
an , und hier bei Tloppenburg ist er noch ausdrücklicher behandelt .

-) 504 . °) 505 .
' ) 506 . °) 508 .
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rechtsgültig im Tode Thristi und darnach wird der Vollstrecker in die
Herrlichkeit erhöht . Die Veranstaltung dieses Testaments wird zwar
alsbald bei der Abschaffung des Werkbundes im protevangelium
( Gen . 3 , 15 ) offenbart . Aber erst im Tode Thristi ist es be¬
stätigt , wirksam bekräftigt und ratifiziert / ) So ist das
Testament ( ätaSHxi? bezeichnet ja sowohl Bund als Testament) mit
dem Neuen Sunde verknüpft . Es bringt die völlige Versöhnung mit
Gott . Es bringt uns die Kindesannahme in Thristo und durch die
mystischeVereinigung mit Thristus wird die Gemeinschaft des ewigen
Lebens und die gewisse Hoffnung des himmlischen Erbes unser Teil / )

Auf Grund der Versöhnung empfängt Thristus das priesterliche
Königtum , es werden ihm Kinder geschenkt , ein Erbe auch unter
den Heiden , er erhält nach dem Worte des Jesaja Samen , hier
wird also eine Verknüpfung des Reiches mit dem in Thristi Tod
gegebenen Testament vorgenommen. Toccejus hat später das Reich
noch deutlicher mit dem vorzeitlichen Vertrag verbunden / ) Es folgen
Ausführungen über den Heilsweg des Neuen Bundes . Er wird be¬
schrieben durch die Worte Buße und Glaube . Es kommt zur wirk¬
lichen Ausführung des Willens Gottes , die das Gesetz nicht bringen
konnte .

5 . Andeutungen über die Geschichte des Alten Bundes
und den Heilsstand der alttestamentlichen Frommen . Die
Geschichte der alten antiquierten Ökonomie , des „ kosäsi -is novi
vsws testamentum " beginnt mit Gen . 3 , 15 . Da wird der Neue
Bund der rechtfertigenden und heiligenden Gnade begründet , da wird
die Verheißung , das Testament enthüllt , bestätigt durch das Blut
der Gpsertiere ( die Felle von Adam und Eva , Abels Gpser I !) . Doch
sind nicht in Adam und Eva alle Nachkommen durch den neuen
Gnadenbund mit Gott versöhnt , vielmehr in Thristo , durch den jene
alte Repräsentation des Menschengeschlechts ersetzt ist . Thristus
repräsentiert den Weibessamen, die allgemeine Kirche , die Erwählten .
Bereits bei Kam , Noah , beim Turmbau zu Babel , bei Abraham
vollzieht sich die Scheidung zwischen Schlangensamen und Weibes¬
samen / ) Die Verheißung wird bei Abraham ( Gen . 15 ) wiederholt / )
Die alte Ökonomie hat zwei Perioden : 1 . von Adam bis Mose ,

' ) S09f . -) 511 vgl . 509 .
°) 512 f . vgl . 505 f . ( ssmsn , tiaersclitÄS dsnsäiLtionum ) . 517 ff .

524 — 526 . -) 521 — 523 .
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2 . von Mose bis aus Christus . Die beiden Perioden unterscheiden
sich dadurch , daß in der ersten noch nicht , wie in der zweiten , Gottes
wort aufgezeichnet ist / ) Die mosaische Zeit bringt die Zuchtschule
des Gesetzes mit Gefängnis und Unechtschaft , die jedoch zu Christus
hinleitet und nicht ohne die verheißende Botschaft des Evangeliums
zur Geltung kommt / )

5chon bei den Frommen des Alten Testaments kann von recht¬
fertigendem Glauben gesprochen werden , wenngleich sie erst paresis der
Sünden , noch nicht Aphesis besitzen ( Rom . 3 , 25 f . ) . Sie haben mit
uns den Glauben an Christus gemein , wenn er sich auch noch an die
Verheißungen , Vorbilder und Schatten hängt / ) Der mystischeLeib
der allgemeinen Kirche existiert von Ansang der Welt und bildet mit
dem neutestamentlichen Thristenvolk ein Ganzes / ) Dann werden in
dem Abschnitt „ Über die vergleichung des Alten Testaments und des
besseren Neuen " die Güter des Neuen Testaments in ähnlicher weise
wie bei Toccejus beschrieben / )

» »
->-

Die weitere Untersuchung wird ergeben , wie Tloppenburg
nicht nur eine Fülle von Einzelheiten der Ausführung , sondern die
wesentlichen Grundgedanken an Toccejus überliefert hat . hier soll
nur sein Verhältnis zu der Vorgeschichtekurz zusammengefaßt werden :

1 . Er betont auffallend und in noch deutlicherem Zurückgehen
auf Melanchthons Naturgesetz als Ursinus , die Naturgrundlage des
ersten Bundes , das schon von Natur verpflichtende Gesetz . Auf diese
weise wird er mit der seit Musculus innerlich unerledigten Frage
fertig , wie sich das Schöpfungsmäßige zum Bundesmäßigen verhalte .
Dabei wird aber nun wieder das von Anbeginn ins herz geschriebene
Gesetz übermäßig anachronistisch behandelt , der Sinai sozusagen ins
Paradies versetzt und demgemäß das Gesetz des Alten Bundes stief¬
mütterlich behandelt .

2 . Gegen Martini bringt er einen Fortschritt insofern , als er
den Heilsstand der Alten klarer machen kann : das Testament ist
Gen . 3 , 15 wohl offenbart , aber erst im Tode Thristi ratifiziert . Die
Frommen haben Erlaß , noch nicht Vergebung der Sünden im Voll¬
sinn . Die Bezeichnungen Altes und Neues Testament sind den be¬
herrschenden Bündnissen unterzuordnen und einzuordnen.

' ) 523 . y 514 ^
527 . 5) 545 ff .

Schrenk Toccejus . II , 5.

->) 528 . 532 ff .
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3 . Eine wichtige Fortführung der Glevianischen Konzeption ist
seine Wertung der vorzeitlichen Bürgschaft , die durch seine calvinistische
Grundrichtung und die aus ihr folgende Auseinandersetzung mit dem
absoluten Dekret hervorgerufen ist .

Die Foderallehre in der westminsterkonfession.
Die nächste Etappe dieser Geschichte ist die Kufnahme der Lehre

in die Bekenntnisschrift der lvestminsterversammlung von 1647 und
den großen und kleinen lvestminster - Uatechismus. hier macht zum
ersten Male ein Bekenntnis die Föderallehre für eine große Kirche
symbolisch , hier findet sich alles das , was bisher als Gemeingut
herausgebildet ward , formuliert : der Werk - und Gnadenbund , das
Testament , vom Tode des Mittlers und vom ewigen Erbe so genannt ,
die verschiedene Veranstaltung des Gnadenbundes unter dem Gesetz
und Evangelium , der Unterschied von Substanz und Akzidentien des
Bundes , die volle Vergebung der Sünden im Neuen , im Unterschied
zum Alten Testaments ) Es tut nach allen bisherigen Ausführungen
nicht not , zu fragen , wer außer Bullinger und Ursinus , die beide nach¬
weislich stark auf England wirkten , diese Theologie hervorgerufen
hat . Sie hat bereits begonnen , die reformierte lvelt zu durchdringen.
Jedoch wird das eigentliche große System , das sie zu einer relativ
klassischenVollendung führen soll , noch in der stillen Studierstube des
Franekerer Bibelforschers gefügt und gebaut .

Zweites Kapitel .

Die Föderaltheologie des Johannes Coccejus .

1 . Das System .
Die systematische Hauptschrist des Toccejus „ Summa äoctrina

äs koeäei -e et testamento vei " hat wenig Aussicht , in unserer Zeit
gelesen zu werden . Übersetzen wird sie erst recht niemand . Schon
darum ist es ratsam , im folgenden die Darstellung der Bundeslehre
eng an den Gedankengang dieses Buches anzuschließen , damit wir
einmal über die skizzenhaften Grundrisse hinauskommen und das

i) T . F . tt . Müller , Bekenntnisschriften , S . 556 . 558 f . 560 . 614 f . 616 .
Neu ist die eigenartige Formulierung L . 615 : tos6us Zratiao initum sst eum
Okristo !
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Werk in ganzer Geschlossenheit aus uns wirken lassen können / )
lvir geben dazu gelegentliche vergleichungen und Ergänzungen durch
die Lumina ttieoloMas / )

Der Begriff des Bundes .
Das erste Kapitel der Hauptschrist bringt zuerst längere Aus¬

führungen über den wortbegrisf von koeäus und kl 'N ? . ? oeäus
bedeutet einen Friedens - oder Freundschaftsvertrag / ) Die eonMi-ati
verpflichten sich beiderseits , eine billige und gerechte Forderung
( Ztipulatio ) , ein beschworenes versprechen einzuhalten . LiAna now -
dilia werden hinzugefügt / ) Ein Bund enthält immer ein Gebot und
eine Verheißung . So schließt auch Gott einen Bund , indem er ein
Gesetz darbietet und eine Verheißung daran heftet / ) Die absolute
Verheißung Gottes , citra ledern aut eonäitioriem ad altei -a par -te
pi -akstanctam , ist sein Bund . Der Urheber des Bundes weiß sich
dem andern verpflichtet , die gegebenen Verheißungen zu erfüllen .
Dieser Bund ist ein unwiderrufliches Geschenk , ein Dekret , ein
wirksamer Befehl / ) Bei Gottes Bundesschließung handelt es sich
nicht wie bei den Menschen um gegenseitige , sondern nur um Gottes
Wohltaten . Sein Bund ist die göttliche Erklärung über die Iveise ,
wie seine Liebe spürbar empfangen wird , wie es zur völligen Ge¬
meinschaft mit ihm kommt . Geht der Mensch daraus ein , so wird
er Gottes Freund , und der Schöpser wird sein Gott in einem eominel --
cium kainiliai-ö / ) Schon hier macht Toccejus daraus aufmerksam,
daß der jüdisch - hellenistische Gebrauch von öta-S ^ im Sinne von
testamentarischer Verordnung , wie er auch Gal . 3 , 5 ; Hebr . 9 , 16 - 8 , 10

Knappe Übersichten bieten Gaß , Geschichteder protestantischen vogmatikll ,
5 . 253 — 300 . viestel , I . f . d . Th . , 1865 , S , 209 — 276 . E . F . K . Müller , RE . ->,
IV , S . 186 ff .

2) Die Lumina rksoloZias , die 1662 erscheint , nachdem die Haupt¬
schrift bereits in 3 . Kuflage herausgekommen war , ist als eine Ergänzung der
ersteren gemeint . Sie bringt eine unsystematische verquickung von heils¬
geschichtlichem klufriß und Lokalmethode . Toccejus will nachholen und klären ,
was bei der strafferen Gestalt der Foedusschrift ungesagt blieb . Die Summa zeigt ,
daß die systematische Kraft des Verf . nicht ausreichte , durch die heilsgeschichtliche
Neuerung die vogmatik wirklich umzugestalten . Das wird z . B . besonders deutlich
an der Lehre von Namen und Eigenschaften Gottes , Kap . 9 f . Doch wird die
sudstÄiitig . kosclsris auch hier die Einheit der Schrift genannt , die Lehre vom
Bund und Testament Gipfel , Vollendung und Ende aller Theologie : 5 Z 33 — 36 .
8 Z 1 . In der Anordnung des Stoffes hat Toccejus vieles gemeinsam mit Macco -
vius '

2) § 1 . 2 . -) 3 . °) 3 . ' ) 5 .
6 *
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vorliege , noch eine andere Bedeutung des Bundes lehre : die göttliche
Erklärung gilt als Testament über eine Erbschaft , sie ist eine
Testamentsversügung . Dieses Testament ist „ in vim kosäsl -is et
lexis äsäuewm " . Sosort wird hier im Zusammenhang mit dem
Testament vom Reiche gesprochen / ) Rnlatz dazu gibt ihm der
Gebrauch von «Zlar /SxoSal in Luk . 22 , 29 . Bisher ist der Bund als
/uov <5?r^ x^ ov dargestellt worden : die Anordnung Gottes ist dann zu
vergleichen mit dem Schalten die Siegers über den Besiegten , des
Herrn über die Knechte / ) Kber Gottes Bund bleibt nicht einseitig ,
er wird äin^ x^ ov / ) ein wechselseitigerVertrag , dann nämlich , wenn
der Mensch durch seine Veistimmung , vi äivinas äispositionis , sich
selber gleichsam verpflichtet , pra68wn6um airioi-ein st denskieia .
Zur göttlichen Ltipul ^tio kommt die menschliche actstipulatic » und
i-estipulatio / ) Der dem Gesetz zustimmende Mensch sagt in Ge¬
horsam und Unterwerfung Gott zu : du sollst mein Gott sein . Der
Herr aber macht zum Eigentumsvolk , gibt Macht zur Gotteskindschast
und verleiht das Recht , alles Gute von Gott zu fordern . So bringt
der Bund dem Menschen volle , freudige Hoffnung und dient zu Gottes
Verherrlichung . Gott verpflichtet sich in solchem Bunde den ganzen
Menschen ungeteilt , nach Geist und Leib / )

Davon , daß es einen Bund Gottes mit dem Menschen gibt ,
überführt auch die primitivsten Völker 1 . das Gewissen , das trotz
aller Verdunkelung und Ohnmacht , zur Heiligung zu führen , ein
Zeuge der Rechtbeschaffenheitbleibt , die dem Menschen ursprünglich
eignet . 2 . Zeugt davon der Wille des Menschen , der nach
unsterblichem Leben und dem Genuß des wahren Gutes verlangt .
3 . Treiben die täglichen Wohltaten ihn dazu an , seinen Schöpfer
zu suchen . Dieser aber läßt sich nicht vergeblich suchen / )

Der Bund Gottes mit dem Menschen ist ex clivei-8 ^ ratione
pereipieinli amoris Oei ein doppelter : kosclus opsi - uin et

' ) 8 4 . - ) 6 .
2) Talvin gebraucht statt dessen den Ausdruck : tosäus bimsmdrs , aber bei

anderer Gelegenheit , beim Abrahamsbund : 23 , 23S .

4) stipulario ist bei Toccejus immer die göttliche Forderung und Festsetzung
(vo /»oSe -7t'a ) . Der Mensch reagiert darauf durch gehorsame Zustimmung sö ^ o ^ o^ t « ,
Ässsnsio ) , vgl . La 41 Z 2 . 42 Z 23 . Im römischen Recht ist der acZstipuIator der
Nebengläubiger , doch hier ist einfach die zweite Partei gemeint .

' ) 8 7 - 9 f . °) 8 .
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Aratias . Die Werke werden von der Schrift dem Glauben gegen¬
übergestellt . Der Glaube an den Gott , der die Gottlosen rechtfertigt ,
ist kein Werk . ' )

Der Werkbund .
Das zweite Kapitel handelt vom Werkbund . Ausgegangen

wird von den Worten Gal . 3 , 12 . 10 : „ wer es tut , wird dadurch
leben . " „ verflucht ist jeder , der nicht bleibt in allem , was im Buch
des Gesetzes geschrieben steht , es zu tun . " In diesen grundlegenden
Worten ist dreierlei zu unterscheiden : I . Das Gesetz schreibt den
weg vor , auf dem man zur Aneignung der Liebe Gottes kommt .
2 . Die Verheißung heftet an diesen weg Gottes Liebe und
Wohltaten . 3 . Die Drohung schließt alle andern Wege aus und
zeigt , daß aus die Sünde notwendig die Strafe folgen muß . Der
Gehorsam aber gegen dies Gesetz ist das <Ztn « t' k)M , welches das
Recht mit sich bringt , Lohn zu fordernd )

Das Gesetz des Werkbuvdes war Adam ins herz geschrieben , er
war rsetus , nach Gottes Bild geschaffen , in Weisheit , Heiligkeit der
Wahrheit und Gerechtigkeit . Davon zeugt noch alles , was vom
Gewissen im Menschen verblieben ist . Naturgesetz und Dekalog
kommen im Innersten überein , auch das Sabbatgebot , das seinem
Rerngehalt nach ganzer Dienst Gott gegenüber bedeutet , ist schon im
Naturgesetz enthaltend ) Toccejus bemüht sich zu zeigen , wie Sozins
Bestreitung der Rechtbeschaffenheit Adams und die remonstrantische
Leugnung der Vollkommenheit des dem Adam gegebenen Gesetzes not¬
wendig zu der doppelten Sittlichkeit der Papisten führen müsse / )

Der Werkbund fordert lückenlose und ausnahmslose Beob¬
achtung aller Gebote . Nur wer die Gerechtigkeit als vollkommen
geleistetes Werk aufweisen kann , hat das Recht , Lohn zu fordernd )
Den Gehorsam des Menschen wollte Gott durch ein einziges Gebot
erproben . Das erste paradiesgebot ist ( Tertullian , c . ^ uäasos , lip . 2 )
der Mutterschoß aller Gottesgebote zu nennen . Durch den Baum der
Erkenntnis sollte offenbar werden , ob der Mensch gut oder böse sei .
Der Baum ist ein Zeichen der HerrschastGottes , der Unterwerfung des
Menschen und ein Mittel der Erprobung / ) Das verbot , vom Baum
zu essen , war seinem Wesen nach geistlicher Art , denn es stellte die
absolute HerrschastGottes fest , machte Gott und seinen Willen als das
wahre Gut geltend und leitete an zu einem Gehorsam der Liebe / )

' ) § 11 . -) 12 . y 13 . I4 _ i7 . s) 18 .
°) 19 . 3u matrix vgl . 8a 40 Z 23 . y 20 .



Außer dem natürlichen Gesetz wurde Adam durch das Wort Gottes
und die Gottebenbildlichkeit aus Gott hingerichtet . Die Unterwerfung
aller Dinge unter den Menschen sollte zur Verherrlichung des Schöpsers
hinleiten , die Sabbatheiligung die untertänige Beugung unter den
heiligen Gott bezeugen , die Ehe aber zur Erzeugung eines Samens
Gottes dienen / )

Der Werkbund ist ein Naturbund und stützt sich auf die an -
erschaffene Gottebenbildlichkeit. Diese besteht in der Rechtbeschaffenheit
von Geist und Willen , die zur Liebe und Unterwerfung unter Gott
führt . Kber das Gut , das dieser Bund mit sich bringt , ist nicht im ge¬
wöhnlichen Sinne natürlich / ) Die Verheißung des Lebens , die
den Menschen zum Gehorsam trieb , verpflichtete ihn , Kraft des im
Gewissen geschriebenen Gesetzes , Gott zu glauben und ihn um seiner
selbst willen zu lieben / ) Dies Beharren in der Rechtbeschaffenheitwar
zugleich ein Bleiben im glückseligen , unsterblichen Leben . Der Baum
des Lebens ist ein Sakrament dieses wahren , unverwüstlichen Lebens¬
gutes , das in immerwährender Gemeinschaft mit Gott besteht / ) So
war ( gegen Sozinus und Grotius ) den Protoplasten die Verheißung
eines himmlischen , unsterblichen Lebens als Lohn für die Gesetzes¬
gerechtigkeit zugedacht / ) Die Verheißung und Drohung knüpft Gott
an eine Bedingung . Damit aber macht er sich nicht abhängig von
einer solchen . Er setzt wirksam , was er will / )

Die neun Einwände , die Toccejus nunmehr zu widerlegen sucht ,
führen noch einmal zu einer stärkeren Herausarbeitung des Haupt¬
gedankens , daß das dem Menschen verheißene Leben nichts anderes
ist als die vi8io , die kruitic» vsi , der Genuß Gottes in himmlischen
Gütern , im Paradies abgeschattet durch leibliche Freuden , die zu den
höheren hinleiten sollten . Der Lohn ist nicht nur Unsterblichkeit und
Überfluß an allen Gütern , das wären islamische Ziele . Man soll
nicht sagen , die Verheißungen Gottes gründeten sich hier nicht aus
entsprechende Pflichten : sie gründen sich auf Gottes Willen , der aus
nichts etwas schafft . Man soll auch nicht sagen , es sei ja Kdam
kein Orakel gegeben über die Veränderung , die eine solche Begabung
mit himmlischem Leben notwendig gefordert hätte . Das „ Wie "
brauchte er nicht zu erfahren . Man darf auch nicht erwidern : dieser
Bund habe doch keinen Mittler gehabt ^ auch die Engel üben das
Gute ohne Mittler / )

>) § 21 . 2) 22 . Zu rsotiwäo und imago vsi vgl . 8a 17 § 18 . 22 f . 42 f .
23 . -) 24 f . °) 26 — 29 . °) 44 . ' ) 30 .
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Der Mensch war nun also rechtbeschaffen , aber noch nicht Sohn
und Erbe . !) Lebensbaum war zwar das Sinnbild und Sakrament
des ewigen Lebens ( wie das Paradies das der himmlischen Stadt ) ,
aber er wirkte nicht einfach Kraft der Nahrung . So wie im Abend¬
mahl das Brot ein Zeichen ist des lebendigmachenden wahren Brotes ,
so versiegelt der Baum das ewige Leben - denn Sakramente weisen
über die äußere Gestalt hinaus auf eine höhere Bedeutung / ) Weil
Christus das wort des Lebens ist , so zeigt der Baum des Lebens
auch aus ihn und seine Gemeinschaft hin , die gewissermaßen durch
ein „ Essen " angeeignet wird / ) Aber nicht als Mittler kommt
Thristus hier in Frage , erst beim Gnadenbund ist der Sohn Gottes
Mittlers ) Der Baum ist vielmehr ein Sakrament der Rechtfertigung
aus den Werken . Der Mensch war noch nicht erprobt . Erst der
erprobte Gehorsam hatte das Recht aus pflichtmäßigen Lohn / )
Nicht als ob hier ein msritum 6e cvlidiAno vsl äs con ^ l-uo in
Frage käme , wohl aber hat sich Gott aus freiem Willen verpflichtet ,
ein meritum ex paet » gelten zu lassen / ) Wie das Leben der Lohn
für den Gehorsam , so ist der Tod die Strafe für den Ungehorsam.
Er ist die Trennung der Seele von Gott , von seinem Reiche und von
der Heiligung , woraus das Reich der Sünde folgt . Tod bedeutet
ferner : Elend dieses Lebens , leiblicher Tod , Auferweckung zu ewiger
Bual . Die Sozinianer verkennen , indem sie die ewige (Hual leugnen ,
den Zorn und die Gerechtigkeit Gottes / ) Wer seine Herrschast an¬
tastet , verletzt die Wahrheit und unwandelbare Gerechtigkeit , von der
der eifernde Gott nicht abweichen kann / ) ^

Den Werkbund schließt Gott nicht mit Adam allein , sondern mit
dem ganzen Menschengeschlecht / ) Die Rinder werden als ein Teil
der Eltern angesehen . Die Veränderlichkeit des Vaters bestimmt , ob
sie die Rechtbeschaffenheit erben , oder nicht / ") So war auch die¬
jenige der Protoplasten nicht unwandelbar ,- der Wille war noch nicht
gefestigt in der Freiheit , Gott zu dienen ( so müsse der Ausdruck
lauten statt „ freier Wille " ) . " ) Adam besaß genug Kräfte zum Ge¬
horsam und er konnte Gott um Erhaltung und Mehrung solcher
Kräfte bitten . Der Bund sah dies vor . ^ ) Nicht etwa seine Leib¬
lichkeit an sich stand ihm im Wege ( gegen Sozinus , Grotius ) . ^ )
Die Ebenbildlichkeit ( als Weisheit im verstände , Rechtbeschaffenheit ,
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Unverdorbenheit des Geistes und der Affekte ) ermächtigte ihn , zu
gehorchend ) Kamps zwischen Vernunft und Begierde kommt erst
mit dem Abfall , mit der Verdunkelung des Geistes und dem damit
austretenden Widerwillen gegen das Gute / )

Aber andererseits gestattete das Wesen des Bundes nicht die
Verhinderung des Falles . Gott verwehrte nicht , daß der veränderliche
Wille sich dem Versucher öffnete / ) Aber der gütige , heilige , mächtige ,
freie und vortreffliche Gott , der sich in dem Anerbieten des Bundes
offenbart , erreicht doch seine Zwecke . Die Zulassung des Falles ist
nicht das Ende , vielmehr zielt der Gott , der von Ewigkeit her in
Freiheit alles beschlossen hat , aus die Vollendung des ganzen Werkes
hin . Durch Rettung und Gericht wird seine Gnade verherrlicht / )

Die erste Abschaffung des Werkbundes : durch die Sünde .
Das Thema des dritten Kapitels ist die akro ^ atic» koscieris

opki -uin prima per psceatum . Der Werkbund wird in fünf Stufen
abrogiert , er eilt in gradweiser antiyUÄtio dem Untergang zu / ) Die
erste Abschaffung geschieht durch die Sünde , die Verdammnis und Tod
nach sich zieht / ) Ts folgt eine Behandlung der verschiedenen
Schristausdrücke für Sünde . Auch die empfangende Lust ist aktuelle
Sünde / ) Die innere Disposition Adams , aus der seine Sünde
erwuchs , war : Trägheit im Gebet , Vernachlässigung des Wortes
Gottes , Mangel an Furcht Gottes / ) Die Lust der Augen und
des Fleisches und der nach Gottgleichheit trachtende Geist wurde
darauf schwanger mit leeren Vernunftschlüssen und gebar den voll¬
endeten sündlichen Akt . Adam hat freiwillig , willentlich , das Unter¬
sagte ausgeführt , Gott aber hat es zugelassen und ihm nicht die
Gnade gegeben , zu wollen , was er hätte üben können . Gott hat
nicht die Sünde gewirkt . Wenn von Gott ein „ 8anets act peeeati
actum eoneui -rsl -s " behauptet werden kann , ^ so bleibt das ein
unaussorschliches Geheimnis der göttlichen Regierung / ) Der schuldig
gewordene Mensch fällt aus Gottes Freundschaft , aus der Hoffnung
ewigen Lebens , der geistlichen Gnade , der Rechtbeschaffenheit , dem Recht
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der Herrschaft über alle unterworfenen Geschöpfe , dem Stand der Glück¬
seligkeit , er verfällt dem Gericht und Fluch und wird ausgeschlossen
aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott . ^) In Rdam sind alle seine
Nachkommen schuldig geworden , sie überkommen die gleiche dem
Fluch unterworfene Natur als Erbgut und die gleiche Strafe , ohne
daß menschliche Schwachheit sie entschuldigen kann . Die Zeugung
pflanzt das Reich der Sünde fort . Der Schöpfer wird zum lang¬
mütigen Erhalter der Sünder . In den Gliedern herrscht jetzt das
Gesetz der Sünde . Der Mangel an ursprünglicher Gerechtigkeit und
Rechtbeschaffenheit ist Sünde . Sozinus und Grotius vertreten eine
pelagianische Kbschwächung des Verderbens und verkennen die ur¬
sprüngliche Anlage des Menschen . ^)

Die zweite Abschaffung des werkbundes :
durch die Stiftung des Gnadenbundes .

Das vierte Kapitel zeigt , wie die zweite Stufe der Abschaffung
des Werkbundes gegeben ist in der Stiftung des Gnadenbundes . Der
gefallene Mensch bleibt zum Gehorsam verpflichtet . Er kann sich
nicht von der Strafe loskaufen , aber auch nicht das geringste Gebot
erfüllen . So häuft er täglich Verdammnis und Zorn . ^) Ruch zum
Glauben bleibt Kdam mit seinen Nachkommen verpflichtet , für den
Fall , daß eine Versöhnung vorgeschlagen wird . Diese Pflicht stammt
aus dem Naturgesetz . Endlich verpflichten Gottes Langmut und
Wohltat den Menschen zur Vuße .^) Der so verpflichtete Mensch
konnte nur dadurch versöhnt werden , daß der gerechteste Nichter ein
genügsames, rechtlich wirksames Mittel zur Wiederherstellung schuf , das
ohne Verletzung seiner Vollkommenheit gebraucht werden kann und
seiner eigenen Güte entstammt . ^) Der , welcher strafen konnte , beweist
nun vielmehr seine Barmherzigkeit . Er nimmt den Sünder in den
Gnadenbund aus . °) Dieser ist eine Übereinkunft zwischen Gott und
dem Sünder . Gott erklärt darin seine freie Entschließung, daß
er einem bestimmten Samen in dem Mittler durch den Glauben
Gerechtigkeit und Erbe schenken wolle . Das geschieht zum Nuhm
seiner Gnade . Durch die Verheißung der Gerechtigkeit ladet er ein .
Er gibt das Gebot der Buße und des Glaubens . Der Mensch willigt
in den Kontrakt ein durch den Glauben . So kommt es zu Friede
und Freundschaft und zu dem Recht , das Erbe zu erwarten mit
einem guten Gewissens ) 1 . Das in diesem Bunde dargebotene Gut
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ist das gleiche Leben , das im Werkbund als Lohn für vollkommenen
Gehorsam versprochen wurde , nur daß hier die Gerechterklärung der
Eidgenossen vor Gott durch den Mittler erfolgt / ) 2 . Welches ist die
Rrt und Weise , zur Gerechtigkeit zu kommen ? Die Antwort
lautet : man erhält sie geschenkweise . Das bedeutet Vergebung der
Sünden und Zurechnung der Gerechtigkeit , nicht als schuldiger Lohn
( Werkbund ) , sondern umsonst . Es ist aber für die Sünden eine
Genugtuung , ein vollkommener Gehorsam erforderlich , zur Erfüllung
der Forderung des Gesetzes . Darum wird die Dazwischenkamst eines
Dritten notwendig . ? n der Gemeinschaft mit ihm wird der Sünder
gerecht gemacht und geheiligt / ) 3 . Der Mittler wird die Ge¬
rechtigkeit für die Bundesgenossen . Er kann nicht aus der Zahl der
Schuldigen kommen , muß aber eines Samens mit ihnen sein . Er
kann nur ein Mensch sein , muß aber zugleich Gott sein , um das
Erbe Gottes als Testamentsvollstrecker anzuweisen / ) Der Mittler
nimmt Knechtsgestalt an und ist doch Priester , König und Prophet / )
Durch den Sohn Gottes , der dies alles allein erfüllen kann , wird
der Vater als der heilige geehrt . Ihm , durch den die Welt ge¬
schaffen , dem Erben aller Dinge , wird geschenkt das Reich über
alles . Er macht mit dem Vater den Bund des Friedens und er¬
wählt demgemäß die Erben des Reiches . Der Gott , welcher im Klten
Testament so viele Sinnbilder seiner Macht darstellte , schafft sich in der
Menschwerdung des Sohnes die Volloffenbarung. Der Sohn aber
kann aus Grund seines Mittlerlebens das Erbe vom Vater fordern / )
4 . Das Mittel , durch das die Gabe der Gerechtigkeit erlangt wird ,
ist der Glaube an den Mittler / ) 5 . Der Same , der mit diesem
Gut beschenkt wird , stammt aus Juden und Heiden / ) 6 . Die
Ursache des Neuen Bundes ist ganz allein das Wohlgefallen seines
Willens / ) 7 . Die Erklärung dieses Wohlgefallens ist die Ver¬
heißung selbst / ) 8 . Dieser Bund stützt sich auf ein Testament .
Damit ist gemeint die freie Verfügung des Heilsgottes über seine
Güter , daß seine Erben sie auf Grund der Erzeugung und Ernennung
durch seinen Willen besitzen sollen , ohne Gefahr der Veräußerung / ")
Die Sanktion des Testaments geschieht durch den Tod des Testators .
Nicht erst bei Mose , sondern schon bei Kbraham ( Gen . 15 , 10 . 17 . 18 )
wurde der Bund durch das Blut der Gpsertiere besiegelt . Das Blut
erwirbt dem durch Gott bestimmten Erben das Recht , die Erbschaft
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anzutreten . 6taS ^ x ^ ist nicht gleichbedeutend mit convsntic » und
paetic ». Aus der üblichen vermengung von testamentum und pae -
tum entspringt eine falsche Auffassung des Todes Thristi und des
Abendmahls / )

Der vorzeitliche Vertrag zwischen Vater und Sohn .
Das fünfte Kapitel weist das ewige , vorzeitliche Fundament des

Gnadenbundes aus . Es besteht in dem paetum , das zwischen Vater
und Lohn geschlossenwurde als ein innergöttlicher Vertrag . Der
Vater läßt sich vom Sohn geloben den Gehorsam bis zum Tode .
Er verspricht ihm dafür ein Reich und einen geistlichen Samen . Der
Sohn erklärt sich bereit , Gottes Willen zu tun und fordert wiederum
vom Vater das heil des Volkes , das ihm aus der Welt gegeben ist .
Dieser Vertrag bringt mit sich die Erniedrigung des Sohnes , darum
nennt ihn Gott seinen Knecht und dafür verheißt er ihm Reich und
Volk . Der durch Leiden vollendete darf dieses Erbe fordern . Durch
solchen Kontrakt wird der Sohn Gottes Bürge eines besseren Testa¬
ments . Aus Grund des Vertrages kommt die testamentarische Ver¬
fügung zu den Vundeskindern / )

Der Vater übernimmt hier die Rolle eines Gesetzgebers , der
die Erweisung seiner Gerechtigkeit fordert und die Sünde im Sohn
straft , serner die eines weisen Herrschers , der den Sohn als Bürgen
darstellt , um an der Kreatur Barmherzigkeit zu erzeigen . Er übt
das Recht der Gottheit aus in dieser Rechtssache . Der Sohn voll¬
streckt die Barmherzigkeit der Gottheit , indem er das Fleisch an¬
nimmt und darin die Sünde verdammt . Als unser Testator , von
dem wir das Erbe des Segens empfangen, heißt er unser Gott , er
ist unser Herr , weil er uns zum Volk gemacht hat / ) Auf Grund
dieses Vertrages wird Christus weiter der zweite Adam genannt , das
Haupt des neuen Geschlechtes/ )

Dieser Vertrag zwischen Vater und Sohn wird anders als beim
ersten Adam ( der sich dem Naturgesetz nicht entziehen konnte ) ganz
und gar aus freiem Willen geschlossen . Die vertragschließenden
wurden durch kein Gesetz dazu veranlaßt / ) Der Wille des Vaters
und des Sohnes ist eine Einheit : Gott richtet und wird gerichtet ,
spricht frei und vertritt , sendet und wird gesandt . Dies Ineinander -
wirken von Vater und Sohn ist das Geheimnis unseres Glaubens .

l) 87 . y 83 . °) 89 . 90 . °) 91 .
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Der Sohn Gottes wird ein Unecht und unterstellt sich dem Gesetz .
Was allen Menschen obliegt , „ bedingungsweise zu wollen " ^ - das
galt dem Menschen Thristus absolut , Kraft ewigen Willens . Klles ,
was er in freiwilliger Knechtschaft aus sich nimmt , ist Leistung des
vom Gesetz geforderten Gehorsams , er tut Werke der Gerechtmachung ,
er beobachtet in vollendeter Erfüllung alle Gerechtigkeit . Die aktive
und passive Gerechtigkeit ist hier nicht zu trennen . Beides mußte
er für uns leisten . Und seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt / )

Nachdem der Sohn die Bürgschaft übernommen , kann er sie
nicht absagen , das wäre Treulosigkeit gegen das Gesetz . Eine über¬
nommene Pflicht kann man nicht absagen , ohne zu sündigen
( gegen die Demonstranten ) . Es kann aber der Sohn nicht sündigen ,
er kann sein Erbteil nicht verlieren . Es ist ( gegen Durandus , Scotus
und die Demonstranten) in Thristus nicht die geringste Neigung ge¬
wesen , dem Willen Gottes zu widerstrebend) Die Erniedrigung bezog
sich jedoch nur auf die Tage seines Fleisches und machte der Er¬
höhung Platz . ' ) Kuch in 1 . kor . 15 , 28 und Psalm 110 , 1 handelt es
sich nicht um eine Unterwerfung des Sohnes nach seiner Erhöhung / )

Der Gehorsam Thristi wird als ein Verdienst gelohnt mit all
dem , was der Vater ihm in dem vertrage gelobt hat . Seine Er¬
weisung als Sohn Gottes und seine Verherrlichung in der Kuf¬
erstehung , die Erhöhung zum Haupt der Gemeinde und die Fort¬
pflanzung , seines Reiches über die Erde samt Unterwerfung aller
Feinde ^ das alles kann er auf Grund der vollkommenen Genug¬
tuung von Gott fordern als vertragsmäßig ihm zukommendes Ver¬
dienst . Er erlangt die Herrlichkeit nach vertragsrecht , durch die
Leistung des Gehorsams , er erwirbt zu dem Nuhm der Herrscher¬
gewalt den Ruhm des heiles , der nicht etwa zu seiner Gottheit
Neues hinzufügt , sondern ganz und gar uns zugute kommt / )

Für wen ist Thristus Bürge geworden? Durch den Willen des
Vaters , der dem Sohn die schenkt , welche gerettet werden , erhält
Thristi Liebe , die sich allerdings auf alle Menschen , auch die Feinde
erstreckt , doch wiederum ihre feste Umgrenzung / ) So ist Thristus
nur für die gestorben , die zur Uindschast erwählt sind / ) Wie könnte
Thristus für alle ohne Unterschied gestorben sein ? Er muß doch bei
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denen , für die er starb , den Lohn seines Gehorsams empfangend )
„ Gott hat die Welt geliebt " ( Ioh . 3 , 16 ) , das ist snnekdochischvon
den Erwählten zu verstehen . Wenn es sonst in ähnlichem Zusammen¬
hang in der Schrift heißt : „ die Welt " — so bedeutet das wohl auch ,
daß Heiden und Juden ohne Unterschied berufen werden . Das aber
ziemt Gott nicht , daß er die Seligkeit solcher begehre , die dann doch
verloren gehen , damit stünde sein ewiger Ratschluß in Wider¬
spruch . Ist es doch sein Wille , einige in Ungehorsam zu verschließend )
Christus ist also für die gestorben , welche wiedergeboren werden , die
er aus Grund des Vertrages als Erbteil und Eigentum fordern kann .
Wohl wird die Genügsamkeit seines Gpfers auch denen , die ver¬
loren gehen , vorgestellt , aber der Vertrag des Vaters mit dem
Sohn bezieht sich aus uns , die wir glauben , denen der Vater und
der Sohn Kraft des Testamentes das Reich schenktd )

Rm Schluß des Kapitels wendet sich Eoccejus gegen alle Ver¬
flüchtigungen und Verkürzungen der Bürgschaft und des Verdienstes
Thristi ( Sozinianer , Remonstranten , Papisten ) ^) Besonders nennt er
so noch einmal die Anschauung , daß Christus auch für die gestorben
sei , die verloren gehen . Das hieße ja : er hat Verdammnis erworben ,
statt Gerechtigkeit ^ ) Dadurch würde nur das Verdienst Ehristi zu¬
nichte gemacht .

Die Zueignung des Testamentesund Sanktion
des Gnadenbundes .

Das sechste Kapitel erörtert die Zueignung des Testaments , so¬
wie die Sanktion und Bekräftigung des Gnadenbundes . Gott will
die einzelnen begnadigen , daher wird das Testament mit versiegelnden
Zeichen zugeeignet . °) Das heil wird allen Berufenen angeboten durch
ein Mandat und eine bedingte Verheißung ^ ) 1 . Zunächst ergeht an
alle Menschen das Mandat , an Thristum zu glaubend ) Soweit dieses
aus natürlicher Verpflichtung entsteht , ist es eine Vorschrift des Gesetzes .
Kber es ist nicht Gesetz im Sinn der Bedingung eines Vertrages . Es
fließt aus dem Beschluß Gottes , den Weibessamen durch den Glauben
zu retten ; daher ist es seiner Natur nach „ Evangelium " ^ ) Thristus
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bringt keinen neuen Werkbund , aber er fordert allerdings Gehorsam
des Glaubens und schreibt den Seinen sein Gesetz in das herz / )
2 . geschieht die Zueignung durch das Wort der Verheißung ,
die zwar absolut gilt , deren Zueignung aber eine bedingte ist / )
3 . geschieht sie durch die Wirkung des heiligen Geistes , die
die herzen so zu Thristus treibt , wie ein kleines Kind zur Mutter¬
brust getrieben wird / ) Weil wir in Thristus eingepflanzt werden
durch den Glauben , ist der Glaube die Wurzel alles Heils zu nennen / )
Mit Energie wird gegen Trellius und die Papisten für einen reinen
Begriff des Glaubens gekämpst , der nicht wieder zum Werk gemacht
oder zum bloßen Fürwahrhalten verdünnt werden soll . Gin solcher
Glaube könnte nicht Christo einverleiben oder rechtfertigen / ) 4 . Die
Zueignung der Verheißung erfolgt serner durch die Bewährung in
den Trübsalen . 5 . geschieht sie durch die spürbar in uns aus¬
gegossene Liebe Gottes / )

Zu der testamentarischen Erklärung des göttlichen Beschlusses
gehört auch die Sanktion und Bestätigung / ) Line Sanktion ist zu
nennen der Tid Gottes , mit dem er kundtut , daß ihn seine
Gnade nicht gereuen soll , serner das Gericht über die , welche
Thristum nicht annehmen - also über die Nichterwählten / ) Die Be¬
stätigung geschieht durch 8iZna ( 8aeram6lita , m ^ teria ) . Diese
Sakramente des Gnadenbundes sind Zeugnisse der Freundschaft Gottes ,
Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens , Versicherungen eines guten
Gewissens . Es sind irdische Dinge , die an Stelle der himmlischen
Sache , die sie bedeuten , den Gläubigen gegeben werden . Doch es
bleibt dabei jedes Ding , was es ist , es findet kein lokaler Ersatz ,
keine substantielle Verbindung des einen mit dem andern statt . Die
Sakramente wollen dem Gläubigen Freimütigkeit geben , zu Gott zu
nahen . Wer sie verkehrt in Mittel , die durch den Vollzug der
Handlung an sich wirken , ist ein Zauberer und verleugnet das
Testament Gottes , dessen Zeichen jene sind / )

Der Zugang zum Gnadenbund .
Das siebente Kapitel ist überschrieben : ve vii-idus 33LUinenäi

in koeäus Al-atiae , et 6MS adäuctione .
Nach dem Bruch des Werkbundes kann sich der Mensch nicht

selber ausrichten , er ist ein Toter und hat ein steinernes herz / °)
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Allein die Gnade bringt ihn zum Bundes ) Christus hat uns die
Wiedergeburt zum Glauben , die Bekehrung erwirkt / ) Bei den
Pharisäern , Sadduzäern , Manichäern , bei pelagius , den Semi -
pelagianern . . . bis zu Hugo Grotius und Sozinus handelt es sich
immer wieder um einen Irrtum : es wird den menschlichenKräften
zugemutet , was einzig Gott zugeschrieben werden muß . Nach der
Schrift ist unsere Natur unfähig und die Bekehrung allein ein Werk
der Macht Gottes / ) Gott suchen , glauben , lieben — das alles sind
Werke des heiligen Geistes . Allein der Eingriff der Gnade führt
die Wiedergeburt herbei , der fleischliche Mensch ist nicht fähig zur
Berufung / )

Die Unveränderlichkeit des Gnadenbundes .
Das achte Kapitel heißt : ve conswntia kosclei-is ^ ratias .
Der Gnadenbund ist unveränderlich , sowohl im Blick aus die

Verheißung des Samens , der Thristo gegeben ist , als aus die Ver¬
heißung des Heils , die dem Samen geschenkt ist / ) Testament und
Gnadenbund sind ewig , das ratifizierte Testament kann durch keine
Verordnung ungültig gemacht werden . Der Glaube der Väter be¬
wirkte , daß die Verheißung die Kraft eines unwiderruflichen Ver¬
trages bekam / ) Der Bat Gottes ist unwandelbar , sein Eid lügt
nicht . ' ) Der Vater hat Thristo Samen und Erbschaft gegeben , das
steht unwandelbar fest / ) An Joh . 6 , 37 : „ Alles , was mir mein
Vater gibt , das kommt zu mir " wird eine Ausführung über das
Verhältnis von Geben , herzubringen und Glauben geknüpft . Dies
„ Geben " ist nicht nur eine Vorbereitung ( Grotius ) , es ist vor der Welt -
zeit geschehen , also identisch mit der Berufung . Es geht dem herzu¬
bringen voraus . Der Glaube ist eine Gabe Gottes an die , welche
zu Thristus kommen / ) In der Schrift ist von zweierlei Samen die
Rede : Same der Verheißung aus dem Sleisch und Same Abrahams
aus dem Glauben . Es ist ja einmal eine Wiederannahme Israels
zu erwarten / ") Die Beständigkeit des Bundes besteht auch darin ,
daß durch den Glauben dieser zwiefache Same in Wahrheit doch
einer ist . " ) ^ Ebenso gewiß wie unsere Berufung zur Gnade ist die
Berufung zur Hoffnung aus die ewige Herrlichkeit . ^ ) Die Be -
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ständigkeit des Sundes bringt mit sich die sichere Bewahrung
der Gläubigen , die wohl in schwere 5ünde fallen können , aber allen
Gefahren zum Trotz doch gewißlich zur Herrlichkeit geführt werden / )

Das Endziel des Gnadenbundes .
hiervon handelt das neunte Kapitel . Das Endziel des Bundes

ist Gottes Verherrlichung. Alle Lehre ist daraufhin zu untersuchen ,
ob sie die Herrlichkeit Gottes ins Licht stelle oder nicht / ) Allen
Meinungen zum Trotz , die eine Veränderung des göttlichen Willens
annehmen , die einen neuen Vertrag der Werke eintreten lassen wollen ,
weil Gott nicht zu seinem Ziel gekommen sei ( Demonstranten ) , ist
daran festzuhalten : Gott führt seinen einigen Ratschluß, den die
menschliche Sünde nicht verändern kann , in völliger Ordnung aus ,
zur endlichen Rettung des Sünders / )

Die dritte Abschaffung des lverkbundes : durch die Ankündigung
des Neuen Testaments . Die Ökonomie des Mten Bundes .

Die dritte Abschaffung , so fährt Kapitel 10 fort , geschieht durch die
Ankündigung des Neueu Testaments , hier führt Toccejus die gewohnten
Bezeichnungen der Testamente ein , ohne sofort den neuen Begriff zu
kveclus Ai-atiae und testamentum in Beziehung zu setzen . Tr kommt
aber , wie das folgende zeigt , hinaus aus eine Teilung des Gnaden¬
bundes in zwei Ökonomien . Das Neue Testament nennen wir
den Teil des Rates und Vorsatzes Gottes , durch den er beschlossen
hat , der Kirche der Letztzeit , der Erbin der Segnungen , vollkommenere
Güter aus Erden in Thristo zu schenken und sie zu vollenden . Der
Neue Bund aber bezeichnet die Art und Weise , auf die Gott in
dieser letzten Zeit mit den Sündern eine stipulatio einging , um sie
zu ermächtigen , die Güter zu fordern , die den Erben testamentarisch
vermacht sind / ) Demnach hat das Testament der Gnade
eine doppelte Ökonomie : 1 . in exspectationk Lliristi ,
2 . in kiük <ütii - i3ti r- evslati . In beiden Testamenten ist Jesus
Thristus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe / ) Der Bund
mit Abrahams geschah durch Thristus , Abraham ' ist durch den

' ) 257 — 265 . - ) 266 — 271 . 272 — 274 . ») 275 . ^) 277 f .
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Glauben an ihn gerechtfertigt , sein Same ist in Thristo gesegnet , die
heiligen haben Gottes heil erwartet , David nennt Christum seinen
Herrn , Paulus beweist aus Moses , daß Christus des Gesetzes Ende
ist . Thristus hat auch die Sünden der Väter versöhnt , und diese sind
durch ihn zur Herrlichkeit geführt worden / ) Den Vätern wurde in
promissione Live visione zum Glauben vorgestellt , was uns^ im
Evangelium gegeben ist / ) Die „ Wurzel aller Verheißungen " , Gen .
3 , 15 , ward alsbald nach dem Fall offenbart / ) 14 Sätze werden
ausgestellt , die den Inhalt dieser Verheißung wiedergeben sollen .
Wir fassen das Wesentliche zusammen: Das Weib soll mit seinen
Nachkommen der Knechtschaft der Sünde durch den Satan unter¬
worfen sein . Es soll ihm aber nicht gehorchen , sondern mit ihm in
Feindschaft stehen ( Verheißung der Bekehrung , Heiligung , Wieder¬
geburt !) . Gott selbst verursacht die Feindschaft mit dem Teufel und
die Freundschaft mit Gott . Der Same des Weibes , das bedeutet :
alle Menschen , die Heiligung und Leben erben / ) Thristus als der
zweite Kdam , Adam als ein Sohn Thristi / ) sind in diesem Samen
einbegriffen. Dem ganzen Samen kommt der Sieg über den Satan
zu , vermöge der Gemeinschaft mit dem Erlöser . Der Sieger wird
Gott und Mensch sein und selber nicht unter dem Fluch stehen . Das
Zertreten des Kopfes bezeichnet den völligen Sieg über den Satan bis
zur Kuserweckung der Toten . Der Fersenstich bedeutet die kurzen
Leiden , durch die der König vollkommen gemacht wird . Durch Be¬
kehrung zu Gott im Glauben an das Verdienst des heiligenden
Samens wird man seines Sieges teilhastig . Klles das meint Toccejus
klar in den Worten des proteoangeliums zu finden / ) Diese Ver¬
heißung hat Gott schon vor der Sintflut ( Abel ) durch die Sakramente
der Gpser versiegelt / ) Durch die Gpser wird das Gewissen besprengt
und gereinigt mit dem Blut des Mittlers , auf Grund des Glaubens
an diese Verheißung / ) Dann wird nach hebr . 11 vom Glauben
der Väter ausführlich gehandelt und dieser immer wieder als ein

-) 279 — 286 . y 287 . °) 239 .
^) onmis inassÄ tiumÄnitstig tisrss kutura sariLtitatis st viws .
5) Das ist gemeint im Sinne der später von Tollenbusch folgendermaßen

gut coccejanijch formulierten Gesamtauffassung : „Jesus ist der Mittelpunkt und
Eckstein des Ganzen , das Mittelglied der Berechnung . In ihm ist Kdam ge¬
schaffen , von ihm wird der Letzte der Menschen gerichtet ; an ihm geht das
Geschlecht seiner Brüder zu Gott . . . " (Sam . Tollenbusch , Theol . Abhand¬
lungen , Reutlingen 1872 , S . 35 ) .

°) 290 — 303 . 305 . °) 306 .
Schrenk , Coccejus , II , S. ^



Glaube an die Rechtfertigung beschrieben , wie ja auch sonst im Neuen
Testament von Abrahams rechtfertigendem Glauben die Rede sei . ' ) hier
wird 2) ausführlich über die dem Rbraham geschenkte Verheißung ge¬
handelt , dessen Samen das Erbe der Welt zugesagt wird ,
ein Wort , das in der Thristologie des Toccejus grundlegend wichtig ist
und seinen Reichsbegriff weithin bestimmt . Rls Siegel der Gerechtigkeit
des Glaubens haben die Väter die Beschneidung empfangend ) Das
Rote Meer , die Wolke , das Wasser aus dem Felsen , der Engel des
Angesichts usw . , das ist immer Thristus . Gegen Ehristus haben sie
gemurrt . Er ist typisch dargestellt im Bild der ehernen Schlange / )
Ruch Moses hat bereits von der Glaubensgerechtigkeit geweissagt . °)
So war also Thristus schon vor der Gesetzeszeit Objekt
des Glaubens zur Gewinnung der Gerechtigkeit und
des Heils . °)

Der Unterschied der beiden Ökonomien des Gnadenbundes .
Das elfte Kapitel legt dar den Unterschied der früheren von der

späteren Zeit in der Ökonomie des Gnadenbundes . Die Zeit bis zur
Sendung des Mittlers wartet auf die Erlösung , der Sohn Gottes ist ihr
noch nicht gegeben . Sie zeigt noch Finsternis und geringere Klarheit ,
weil die Offenbarung noch auf der Rnsangsstuse steht . Die Übertretung
blieb und richtete Zorn an , bis Thristus sie wegnahm , nn ^ mx , das
ist ihr Tharakter , gegenüber der endgültigen ölz-aiwms ^ ) Damit die
Notwendigkeit der Gnade offenkundig würde , wird ans Licht gebracht
die Ohnmacht des Fleisches , sich Gott zu unterwerfen , die Unfähigkeit
des Gesetzes , die Sünde zu verdammen und den Sünder zu recht¬
fertigen . Durch Gottesgerichte ( Sintflut , Verwirrung der Sprachen ,
Untergang Sodoms , ägyptischePlagen usw .) wird die Bosheit enthüllt
und die Heiligkeit Gottes zur Geltung gebracht . Was im Riten Testament
zum Gnadenbund gehörte , war gleichsam mit der Decke des Fluches
verhüllt . Die Juden , aus deren herzen ein Schleier lag , unterzeichnen
gegen sich die Handschrist und bezeugen , daß sie Sünder sind , die
Versöhnung brauchen . Das stammt nicht aus dem Gesetz des Glaubens ,
sondern aus dem der Werke . Es ist also von jener Zeit an zweierlei
Bund und Testament vorhanden gewesen , Rltes und Neues , zweierlei
Forderung und Verheißung . Das bedeutet auch zweierlei Erbschaft : das
Rite Testament spendet das Land Kanaan als Vorbild des himmlischen

l) 306 — 319 . 2) 314__ Z21 . -) 320 . 322 f . y g2g .
«) 324 . 325 f .



Erbes , das Neue Testament dagegen gibt den Zugang zum himmlischen
Erbe durch Christum und das Erbteil der Welt oder der Heiden in der
Letztzeit / ) Das erste Testament nahm im Hinblick auf die Vollstreckung
seinen Anfang mit dem Auszug aus Ägypten , und dauerte so lange ,
als die nak ^ yco / ta herrschte . Es trat zu der Verheißung , die den
Klten gegeben war . das Gesetz hinzu / ) Das Gesetz steht der Gnaden¬
verheißung und dem Testament , das dem Kbraham ratifiziert ward ,
nicht entgegen , denn das Gesetz kann diesen Bund nicht zunichte
machen . Es kann aber auch nicht lebendig machen , es soll vielmehr
Israel zu dem Gott führen , der da heiligt . Des ersten Bundes
Mittler ist Mose , des neuen Thristus , der ihn mit seinem Gvser
einführt . Der erste Bund , der nicht Vereinigung , sondern Feindschaft
brachte , konnte unter Thristo nicht bleiben . In ihm sollte das Erbe
der Welt erscheinen , sollte das Volk Israel und die Heiden wieder
zur Einheit gebracht werdend ) Der erste Gesetzesbund ging allein
Israel an , das mit der Erbschaft Kanaans begabt , diese Verheißung
geistlicher Güter als Vorbild und Pfand der himmlischen empfing .
Kus dieser Tatsache erklärt sich beim gläubigen Israeliten der so
stark vorhandene Sinn für die Zeitlichkeit und die so besonders aus¬
gebildete Furcht vor dem Tode / )

Das mosaische Gesetz hat also verschiedene Leiten . Das Moral¬
gesetz zeigt , was der Mensch Gott schuldet , welche Heiligkeit zur
Gemeinschaft mit Gott erforderlich ist , welche Kraft der Fluch hat ,
wie es dem Fleisch unmöglich ist , sich Gott zu unterwerfen . Darum
ist das Gesetz wegen der Übertretungen eingeführt , es richtet Zorn
an . Ms Zer emoni algesetz wiederum ist es ein Erziehungsmittel
für das Volk Gottes . So wird das Gesetz der Zeremonien zu einem
Gedächtnis der Sünden und einem Schatten der zukünftigen Güter ,
es schafft Ferne und Nahe ( Eph . 2 , 13 ) und führt in die tiefe
Knechtschaft der Furcht des Todes . Das Strafgesetz endlich be¬
weist Gottes gerechte Strenge und scheidet das Böse aus Gottes
Volk aus .

So leitete das ganze Gesetz zu Thristus , dem Beendiger der
nKt6 « 7c-)7t « hin und bewahrte das Volk bis aus ihn / )

Das Volk Israel war wohl das Volk des Eigentums , aber mit
Ungerechten vermischt . Es hatte noch den Geist der Knechtschaft ,
nicht des Vertrauens und der Kindesfreiheit , der Geist Gottes ward

' ) 327 — 330 . ") 330 . °) 332 f . ") 334 . -) 335 .
7 *
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nicht allen gegeben , die dem Buchstaben nach Bundesglieder waren .
Im Neuen Testament dagegen gibt es nur ein Volk auf Grund der
Wiedergeburt , das an das Evangelium glaubt und tätigen Glauben
beweist . Die Papisten führen ein neues Judentum ein , indem sie die
Merkmale Israels : Grt , Thronsitz , Stadt , Namen und Kennzeichnung
wieder aufbringen . Dagegen ist festzuhalten , daß auf die alte Knecht¬
schaft vielmehr die neue Freiheit der Könige und Priester des Neuen
Testaments folgt / )

Der Dekalog enthält die Summa des inneren und äußeren
Gehorsams , den das natürliche Gesetz fordert . Er ist dem Bunde
der Jsraeliten angepaßt . Das beweist z . B . die Erwähnung der Er¬
lösung aus der Knechtschaft Ägyptens , das „ lange leben im Lande " ,
das Sabbatgebot . Die Ausführungen über dieses Geboth werden
wir , um Wiederholungen zu vermeiden , in einem besonderen Abschnitt
mit den anderen Äußerungen des Toccejus zur Sabbatfrage zu¬
sammenfassen .

Die Gebote des Gesetzes sind eine Norm für die Heiligung . Erst
mit Mose beginnt die Gesetzeszeit , die vorhergehende kann nicht so
bezeichnet werden . Im vekalog sind Worte , die nicht zum Werkbund
gerechnet werden können . Wenn Gott sich darin als Israels Gott
bezeichnet , so sagt er , daß er es zum Erbe erwählt habe , um es zu
heiligen . Die zehn Gebote sind nicht zum Werkbund , sondern zum
Gnadenbund zu rechnen / ) sie sind Gebote der Bekehrung , tragen also
nicht gesetzlichen , sondern paränetischen Tharakter . Mose kam es an
aus die Veschneidung der herzen . Der Werkbund ist mit Adam ge¬
macht , das kosäus Ai-atias nuäum im Paradiese geschlossen und mit
Abraham erneuert worden . Israel stand unter dem Gnadenbund . Mit
Sündern läßt sich ein Werkbund gar nicht schließen . Es ist auch
nicht denkbar , daß in einem Teil des Gesetzes der Gnadenbund aus¬
gerichtet , in dem andern Teil der Werkbund sanktioniert wird . Eines
schließt das andere aus . In ausführlicher Beweisführung ( 71 Thesen )
wird zu erhärten gesucht , daß im Gesetz Mosis der Gnadenbund ,
nicht der Werkbund in Frage kommt . Dabei hindert nicht , daß im
Dekalog zeremonielle Bestandteile vorhanden sind . Sie sind Typen
und Schattenbilder für das Neue Testament / )

Die Verheißungen des Neuen Testaments sind besser nicht nur als
die Verheißungen des Werkbundes , sondern auch als die des ersten , des
Alten Testaments . Das erste verhieß das Erbe in Kanaan , leitete

' ) 337 . 338 . -) vgl . Sa 54 § 12 . 16 . 4) 338 .



— 101 —

zum äußeren Kultus an , wies aus Thristum und das himmlische
Leben hin . Es brachte näyems der Zünden , aber auch Todesfurcht/ )
Knechtschaft und Traurigkeit . Christus dagegen bringt mit seinem
Testament ä> cms , Gerechtigkeit ohne Knklage der Schuld , schreibt
das Gesetz ins herz und gibt Gottesdienst im Geist , Friede , Freude ,
Freiheit und Zugang zum Vater . Im KIten Testament herrscht noch
mancherlei Dunkelheit , im Neuen größere Klarheit , hier wird im
Unterschied zu dort der Kirche das Erbe der Welt gegeben , wenn auch
nicht ohne Kampf - denn wir sollen mit Thristo Krieg führen und
regieren . Kuch die erste Ökonomie hat die Weise eines Testamentes
gehabt . Es war dies aber von einem paetum ( <7v ^ S ^ ) kaum zu
unterscheiden . Die , welche den Verheißungen nicht Glauben schenkten ,
die ging nur der Werkbund an und jenes strenge „ verflucht ist . . . " .
Diesen wurden auch durch das Zeremonialgesetz die irdischen Dinge
nicht gereinigt - alles war unrein . Sie hatten die Wahl , ob sie
wollten durch das Gesetz verdammt werden , oder durch das Testament
Gottes gerettet werden . NIose hat nicht nur das Gesetz gegeben ^
er hat auch als ein treuer Knecht Gottes die den Vätern ratifizierten
Verheißungen wiederholt . Die folgenden Ausführungen über ä' yvcms
und nä ^ em ^ ) seien wieder zurückgestellt für eine gesonderte Be¬
handlung dieser Frage .

Die Sakramente des ersten Testaments waren : 1 . die Be¬
schneidung , das Siegel der Glaubensgerechtigkeit , dem Abraham
gegeben im Blick auf den Besitz Kanaans ( das dem Erbe der Welt
gegenübersteht) . Das dabei stattfindende Blutvergießen deutet auf
Thristum hin . Die Heiden mußten sich der Veschneidung unterziehen,
wollten sie des Segens Kbrahams teilhaftig werden . 2 . das Passah¬
lamm , das auch ein Wahrzeichen der Tötung Thristi ist , der für die
Sünden der Welt geopfert ward . ^)

Das erste Testament ist abgeschafft ^) nach folgender göttlicher
Gkonomie : 1 . durch die Errichtung des Karonitischen priestertums ,
2 . die Beschränkung des Kultus auf einen Grt und Kltar , 3 . die

' ) Kuf den Zusammenhang von irdisch bestimmter Hoffnung ( das Erbe
Uanaan ) und Todesfurcht hat Toccejus oft aufmerksam gemacht , vgl . La 54 Z 9 .

339 .
") 340 . Ls, 53 werden als Sakramente vor der Gesetzeszeit noch genannt

der Baum des Lebens , die Opfer , die Sintflut , der Bogen in den Wolken ,
55 weiter : Wasser aus dem Felsen , Taufe durch Meer und Wolke , Manna , eherne
Schlange . - ) 343 — 47 .
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Konzentration des Gottesdienstes aus den ersten und zweiten Tempel
auf Morijah und die Abschaffung der Höhen , 4 . die Verheißung der
Ankunft Thristi für den zweiten Tempel , 5 . durch die Zulassung der
Heiden zur Kirche , womit die Zeremonien hinfällig geworden sind ,
6 . durch die Zerstörung des zweiten Tempels und die Abdankung
der Richter , Priester und Propheten / ) Indem die Surften dieses Zeit¬
alters hinweggetan sind , fällt die Knechtschaft dahin . Die bisher
nur ersehnte künftige lvohnstätte , d . h . das Reich Gottes samt seiner
vollen Freiheit und seinen erwarteten Gütern ist deutlich kund ge¬
worden . Es gibt jetzt volle Vergebung, der Vorhang der Schatten
ist hinweg , die Mittel des äußeren Kultus sind dahin / )

Die Güter des Neuen Testaments .
von den Gütern des Neuen Testaments handelt das zwölfte Kapitel ,

voran steht 1 . die Erweisung der vollkommenen Gerechtig¬
keit durch den stellvertretenden Gehorsam des Lohnes Gottes , der
dem Gesetz Genüge tut . Er leidet als unser Bürge und Haupt , seine
Gerechtigkeit wird uns zugerechnet als Erbschaft von unserm Bruder
Thristus und Gott , unserm Vaters ) 2 . Die klare Kundmachung
des Namens Gottes durch Jesu Leben bis zu seiner Thron¬
besteigung . Ms der große Prophet hat er nicht nur das Reich Gottes
angekündigt , Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit zur Geltung gebracht ,
sondern sich auch als den wahren Thristus bezeugt . Er ist von Gott
bestätigt , nicht allein während seines Lebens , sondern auch nach seiner
Himmelfahrt , in der ganzen Geschichte der Kirche / ) 3 . Die Ein¬
schreibung des Gesetzes Gottes in die herzen durch den
Geist Gottes , der im Gegensatz zum Alten Bund im Neuen Testament
ein Geist der Kindschast , nicht der Knechtschaft ist / ) Zu diesem Punkt
kommen später ^) noch weitere Ausführungen , die wir hier einschieben .
Thristus hat ( gegen die Papisten und Sozinianer ) keine neuen Gebote
gegeben . Jeder evangelische Nomismus lästert Gottes Gesetz und den
Gehorsam Thristi . Er hat die alten Gebote in einer Summa erläutert
und in die herzen der Gläubigen eingegraben . Die Liebe zu Gott ,
die er den Inbegriff des Gesetzes' nennt , ist vor allem eine Be¬
schaffenheit des Willens , der sich ihm als dem Herrn beugt . Lohn¬
sucht und bloßes Glückseligkeitsstreben sind zu verwerfen . Das
Gesetz bleibt für uns Norm und Mittel für unsere Heiligung, es

-) 347 . -) 348 . - ) 3S0 . «) 351 . gg2 . s) JZT^ gg .
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wird für uns das königliche Gesetz der Freiheit , ein in uns ein¬
gepflanztes Wort . Es zügelt und bewahrt uns und erzeugt in uns
eine immer erneute Sehnsucht nach der Erlösung vom Leibe dieses
Todes . Es ist gut und nützlich , aber es kann nicht rechtfertigen und
lebendig machen . Darum darf es nicht mit dem Evangelium ver¬
mengt werden . 4 . Die Lossprechung des Gewissens , die die
bloße paresis und den Zorn ablöst . Die Rechtfertigung bringt eine
volle Hinwegnahme der Übertretung , Thristus vermittelt sie immer¬
fort als der Fürsprecher — ohne Indulgentien , Verdienste der Kirche ,
Kblaß und Fegefeuer . Die justifioatio aetiva ist zwar gleichermaßen
ein Gut des Klten wie des Neuen Testaments . Doch die justiüeatio
pa3siva , die Rechtfertigung im Vollsinn , ist rein neutestamentlich, weil
in der vergangenen Ökonomie dem Trost noch der Zorn untermischt
ist , da das Gesetz in Thristo noch nicht getötet war / ) 5 . Die Frei¬
heit wird der Knechtschaft gegenübergestellt . Die Unecht¬
schaft entsteht aus der Todesfurcht . Diese hat ihren Ursprung darin ,
daß den Gesetzesübertretern Tod und Lebenstrübsale angedroht waren .
Sie standen im Gegensatz zu einem langen und gesegneten Leben in
Kanaan , das als zeitlicher Lohn den gläubigen Bundesgenossen ver¬
heißen wurde . Gott wollte die Kirche in ihren Kindesjahren mit
irdischen Gütern trösten . Diese Todesfurcht fällt jetzt dahin . Mit ihr
ferner die Knechtschaftunter die Elemente der Welt , unter das uner¬
trägliche Joch der Zeremonien, unter die Fürsten dieses Zeitalters , die
Pfleger und Vormünder , denen das alte Volk unterworfen war . Sie
haben die Satzungen und Gebote erneuert , eingeprägt , erklärt und aus¬
geführt / ) Thristus hat durch sein Blut das Gesetz der Gebote in Satzungen
( Eph . 2 , 15 ) ausgetilgt und die Handschrist ans Kreuz genagelt . Er hat
diese Fürstentümer und Gewaltigen ihrer Herrschast .entkleidet , sie als
ohnmächtig an den Pranger gestellt und im Triumph dahingeführt
( Kol . 2 , 14 s . ) . Uns aber hat er gemacht zu Priestern , daß wir mit
kindlicher Zuversicht im Namen des Sohnes Gott nahen können . ^
zu Königen : alles ist uns in Thristo Untertan . In gleicher Freiheit
sind die Kinder Gottes auch nicht mehr den Propheten Untertan , es
braucht sie niemand zu lehren , weil sie Gott kennen . Zwar hört der
Dienst des Wortes nicht aus , aber es wird kein neues (vffenbarungs -
wort mit prophetischer Kutorität gegeben , nach dem Wirken Thristi

' ) 353 .
2) vgl . die ausführlichere Darstellung bei rsANurn .

sich hier nicht ganz vermeiden .
Eine Wiederholung läßt
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und der Kpostel . ferner ist die Wahrheit nicht gebunden an eine
bestimmte Person , an ein Kollegium , einen Sitz oder Drt . vormals
gab es Kusleger und Vollstrecker des Gesetzes , die auf dem Stuhl
Mosis saßen . Jetzt ist Thristus unser Lehrer , der uns durch die
Salbung lehrt . Er regiert seine Kirche durch die Schrift , das ge¬
ordnete Amt des Wortes und den Erweis der Schristwahrheit am
Gewissen .

Weil durch diese Verheißung der Freiheit die Herren dieser Welt
abgeschafft sind und Gott in Thristo allein unser Hirte und Gott ist ,
wird die Zeit des Neuen Testaments Reich Gottes und Reich der
Himmel genannt — denn Menschenherrschaft und - Knechtschaft sind
in der Kirche abgetan . Überall stellt hier Toccejus den Gedanken der
Freiheit heraus . Diese freie Kirche ist eine Tochter des himmlischen
Jerusalem , sie hat Gemeinschaft mit den im Himmel vollendeten .
Im Himmel winkt dann der Besitz einer höheren Stufe der Freiheit . ^)
6 . Ein weiteres Gut des Neuen Testamentes ist der
Friede zwischen Juden und Heiden . Die Kirche wird unter den
Heiden aufgebaut . Das ist das Erbe der Welt .

Die Aufzählung dieser neutestamentlichen Güter , die im Gegensatz
stehen zu den Wirkungen des Werkbundes , sind , wie Toccejus am
Schluß ausführt , in dem ,, ec>mp6n.cliuin " Nöm . 14 , 17 : „ Das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken , sondern Gerechtigkeit , Friede ,
Freude im heiligen Geist " zusammengefaßt . Der Hinweis aus diese
Zusammenfassung zeigt , daß er mit vollem Bewußtsein den Höhepunkt
seiner Ausführungen über die Entfaltung des Bundes zu einer Er¬
läuterung der Idee des Gottesreiches benutzt . ^)

Die Sakramente des Neuen Testaments .
Das 13 . Kapitel beschäftigt sich mit den Sakramenten des Neuen

Testaments .
Die sichtbaren Zeichen dienen zur Befestigung der evangelischen

Geschichte . 2) Darum nennt Thristus den Kelch ein Testament ^ bsi -it ,
toeäu8 . Die Sakramente sind Bundeszeichen , Siegel der Gerechtigkeit
des Glaubens , Bestätigungen des Bundes eines guten Gewissens mit
Gott ( l . petr . 3 , 21 ) . Sie sind gebunden an das Wort und in ihm
enthalten . Wer sie verachtet , der verachtet den Bund Gottes .

Diese Zeichen sind geeignet zu lehren , ein treffliches Mittel , die
Kirche Thristo zu verpflichten im Bekenntnis der Wahrheit .^) Darum

) 354 . -) 35S f . -) 405 f . «) 406— 403 .
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hat es Satan auf sie abgesehn , und Gott hat es zugelassen , daß sie
durch Menschensatzungen verändert worden sind / ) Die falschen
Sakramente der Papisten / ) die sich mit Taufe und Abendmahl nicht
begnügen wollen , sind ebenso verwerflich , wie die Lehren der Sozi -
nianer , die die Taufe als ein Joch ansehn und darum unterschätzen .
Die Taufe ist ausdrücklich durch Christus angeordnet / ) Sie ist nicht
nur Marke und Kennzeichen des Christentums / ) sondern Sinnbild
von etwas höherem , ein Antitqpon der Sintflut / ) das die Vernichtung
des alten Menschen und das neue Leben aus dem Tode in der
Gemeinschaft mit Thristo lehrt / ) So versiegelt sie die Gnade des
dreieinigen Gottes / ) Klles Äußere an ihr : das Eintauchen , die Be -
sprengung ist ein Zeichen für die geistlichen Güter / ) Wer aus den
König der Gemeinde getauft ist , dem ist die Vergebung der Sünden
versiegelt , er ist als Thristi Eigentum seiner Herrschast unterstellt und
seiner Salbung teilhastig / ) So erweckt und befestigt die Taufe den
Glauben , befragt uns über die Kufrichtigkeit unserer Buße und unseres
Glaubens und veranlaßt uns zur Gewissensersorschung . Gott gibt
Zeugnis unserm herzen und versichert uns eidlich seiner Gnade . Wir
aber stimmen Gott zu mit reinem Gewissen durch den Glauben / ")

Wenn auch im Neuen Testament die Wirkungen der Gnade in
gewissem Sinne der Tause zugeschrieben werden , so handelt es sich
doch immer um den gläubigen Gebrauch des Siegels . " ) Die Tause
gibt keinen neuen Habitus , ist kein Gesäß mit Medizin / ^) Die
Sakramente sind auch keine moralischen Mittel und Ursachen . Das
Zeichen ist Kraft des göttlichen Wortes und Eides Ursache der Glaubens¬
gewißheit und der Tröstung für die Gläubigen durch die Gemeinschaft
mit Thristo und die Einwohnung des heiligen Geistes . ^ ) Bei den
Papisten wird der Priester zum Thaumaturgen . " ) Die Schrift redet
nicht wie die römische Kirche von der Zuwendung der Verdienste
Thristi / °)

Die Tause tritt im Neuen Testament an die Stelle der Be -
schneidung / 6) In diesem Sinne wird die Kindertause besprochen . Sie
besteht zu Recht , " ) denn die Apostel haben ganze Häuser getauft / ^)
Kdam hätte , wenn er in seiner Rechtbeschasfenheitgeblieben wäre , das
Erbe der Gottesebenbildlichkeit aus seine Nachkommen fortgepflanzt .
Anstatt dessen sollen jetzt die Kinder der Gläubigen geheiligt werden / ^)

' ) 410 .
°) 420 .
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Die Taufe versiegelt gleichwie die Leschneidung den Gläubigen den
Bund , in den sie aufgenommen werden und darin sie Kinder haben ,
die heilig sind . ' ) Die Erwachsenen bekennen bei der Taufe ihren
Glauben ^ die Liebe , welche alles hofft , urteilt , daß sie aufrichtig
bekannt haben . Bei den Kindern bekennen die Eltern den Glauben —
und die Liebe , welche alles hofft , urteilt , daß die Kinder schon wahr¬
hast geheiligt sindt ) Sie sollen aber nun nicht ausruhen auf dem
Glauben der Eltern . °)

Das Abendmahl kann in keinem andern Sinne ein neues
Testament genannt werden , als die Beschneidung ein Bund Gottes
heißt .^) Es ist ein Zeichen und Siegel , welches das Eigentum und
Recht jenes Testamentes bekräftigt . Es läßt uns Dank sagen , daß
Gott uns testamentarisch ein Erbe vermacht hat . Wenn der Kelch
Testament heißt , so bedeutet das : dies Sakrament wird den einzelnen
gegeben zur Gewährleistung des Testaments . Es ist ferner eine Ver¬
kündigung des Todes Thristi , aber das „ solches tut zu meinem
Gedächtnis" ist nicht bloß theoretisch , sondern glaubensmäßig auf¬
zufassen . Wenn Thristus sagt : „ mein Leib " ^ so bedeutet dies das
Zeichen der Gemeinschaft des Leibes Thristi durch den Glaubens )
Das Symbol zur Befestigung des Glaubens verbindet uns so mit
der Gemeinschaft des Leibes Thristi , daß wir nicht weniger emp¬
fangen , als wenn sein Leib in unsere Substanz eingegangen wäret )

/it « S ^ z-^ ( 1 . Kor . 11 , 25 ) bedeutet Testament , eine Erklärung des
letzten , unveränderlichen Willens über die Erbschaft , welche durch den
Tod ratifiziert wirdt ) Der Apostel wechselt die Begriffe öto-AHx ^
und Verheißung aus , weil die Verheißung ein Testament einschließt .
Die Verheißung wird ein Testament genannt , um 1 . die Unveränder -
lichkeit des letzten Willens , 2 . das Erben der verheißenen Güter
durch Thristum aus Grund des Kdoptions - und Kindschastsrechtes und
3 . die durch den Tod des Testators gegebene Unveränderlichkeit des
Willens zum Ausdruck zu bringend ) Es ist dies aber der unwider¬
rufliche Wille des Vaters und des Sohnes ^ darum hat die Verheißung
die Krt eines vertragest ) Die Erbschaft wird durch das Blut des Sohnes
Gottes erlangt , es war nicht nötig , daß auch der Vater für das
Testament starbt ") Mit diesem 6t « S ^ ^ bei Paulus kommt überein
Thristi Wort : „ das Neue Testament in meinem Blute " . " ) Er stellt sich

>) 457 . ' ) 457 . 3) 459 4) 4gg 5) 46g _^ 68 . °) 469 .
' ) 470 . °) 471 . ») 472 . 473 f . " ) 475 .
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damit als Testator hin , der ein vollkommneres Testament bringt als
das Alte , das noch mit Tierblut zu schaffen hattet ) Thristus bringt die
Erfüllung der alttestamentlichen Vorbilder , macht frei von der Knecht¬
schaft der Schatten , gibt die Zurechnung seines Gehorsams und ein gutes
Gewissen , läßt die Seinen mit regieren in der Welt , indem auch die
Heiden berufen werden , und erhebt sie nach Leiden zur Herrlichkeit . ^)
Das „ für viele " bezeugt ja die Erbschaft der Welt , die Versöhnung
der Juden und Heiden und die Zusammenfassung des Alls unter ein
Haupt , zu unvergänglicher Gemeinschaft mit den Himmelsbewohnern . ^)

Das Abendmahl ist kein Gpser . Das Gpser Thristi kann nicht
wiederholt werden , die Gpfer des Alten Bundes sind Vorbilder des
einigen Opfers Thristi .^) Dem Abendmahl entspricht im Alten Testa¬
ment das Passahlamm . °) Das Essen der Gpfer im Alten Bunde , der
von den Sündopfern essende Priester sind Vorbilder des die Sünde
des Volkes tragenden Thristus . ^) Das Abendmahl ist vielmehr ein
Gedächtnis des einigen versöhnungsopsers , das auch für die Fernen , die
noch nicht herzugekommen sind , geschehen ist . Brot und Ivein sind
ein Gedächtnismahl der Gpfertat ^ das ist der lvahrheitskern des
Gpsergedankens ( vgl . Tqprian ) ^ )

Durch ein geistlichesEssen wird uns die Gemeinschaftmit Thristus
versiegelt . Das erfordert auf unserer Seite Glaubens ) Dieser Ge¬
horsam des Glaubens , der durch Zustimmung des guten , sorgfältig
erforschten Gewissens erfolgt , ist unsere Erwiderung auf die göttliche
Stipulation . So erhalten wir das Recht , das Sakrament zu empfangen,
wodurch wir zugleich unsere Gegenverpflichtung (restipulatio ) kund
tun und als mit Thristus vereinte Gott als unsern Vater anrufen .
Indem also der Stipulation die Gegenverpflichtung entspricht , erhält
das Testament Kraft und Wirkung eines Vertrages : der Neue Bund
wird aus dem Neuen Testament geboren . ^)

Die in der Kirche erst spät ausgekommene ^ ) Lehre von der
Transsubstantiation ruft Thristus aus dem Himmel , legt ihn in Hand ,
Mund und Magen , schließt ihn durch die Annahme der Lokalpräsenz
in den hostienschrank, in das -r « ^ telo ^ ( Matth . 24 , 26 ) . Das ist anti -
christlich . " ) „ Mein Leib und Blut " ist nicht zu verstehn im Sinne der
Lokalpräsenz, sondern in dem der Versinnbildlichung und Versiegelung .
Die Schrift betont den Geist und den Glauben . " ) Nach Luk . 17 . 20 s .

l) 477 . 478 . -) 480 . <) 483 f . °) 485 . °) 488 .
' ) 482 . „ Seichen des Dpfers , nicht Dpfer selbst " 491 .
' ) 492 f . °) 494 . >°) 508 . " ) 505 . 524— 27 . 511 . 523 . 505 .
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Kommt das Reich Gottes nicht mit äußeren Gebärden . Die neu -
testamentliche Lehre vom Reich Gottes steht im Widerspruch zu dem
hasten am irdischen Herrschastssitz , das zum Glaubensgrundsatz der
Papisten geworden ist . Der Antichrist will ein sichtbares Reich , bindet
die Kirche an einen bestimmten Grt und den heiligen Geist an einen
bestimmten Thron . So ist auch das verschließen Thristi in die Messe
ein Bekenntnis zu dem antichristlichenReich mit äußeren Gebärden . Die
Kirche des Neuen Testaments aber ist allein Gott bekannt , von der Welt
wird sie verfolgt und nicht als solche erkannt . ^) Nur der Glaube an die
sichtbare Zukunft Thristi schützt vor dem Irrglauben an die sichtbare
Gegenwart Thristi auf Erden im römischen Sinnd ) Luk . 17 , 2V
spricht mit entscheidender Deutlichkeit gegen diese römische Auffassung
von einem sichtbaren Reich aus Erdens ) das Gottesreich ist vielmehr
himmlisch nach Ursprung , Wesen und Mitteln . ^) Gegen das Meß¬
opfer mit seiner Irrlehre von der leiblichen Gegenwart Thristi wird
außer Matth . 24 , 26 f . noch besonders hebr . 9 und Joh . 6 geltend
gemacht .^

Der Sitz der Herrschaft im Neuen Testament
und das Regiment der Rirche .

vom Herrschersitz im Neuen Testament und von der Leitung der
Kirche handelt das 14 . Kapitel .

Auch dieser Abschnitt , der sich anschließt an die letzten Aus¬
führungen über die Messe , ist durchaus antirömisch bestimmt . Es ist
nicht schriftgemäß , im Neuen Testament eine unfehlbare Herrschaft und
einen Thronsitz unter den Völkern zu errichtend ) Wohl aber wird in
der Schrift das Zepter der Gottlosigkeit , der Thron der Ungerechtigkeit
geweissagt. Das ist das Reich des Antichristen , dessen Glieder die
Güter des Neuen Testaments nicht erkennend ) Rom hat Menschen¬
satzungen , es bringt Lästerung und Kreuzigung Thristi . Das einzige
Ziel der Amter in der Kirche ist die Rechtfertigung und Rettung der
Menschen . Wir sind in das Reich berufen , in dem Jehova allein
Richter , Gesetzgeber und König ist . In der Kirche ist nichts zu ver¬
treten als das Gebot Thristi , das zusammengefaßt ist in Glauben und
Liebe . Darin ist aber auch das Gebot guter Ordnung enthalten . Jedoch
wird dies nicht bis ins Einzelnste bestimmt , es ist vielmehr der Kirche
überlassen , Ordnungen und Einrichtungen zu schaffen . Sreilich sollen
die Jüngeren und Unerfahrenen den Alteren und Weiseren gehorchen ,

I) 528 . - ) 529 . -) 530 . 532 . - ) 533 . <-) 535 . ' ) 536 .
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es soll nicht Gewalt , sondern Vernunft und Liebe gelten . Das soll
aber die Kirche erwählten Altesten befehlen . Rät jemand der Ge¬
meinde oder den einzelnen etwas , was nicht Wort des Herrn oder
klare Folgerung aus Gottes Gesetz ist , so soll er wie Paulus 1 . Kor . 7
seine Worte von denen des Herrn unterscheiden . Geistlicher Rang
und Herrschaftsanspruch dagegen wirken aus die Bruderschaft wie eine
Pest . Dem Reiche Thristi läuft aller Herrscherdünkel schnurstracksent¬
gegen . ^) Jehova allein will zu Zion herrschen , politische Gewalt darf
nicht von Menschen oder einem Kollegium aus Glaubenssachen und
Kultus übertragen werden , um durch gesetzlicheVerordnung etwas
zu veranlassen , was gegen Gottes Wort ist .

Was die Kirchenzucht betrifft , so ist als ihr doppelter Zweck
festzuhalten , daß es gilt , den Nächsten zu gewinnen und sich
nicht fremder Sünde teilhaftig zu machen . Darum soll man die
Grdnung halten , die Christus Matth . 18 , 15 ff . vorgeschrieben hat ,
vgl . 1 . Kor . 5 , 16 . 22 - 2 . Thess . 3 , 14f . - Rom . 16 , 17 . Es sind keine
Amter nötig in der Kirche als die , welche vom Apostel in Rom . 12 , 6 ff .
und Cph . 4 , 11 bezeichnet sind / )

Die vierte Abschaffung des Werkbundes :
durch den Tod des Leibes .

Das 15 . Kapitel setzt die Abrogationen weiter fort , deren letzte
im 16 . Kapitel erörtert wurde . Durch die vierte Abschaffung des
Werkbundes , den Tod des Leibes , geschieht die Vernichtung des
Streites der Sünde / ) Zu der Versöhnung und Rechtfertigung kommt
die Heiligung, das ist die Erneuerung als fortgesetzte Reinigung von
den Lastern und die Erweckung der Tugenden . Es gehört diese
wahre Reinigung und Zerstörung der Werke des Teufels zu Thristi
Werk / ) Wo der Geist der Heiligung nicht ist , da ist Finsternis im
Intellekt und Bosheit im Willen / ) Die Betonung der Heiligung
mindert nicht den Trost des beängsteten Gewissens , sondern führt zu
völliger Freude , weckt die Trägen auf und widerlegt die Verleumdung
der Feinde / ) Als die , welche unter der Gnade sind , halten wir mit
geförderter Erkenntnis und größerer Freude das Gesetz Gottes , ^) be -

voiriinatus erläutert Toccejus folgendermaßen : IZst autsrn 6orning ,tus ,
Hus,n6c >, vsl in ins ^ ns , vsl in pg.rva rs , rstio äiosnill st kaeisncli , silsnüiyus
item et non kacisiM , oktruäitur Äuetoritss st pronuneiatio sivs unius sivs
multorum noininum . lüt si rs ^ no nominnm ornnis psrplsxiws st mutnus
eontsrntus ach' unctus sst .

' ) 537 . - ) 538 . 539 . °) 547 . °) 541 . ' ) 543 .
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sreit durch den Lebensgeist in Thristo vom Gesetz der Sünde und des
Todes / ) Das bedeutet aber nicht Beendigung des Kampfes . Im
Gläubigen ist noch zweierlei übrig , was vom Gesetz und Werkbund
herrührt : das Ringen mit dem Fleisch , das zeitliche Elend und der
Tod . Diese Wirkung des Gesetzes wird aber vielmehr ein Mittel
und eine Gelegenheit zur Erweisung der Gnade . Der Kamps mit
dem Fleisch bleibt zur Erprobung des Glaubens und der gegenseitigen
Liebe und zur Entzündung der Hoffnungssehnsucht nach dem ewigen
Leben . Kuch das Elend , die Trübsale und der Tod sind da zur
Verherrlichung Gottes : zur Erprobung des Glaubens , zur Zügelung
der Sünde , als Gelegenheit zur Liebesübung / )

Was im Wiedergeborenen noch übrig ist von der Neigung zum
Lösen in Seele und Leib , als Glut unter der Ksche , als angeborene
Lust und zuständliches Gebrechen des sittlichen Lebens , das wird
bildlich Fleisch genannt / ) Ist diese Neigung auch noch vorhanden ,
so besteht doch ein fundamentaler Unterschied zwischen Nichtwieder¬
geborenen und Wiedergeborenen. Im Unwiedergeborenen ist kein
Kamps des Geistes wider das Fleisch / ) Er kennt zwar auch die
Anklagen der Gedanken und die Bezeugung des dem Gesetz zu¬
stimmenden Gewissens dies kann wohl eine zügelnde Kraft sein
gegen das Böse , aber es erzeugt nicht Gehorsam und Lust am Gesetz .
Das ist allein möglich durch den in uns wohnenden Geist Thristi ,
den nur der Wiedergeborene erhält / ) „ Allein durch die Lehre " wird
niemand wiedergeboren / ) Freilich : der Wiedergeborene ^ Röm . 7
handelt von ihm ^ hat noch Sünde / ) Jeder oberflächliche Sünden -
begriss ( Nom , Sozinianer ) bringt in Verzweiflung oder in Sicherheit ,
Hochmut , Heuchelei und Untreue / ) Aber in den Wiedergeborenen ist
eine wahrhaste Sehnsucht nach Heiligung . Das bleibt nicht ohne
Frucht . Die Begierden werden von Tag zu Tag mehr bezwungen
in der Übung des Glaubens und der Liebe / ) Der Glaube hat seinen
Habitus : aus dem Kinde in Thristo wird ein Erwachsener , der Same
Gottes bleibt in uns / °) der Glaube hört in den Erwählten nicht aus ,
sie sterben nicht in ihren Sünden . " ) Gegen den Sozinianer Ionas
Schlichtungwird besonders der Zusammenhang zwischen dem Glauben
an die Genugtuung Thristi und der Gottseligkeit betont / ^) Der Geist

' ) 544 . -) 54S . -) 551 . 554 . ^ gg ?
°) 562 . Das „ sola äoerrina " ist analog dem „ sola kille " gebildet .
' ) 572 . 589 . Gegen den Perfektionismus vgl . auch Ss 45 ß 15 .
°) 573 — 577 . °) 580 f . >°) 604 f . " ) 606 . 587 .
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muß im Wiedergeborenen siegen , er sündigt nicht mehr mutwillig . ' )
Aber der Kamps hört in diesem Leben , das noch keine höchste Voll¬
kommenheit bringt , nicht aus / ) Bei Zünden , die das Gewissen stören ,
hat der Gläubige immer wieder Zuflucht zu nehmen zu der Gnade ,
eifrig sein Gewissen zu erforschen ^) und um ein reines herz zu bitten / )

Die fünfte Abschaffung des Werkbundes :
durch die kluferweckung des Leibes .

Das 16 . Kapitel bringt die fünfte und letzte Abschaffung des
Werkbundes . Sie geschieht durch die Kuserweckung des Leibes .
Durch diese hört alle Geltung des Werkbundes in den Gerechten
auf . Es bleibt allein die Wirkung der Mittlerschast des Bürgen
und seines Gehorsams. Diese aber ist ewiges Leben und Seligkeit .
So wird durch die Endwirkung des Gnadenbundes alle Nachwirkung
des Iverkbundes und alle Folge der Sünde aufgehoben / ) Die Auf¬
erstehung wird als ein Erbe durch Thristus gewonnen , Kraft der Ver¬
einigung mit ihm . Unser Bürge und Haupt hat das Recht des Erst¬
geborenen unter vielen Brüdern als der Erstling erlangt . Kraft
seines Verdienstes erstehen auch wir zum Leben / )

In der Auferstehung werden Leib und Seele vereinigt und
lebendig gemacht zum Leben oder Gericht / ) vorher gibt es nicht
Lohn und Erbe noch Vollendung . Kber gewissermaßen empfangen
die Seelen der Frommen schon im Tode die Vollendung und Ver¬
herrlichung , weil sie bei Gott sind in der himmlischen Stadt . Ebenso
sind die Ungerechten, trotzdem sie erst im Gericht dem vollmaß der
Strafe übergeben werden , schon gleich nach dem Tode im Gefängnis
und in der Strafe / ) Die sozinianische Lehre von der Seelenvernichtung,
ebenso die von der Empfindungslosigkeit und dem Schlaf der Seele
im Zwischenzustand und die vom Fegefeuer sind zu verwerfen / ) Die
Seelen der Frommen , deren Vollendung schon aus Erden beginnt ,
haben Kraft der Bürgschaft Thristi eine Stätte im Himmel , er hat

593 f . -) 597 .
2) 606 . Die Vorliebe für die sxÄiriinÄtio Loriseisntiss ( cf . 1 . Thess . 5 Z 120 ) ,

die uns schon l? osü . 428 , 494 begegnete , erinnert lebhaft an Kmesius . Lons .
aZ . Z 4 , p . 504 ^ empfiehlt Toccejus für die Vorbildung der Theologiestudierenden :
riotitiam Otu -istianarum virtutum st vitioi -um atczus onuiino La8uuni eon -
seientias . Daß er dies gerade für Franeker tut , hat seinen besonderen Grund
in der dort noch von klmesius her nachwirkenden Tradition .

606 . °) 609 . °) 611 . ' ) 612 f . ^ 9) giz ^ i ? .
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ihnen durch seinen Gerichtstod das Recht ratifiziert , dort zu bleiben . ' )
Schon die Väter haben begehrt , die Ausführung der ewigen Bürg¬
schaft zu sehend ) auch ein Abraham und Mose haben an ein ewiges
Leben geglaubt . ^) Die Auferstehung der Toten hat indes in der
Schrift auch einen geistlichen Sinn . Eine zwiefache geistliche Auf¬
erstehung wird in ihr gelehrt : 1 . die Bekehrung der Heiden durch
die predigt des Evangeliums nach Thristi Himmelfahrt . Die Ver¬
härtung derer , die nur das Bekenntnis des Evangeliums annehmen
und der Verführung der Irrlehren , besonders des Antichrists , unter¬
liegen , ist der zweite Tod . 2 . Die zweite Auserstehung aber ist die
endliche Gewinnung der Welt , besonders der Juden , nach der Be¬
zwingung des Antichristen . ^) Diese geistliche Analogie zeigt , daß Gott
auch mächtig ist , das Fleisch aufzuwecken , hängen doch die Vernichtung
des geistlichen und des leiblichen Todes eng zusammen . ^)

Abzulehnen ist die chiliastische Meinung , daß die verstorbenen
Heiligen dem Fleische nach auferstehen werden , um unter den Menschen
zu leben und eine weltliche Herrschast auszuüben vor dem jüngsten
Gericht . Das ist ein jüdischer Irrtum , der seine Wurzel hat in der
verderbung der Auferstehungshoffnung durch den Wahn der Über¬
schätzung des irdischen Gutes . Wohl wird auch das Land Kanaan
mit andern Ländern dahin kommen , daß es eine Wohnstätte der
Heiligen ist und fortan nicht mehr von den Heiden zertreten wird —
doch handelt es sich im Neuen Bunde vor allem um die Gemeinschaft
mit dem himmlischen Jerusalem . Daß Mas , Henoch und Mose aus
die Erde zurückkehren werden , ist aus der Schrift nicht zu erweisen .
Thristus erweckt in zwiefacher Art : aus dem Tode der Sünde und
bei der Auferstehung des Fleisches am jüngsten Tage . °) Die Auf¬
erstehung der Ungerechten zum Gericht ist eine Folge des Werk¬
bundes , weil bei ihr die Exekution des Gesetzes erfolgt ^ ) Die Auf¬
erstehung wird durch die Bezeichnung Erlösung des Leibes als eine
Frucht der Genugtuung Thristi bezeichnet . Auch der Leib , der ebenso
erlöst ist wie der Geist , muß zur Erbschaft gebracht , nicht allein von
allem Elend befreit werden . Wie Ehristo selbst die ganze Vollendung
seiner Person geschenkt ward , so verheißt er auch dem Leib und der

i) 619 . 621 , vgl . 611 . 614 . Lörvator sx ipsa kosäsris kormuls promis -
sionsm st spsin vitas astsrnÄS , czuas tuit in sanotis , eonksoit .

- ) 623 . - ) 625 f . ' ) 626 . 627 .
°) 629 . ' ) 630 .
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Seele des Gläubigen das Lebens ) Das ist die Adoption , das Ge¬
langen zum vollendeten Stand der Rindschast / )

Die biblische Bestimmung der Zeit für die Auferstehung ist eine
doppelte : 1 . Zuerst muß der Abfall kommen und der Antichrist offen¬
bart werden : 2 . geschieht sie mit der letzten posaunet ) Die letzte
Zeit steht uns bevor . Das ist ein starker Antrieb zur Heiligung / )

Nach I . THess . 4 und 1 . Kor . 15 werden nunmehr die Eschata
behandelt . Ausführlich wird hier die Frage besprochen , was die
Übergabe des Reiches durch den Sohn bedeutet und seine Unter¬
werfung unter den Vater / ) Doch sei dieser Gegenstand der Dar¬
stellung des Reiches vorbehalten . Die Behandlung der Jenseitssragen
ist knapp .

Die höllenstrasen der Verzweiflung ohne Möglichkeit der Um¬
kehr sind ein notwendiger Ausdruck der Strenge Gottes . Wenn die
Strafe ohne Thristi Gehorsam von selbst beendet werden könnte , so
würde das Sündengesetz die Rraft des Todesgesetzes verleugnen und
so das Reich des Todes unendlich machen / ) Auch in der Herrlichkeit ,
wie in der Verdammnis gibt es Stufen . Doch begnügt sich Toccejus
mit kurzen Andeutungen / ) Die Weissagung vom neuen Himmel und
der neuen Erde ist metaphorisch zu verstehn , sie bezieht sich aus den
Stand der Rirche vor dem jüngsten Gericht ^) ( vgl . die Auslegung der
Apokalqse ) .

Bund und Testament .
Bevor wir dazu übergehen , zu zeigen , wie Toccejus diese Fassung

der Lundesgedanken in der Polemik bei zwei Hauptfragen geltend
macht , ist zuerst noch eine bisher wenig berücksichtigteVorfrage zu
erledigen : in welchem Verhältnis steht der Bund zum Testament ?
Weil 6t « A ^ sowohl Bund heißt als Testament und weil in der
Schrift sich beide Bedeutungen nachweisen lassen , ist ihm von vorn¬
herein dies Legriffspaar in fester Verbindung gegeben . Der Werk¬
bund wird dem Testament nicht untergeordnet, die Testamente sind
von ihm zu unterscheiden / ) Dagegen wird im Gnadenbund das
ewige Testament kund , das seinen Ursprung hat in dem Vertrag

>) 632 , vgl . 612 f . 624 . 632 . -) 633 .
635 . „Dltimum tsmpus nobis imminst " . °) ggg — 643 .

°) 644 — 646 .
' ) 647 . Immerhin verdient diese Bemerkung hervorgehoben zu werden im

Blick auf die Vorliebe Tollend uschs und Hasenkamps für die Zenseitsstufen .
°) 649f . °) Usw . 8 Z 36 .

Schr «nk , Cocc-jus . II , 6 . g
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zwischen Vater und Sohn / ) Man kann beides sagen : der Bund
stützt sich aus ein Testament und : der Bund gestaltet sich zu
einem Testament / ) je nachdem man das Testament als ewig vor¬
gebildet oder als heilsgeschichtlich bekanntgegeben und ratifiziert
betrachtet . Gott macht seinen Bund , indem er sein Testament aus¬
setzt . ^) Kber es heißt auch : das Testament erhält die Xrast und
Wirkung eines Bündnisses oder Vertrages / ) hier gestaltet sich also
das Testament zu einem Bund . Beides greift ineinander . Dadurch ,
daß das Testament zugeeignet wird , wird der Gnadenbund bekräftigt
und sanktioniert . Kn diesem Punkt wird besonders deutlich , wie
biblizistisch Toccejus verfährt : auch in der dogmatischen Begriffs¬
bestimmung muß man es merken , daß im Neuen Testament
sowohl Bund als Testament heißen kann .

Jedoch , wenn auch die Untrennbarkeit des Begriffspaares be¬
sonders eindrücklich gemacht wird , für Toccejus bleibt der Begriff
des Testaments der wichtigere und feierlichere , indem er die heil¬
schaffende Tätigkeit Gottes als des Urhebers einer bleibenden Erb¬
schaft betont und so den Bundesbegriff mit gültiger Dauerhaftigkeit
ausstattet und vertieft . Das Testament ist verankert im ewigen
Ratschluß / ) Der Testamentsbegriff ist bei ihm geradezu eine bib¬
lischere Hassung des Dekretes . Ohne Beachtung dieser Tatsache kann
es nicht verstanden werden , daß er in seiner Hauptschrist so wenig
von jenem Grundbegriff der reformierten vogmatik Gebrauch macht / )
Beim Testament handelt es sich immer um eine letztwillige , unab¬
änderliche Erbschaftsverfügung , die durch den Tod des Testators in
Geltung tritt / ) Die Erbschaft , die in Frage kommt , ist im Alten
Testament das Land Kanaan , als Pfand des bleibenden Erbes , im
Neuen Testament aber das Erbe über die Völker ( ps . 2 , 8 ) durch
Thristus . Jedoch diese beiden Testamente fließen aus dem einen
ewigen Testament , das als Heilswille aus die Rechtfertigung der
Erwählten durch den Glauben abzielt / ) Thristus ist der Bürge ,

-) visp . 19 Z 37 f . -) ? os6 . Z 86 . Oisp . 19 Z 37 f . ») IM . Z 7 .
4) ? osä . § 494 (S . 107 ) . val . 3 § 138 .
°) Sa 33 Z 7 . Mim . 30 Z 223 : tunäsmsritum ioscleris sst tsstamsntum vsi .
°) Man lese z . B . La 33 Z 15 die Definition des tsstsmsntum : libsrum

bsnsplaeitum st voluntatsm üstsrmiriatam et propositum esrtum so eonsilium
irrsvoeadils , 2 nuIIs , corulitioiis suspsnsum ! Das bedeutet aber nicht , daß in
der Lumina der Begriff des dseretum fehlt .

' ) vgl . z . B . ? sa1m . 26 Z 22 . ? osä . Z 473 f . 475 . Lssi . 1 § 88 . (Zal . 3 Z 137 f .
») Norsk § 107 . 109 . kom . 9 ß 25 .27 .
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Mittler und Testator dieses ewigen Testaments / ) Die testamentarische
Berufung stützt sich aus den Vertrag zwischen Vater und Sohn , durch
den der Sohn die Schenkung und das Erbe erhält / ) So unterscheidet
Toccejus ^) streng genommen drei Testamente , das ewige , das alte
und das neue / ) Das Testament ist bereits im Paradiese durch die
Verheißung ausgesetzt und bekannt gemacht / ) Die beiden Testamente
sind auch schon dem Kbraham bekannt gegeben / ) Jedoch stand er
selber einfach schlechtweg unter dem Testament und Gnadenbund . Die
Unterscheidung „ Kltes und Neues Testament " kommt dann später
hinzu , zur Heraushebung der verschiedenen Heilszeiten / ) Ratifiziert
wird das Testament durch den Tod Thristi / ) Diese Einführung der
beiden Testamente neben dem ewigen Testament ist allerdings , wie
viestel mit Recht hervorgehoben hat / ) ein einigermaßen verwirrendes
Zugeständnis an die hergebrachte Ausdrucksweise , aber sie entspringt ,
abgesehen davon , daß die Terminologie von den Reformatoren stammt ,
zugleich dem versuch , den variierenden lvortgebrauch von 6tKSHx »?
im Neuen Testament irgendwie systematisch zu verarbeiten . Der
spröde Biblizismus ist es , der hier die Unebenheiten schafft .

Will man die Bedeutung des Testamentgedankens bei Toccejus
durch sein System verfolgen , so gilt es vor allem daraus zu achten ,
wie er alles heil in Thristo bis in die Auferstehung hinein , wo der
Leib zum Erbteil gelangt , als Erbschaft wertet / °) Der Begriff ist
gerade so konstitutiv wie der des Bundes . Indem alles , was noch
vom IVerkbund herrührt , überwunden wird , kommt nicht nur der
Gnadenbund zum Ziel , sondern es wird auch die im Testament ver¬
ordnete Erbschaft angetreten .

? rk . Lpk . § 1 . La 34 Z 8 . k'os -l . 477 f . Mim . Z 8 . 42 § 6 .
-) Norsk § 107 . ") ^ nim . (Z . Z 1 .
5) visp . 16 Z 45 . ? rt . LM . § 1 . 8a 33 § 3 .
«) Koni . 9 Z 27 . Rsbr . 8 § 38 . ' ) « al . 3 § 166 .
°) 3 . B . Kai . 3 Z 138 .
- ) I .f .d .TH . 186S , S . 236 .
">) Qs.1. 3 Z 137 : l 'sstainsntum vsi ratikieatum äieitur eonsiliuni vsi sivs

propositum cls kasrsllitats Lnristo <1an <1a .
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2 . Die Erprobung dieser Fassung der Vundesidee
in der Polemik bei zwei Hauptfragen ,

s ) Die Gelwng des Sabbatgebotes .
Eine besondere Behandlung verdient die Stellung des Toccejus

zum Sabbat . Nicht nur darum , weil der Streit , der über seinen
Ausführungen entsacht wurde , ihn auf einmal wider Willen zum
Parteihaupt erhob . Man muß es bedauern , daß sein Name ( für
alle Zeit ? ) mit der Einseitigkeit , wie sie kirchlichen Tageskämpsen
eigen ist , nun gerade durch diese Spezialität abgestempelt ward . Aber
in diesen Auseinandersetzungen zwischen puritanismus und refor¬
matorischer Freiheit geht es doch nicht nur um eine Frage der
praktisch -kirchlichen Sitte , wenn freilich die sofort gegebene Beziehung
zur Praxis die leidenschaftlicheHeftigkeit der Fehde steigern mußte .
Der Angelpunkt der Bewegung ist im Grunde die Frage nach der
Geltung des Alten Testaments und des Gesetzes . Darum erhellt auch
die Sabbatlehre Hauptpositionen der Föderallehre an einem wesent¬
lichen Punkte .

Der Ausgangspunkt im Sabbatstreit war die puritanische Sonntags¬
feier , die in den Niederlanden zuerst von lvillem Teelinck in seinem
Traktat „ Ruhezeit " vertreten wurde . ' ) voetius , lvalaeus , Amesius ,
hoornbeeck traten aus Teelincks Seite . Gegen sie stand Gomarus ,
während Nivetus eine vermittelnde Stellung einnahm . Schon in
dieser ersten Phase ward die Frage des Schöpsungssabbats diskutiert ,
lvalaeus und Nivetus gingen aus diesen Ursprung des Sabbatsgebotes
zurück . Durch das Eingreifen des Toccejaners Abraham Heidanus
ward auch Toccejus selber veranlaßt , in den Streit einzugreisen . Er
tat dies in den Schriften :

1 . Inäs ^ atio naturas sabbati et Mietl3 novi tcstamenti . 1659 .
2 . I ^ pus concorcliae amieorum circa nonorsm ctominieae .

1659 ( von versöhnlicher Gesinnung getragen ) .
3 . Darauf , von einem Anonymus in gehässiger Weise des Sozi -

nianismus bezichtigt , veröffentlichte er : InäiMatio aävsrsus perso -
natum Î attiÄnaelsm ^ oknsomim . 1659 .

AIs der Streit in das Stadium höchster Erregung tritt , sieht sich
die ständische Regierung veranlaßt , einzugreisen , verbietet am 7 . August
1659 die Behandlung des Themas aus den Synoden und legt den
Professoren das Gebot des Schweigens aus . Das bedeutete für die

>) vgl . Goeters , S . 125ff .
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voetianer eine Schlappe . Die Geltung der ToccejanischenIdeen nahm
an Einfluß zu , von staatlicher Seite begünstigt . In diesen Kämpfen
vertrat Toccejus folgende Gedanken :

Der Schöpsungssabbat .

Wenn Gott am siebenten Tage von seinem Werk feierte und
diesen Tag für den Menschen heiligte , so war das nicht Untätigkeit ,
sondern der Ausdruck der Vollendung seiner Schöpfungsarbeit . Es
hatte das aber noch einen tieferen Sinn . Er zeigte damit , daß es
die Pflicht des Menschen sei , alle Zeit ihm zu weihen . Er wollte
nicht einen Unterschied machen zwischen profanen und heiligen Tagen .
Er wollte nicht die Zeit zwischen sich und uns verteilen und für sich
den siebenten Teil reservieren , vielmehr stellte er mit dem Sabbat ein
exorämm omni3 tempong sanctikicanäi auf . Weder Adam noch die
Patriarchen kannten das mosaische Sabbatgebot als Ruhe von der
Arbeit . ' )

Der mosaische Sabbat .
Auch die Vorschrift des Dekalogs muß nach ihrem tiefsten Sinn

gewürdigt werden . Sie soll besagen , daß alle Zeit zu heiligen sei
durch verrherrlichung Gottes und Danksagung , durch Übung aller
Tugend und Heiligkeit , nicht nur vom einzelnen , sondern auch von der
Gemeinde , durch möglichst zahlreiche gottesdienstliche Versammlungen.
Der Mensch soll an diesem Tage Gott heiligen . Das verbot , am
Sabbat zu arbeiten , kommt von der Sünde . Darum galt es den
ersten Menschen noch nicht . Die Strenge der Verordnung zeigt , daß
alle Werke des fleischlichen Menschen solche sind , durch die Gott nicht
geheiligt werden kann . Indem sich das Volk jeden Werkes enthält ,
bekennt es , daß seine Werke sündlich und unrein sind . Daß Gott
sechs Tage der Arbeit zuläßt , zeigt seine Geduld . Diesem Gebot
gehorchen , heißt : den Mangel an eigener Gerechtigkeit und an Reinheit
der eigenen Werke eingestehn und sich zu Gottes Geduld bekennen .

Als Zeremonialgesetz , das dem Zustand des Volkes angepaßt ist ,
gehört das Sabbatgesetz zu den Satzungen und Verordnungen und be¬
deutet ein schweres Hoch - Zeremoniell ist nicht nur der ganze Komplex
der Sabbatvorschriften , sondern auch die Hebdomade selbst . ^) Die zeit¬
liche äußere Ruhe der Israeliten ist aber ein sinnbildlich bedeutsamer

' ) InSax . Z 37 —40 . 45 . » sbi -. 4 § 13 . 17 . 19 . 8s 21 Z 11 .
-) So schon Talvin 2 , 291 .
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Hinweis aus eine bessere Ruhe . Sie weist hin aus die wahre Ruhe
der Seele und den Frieden des Gewissens , die Thristus zur letzten Zeit
schenken will . Daher ist die Beobachtung dieses Tages ein Zeichen
zwischen Gott und dem Volk , wodurch kund getan wird , daß Gott
es ist , der es heiligt , lver den Sabbat nicht beobachtete , verleugnete
die Hoffnung aus die Ruhe durch Thristus . Der mosaische Sabbat
lehrt aus Thristus hoffen .

Der neutestamentliche Sabbat .

Die Zeit des Neuen Testaments ist der wahre Sabbat , weil nun
die Sache selbst vorhanden ist , ist alles Sabbatgebot , soweit es Satzung
ist — auch die Hebdomade und die äußere Ruhe als Gesetz ^
als im Neuen Testament abgeschafft zu betrachten . Es ist nur für die
Juden gültig , von der Satzung ist zu unterscheiden der sittliche
Kern des Gebotes , welcher der christlichenKirche dauernd etwas zu
sagen hat . Er bezieht sich nicht auf die Unterscheidung von Tagen ,
ebensowenig wie jetzt noch eine Unterscheidung von Speisen in Frage
Kommiß ) Er hat es vielmehr zu tun mit dem Gnadenbund ^) In
sittlicher , typischer Verdeutlichung wird uns da anschaulichgemacht , daß
die Heiligung und Reinigung des Gewissens jetzt in Thristo gegeben
ist . ^) Man verwirst die eigene Gerechtigkeit , ergreist die wahre Ruhe
im Glauben mit Danksagung , läßt ab vom Werk der Knechtschaft .
Dahin ist das Alte Testament , die Zeit des Durstes , der Sklaverei , der

? os <1. Z 13 . 338 . La 21 § 9 . Inüig . Z 9 — 11 . 17 ff . 36 . 39 ff . 77 . 82 .
20S . 329 . Z 4 . 67 ff . 95 ff . Inäsx . Z 20 . 48 . 55 . 59 . « os . 2 Z 36 . vol .
2 Z 153 . Hsdr . 4 Z 48 . Kuch Talvin 2 , 287 läßt den ooslsstis Isxislator in
erster Linie durch den Sabbat die geistliche Ruhe darstellen , in der die Gläubigen
von eigenen Werken feiern , um Gott in sich wirken zu lassen , vgl . dagegen
G . voetius , Lei . Oispp . III , p . 1249 : Oseslo ^us eontinst IsZsm moralsm
st psrpstuarn st omnig , sjus prasospts , surit morslm , rion c>uc>ci Asnus
ssä yuo6 s <1 spseisiri ; 5lndr . Essenius , Oisssrtatio 6s psrpstua moralitats
äsoaloZi .

- ) Sa 21 Z 10 f . IZp . 38 ( an K . S . Tarpai ) , IZp . 30 ( an kz. Toccejus ) , Hsdr .
4 Z 46 . Zu der Unterscheidung zwischen prssosptum morals und esrsirioniÄls
vgl . InäiZ . Z 36 ff . Iriclax . § 17 — 77 .

2) weil ihm der Vekalog eine koririula kosüsris Zratias ist , kann er diese
Behauptung wagen . Diesen Zusammenhang bringt der Sohn in ? rk . 0p . p . 11
treffend zum Ausdruckn ? arsnts statusnts ltsWlo ^ uin eoritinsrs kormulsin
loscisris Arstias , st in tosÄsris Aratias koririula posss sidi loeuin vincliears
prasesptum t ^ pieum .

^) InäsZ . § 17 . § 84 . ^ uäaie . 32 S 17 .

>
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Müdigkeit , der Mühsal , die niemals zur Ruhe kommen läßt , vor¬
handen ist das Neue Testament , wo kein Zorn , noch Durst , keine
Furcht des Todes und Knechtschaftmehr gilt , weil der Tag der Ruhe ,
der Sabbat anbrach . Das heißt nun Sabbat feiern : Gott allein dienen
und leben , sich keiner Sache unterwerfen , sondern über alles gebieten
und es zur Ehre Gottes brauchen , nicht in etwas Irdischem und
Körperlichem, sondern in Gott ruhen , den Bund Gottes annehmen
und die Ruhe des befreiten Gewissens aufnehmen, abstehen von seinen
Wegen und Plänen , Kämpfen gegen die Sünde . Das ist eine Weihe ,
die sich aus unser ganzes Leben erstreckt , das als Ganzes Gott ge¬
heiligt wird . Rlle , welche in diese wahre Ruhe eingehen , erfüllen
das vierte Gebot , indem sie den wahren Sabbat haltend )

Kllem Rnsinnen , die nomistische Feier wieder einzuführen, gilt es
im Namen des Neuen Testaments Widerstand zu leisten . Wenn man
die äußere Enthaltung von der Arbeit zum Gesetz macht , so bedeutet
das einen Rücksall ins Judentum . Es ist eine große Sünde , eine Ver¬
leugnung der göttlichen Heiligung , eine Zurückweisung des Bundes
Gottes , diese Zeit der Ruhe nicht zu erkennen und das , was gegeben
war zur Erregung des Durstes und zur Kbmattung der Knechte , denen
aufzubürden , die durch Thristi Blut geheiligt und vollendet sind , und
so die Gesättigten mit den Dürstenden zu verkoppeln. Man soll viel¬
mehr ruhen von seiner gesetzlichen Skrupulosität , von aller Kngst und
Furcht , unter der die Klten seufzten und von der Versklavung unter
alle jene Dinge , um derentwillen der Mensch nicht geschaffen ist . ^)

Diese Auffassung sieht Toccejus in den Schriften des Neuen
Testamentes begründet , das uns , wie auch die Lehrer der alten Kirche
es auffassen , nicht an den jüdischen Sabbat bindet ) hebr . 4 , 10 werde
uns die Ruhe von den eigenen Werken empfohlen , die als Verheißung
der ewigen Ruhe eben die Erfüllung des Sabbatgebotes sei .^)

1) InäaZ . Z 20 . Z 84 . IZxoci . 12 Z 29 . 31 Z 5 . ^ Ullilie . 32 8 17 . 8a 21
§ 7 : tsinpus non potsst sanetiiieari , nisi in tsmpors dorninsm st eogi -
tstioriss , stuclia g.Ltionssc >us ssus Oso , czui sanetus sst , viv.clies.nclc>. (Zuas
SÄnetikiostio von sst ssptiini clisi tantuin , sscl stisin rsliczui tsinporis ; vgl .
§ 12 , S5 H 6 . Talvin 2 , 288 .

2) InclaZ . Z 14 ff . 31 ff . 48 ff . S4ff . S7ff . 63 ff . ^ .niin . <Z . Z 46 .
2) Eine Sammlung der tsstirnonm vstsrnrn st rsosntioi 'u.rn soolssias

cloetoruin stellt Toccejus zusammen hinter der InclaZ . Besonders werden Talvin
und p . Martyr behandelt Sa 21 Z 13 ff . Kuf Butzers „vs rsgnc , Lnristi " beruft
er sich in 89 Z 8 .

«) Usw . 4 Z 49 f .
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Die Feier des Herrentages .
Die Feier des Sonntages als des Tages der Kuferstehung Christi

ist innerlich begründet . Der siebente Tag soll zur Sammlung und
zum Gottesdienst benutzt werden . Die Enthaltung von der Arbeit
muß sich ganz in den Dienst dieses Zieles stellen . Gebet , Betrachtung
des Wortes , Zusammenkunst der Gemeinde sind ja ohne Ruhe von
der Arbeit nicht denkbar . Aber die Sonntagfeier soll nicht jüdisch -
sabbatistisch , sondern evangelisch begangen werden . Der Herrentag
ist nach dem Gesichtspunkt der christlichen Ordnung zu werten . ' ) Erst
die späteren Toccejaner haben dies dahin verflüchtigt , daß die
Sonntagseinrichtung lediglich obrigkeitliches Gebot sei , das der welt¬
liche Herrscher berechtigt sei zu erlassen .

Bei der Schärfe gegen die Satzung fühlt man den Renner und
Kritiker der Rabbinen heraus . Jedoch die Auffassung gründet noch
tiefer . Die Bestimmung des Verhältnisses der beiden Testamente gibt
wiederum den Ausschlag . Sabbatgesetzlichkeit ist Rücksall in alt -
testamentliche Bestimmungen. Wenn in der letzten Phase des Streites
( von 166V ab ) , in der voetius und Toccejus über Sündenvergebung
im Alten und Neuen Testament miteinander disputieren , das Verhältnis
der Testamente im Vordergrund steht , so ist damit ganz zutreffend das
Hauptprinzip namhaft gemacht . Evangelium statt Gesetz , oder , wie
A . Ritschl es ausgedrückt hat ^) : freie Rindesbeziehung , die aus
der wechselseitigen Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Ebenbilde
folgt , statt der Herrschast starrer Besehlsmacht — dies ist der Sinn der
Unterscheidung zwischen dem sittlichen Rern des Gebotes und der zere¬
moniellen Satzung . Es mutz verwundern , daß die damalige puritanische
Welle in den Niederlanden so schnell in Vergessenheit gebracht hatte , daß
Toccejus in seiner Auffassung die Reformatoren auf seiner Seite hattet )

' ) Sa 21 Z 12 . 89 Z 8 . Latson . Z 229 : „ äiss äoininioüs , ync > tow okristiana
eoelssig , utitur , in so lastans proprer rssurrsotionsin cloinini . . . Huss rss
tarnen nnllain clistinotionsm ciisruin taoit : czuia , ĉ ui icl obssrvant , noe laoiunt
in lidsrtats enristians , non vi sxprsssi prasospti ; sseunüuin istain rsZuIam :
oinnia Kant oräins ." 1 . Lor . 14 , 40 . vgl . InäaZ . Z 25 ff . 1> p . Z 14 . 20 . 106 ff .

y K . Ritschl , Geschichte des Pietismus , I , S . 138 ff .
Taspar Streso schreibt Lp . 48 mit Recht an Toccejus : „ quae st insns

Oslvini sit " . Die kurze Zusammenfassung des Reformators in C . R . 2 , 290 gibt
ganz das wieder , was der Leidener will : „ iZZo autsin rssponclso , oitra iuäais -
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Freilich konnte man mit Recht trotz jener grundsätzlichen Überein¬
stimmung einen Unterschied in der Tonart empfinden . Darüber noch
einige Worte .

Mit Rücksichtaus den Raum verzichten wir auf eine ausführliche
Mitteilung der Anschauungen Luthers und Talvins über den Labbat .
Dagegen sei das Resultat in einer Zusammenfassung und vergleichung
gegeben / ) Bei beiden Reformatoren gibt in dieser Frage ihre
evangelisch freie Stellung dem Gesetz gegenüber den Ausschlag . Ob¬
wohl sie dessen sittlichen Gehalt als ewig anerkennen , lehnen sie doch
mit großem Nachdruck beides ab : seinen gesetzlichen Iwangscharakter
und seine zeitlich bedingten zeremoniellen Vorschriften , hier wurzelt
ihre Stellung zur Sabbatfrage . Obwohl sie den Dekalog hochschätzen
als kurze Zusammenfassung des immerdar gültigen Sittengesetzes , so
besinnen sie sich doch keinen Augenblick , das in ihn eingedrungene
Zeremoniell als nicht mehr bindend anzusehen . Beide gehen zurück
auf den Schöpsungssabbat in Gen . 2 , doch nicht so , als ob hier eine
knechtende gesetzlicheVerpflichtung für uns vorläge , vielmehr wird
der siebente Tag als eine segensreiche Einrichtung und von Gott
sozusagen angeratene Zeit angesehen , aber es tritt das doch nur
immer bei Rnlaß exegetischerBehandlung von Gen . 2 hervor . Der
Sonntag wird mit dem mosaischen Gebot in keinerlei inneren Zu¬
sammenhang gebracht . Der siebente Tag , die Hebdomade überhaupt ,
ist nicht bindend , völlige Freiheit ist mit der Stellung in Thristo
gegeben . Nur die Notwendigkeit der kirchlichenOrdnung , also Zweck¬
mäßigkeit , und auch die Pietät gegen das apostolische Erbe bestimmen
uns , dabei zu bleiben . Die Ruhe an sich hat keinen religiösen Wert ,
Heiligung des Tages ist jüdisch , nur für die Gottesverehrung , für die
persönliche Heiligung durch das Wort soll der von der Kirche fest¬
gesetzte Tag dienen . Ruhe ist naturnotwendig und Mittel zum Zweck
der Heiligung nicht des Tages , sondern der Person .

muro ciies istos Ä nodis odssrvari . . . I^ on sniin ut LÄörsinoniain arctis -
siina rsliZions eslsbrainus , czua vutsrnus Mysterium Spirituals kiZurari ; ssc!
suseipinius ut remeüium i-stinsnüo in seelssia orclini nsesssariurn . wie
spitzfindig Calvin von den Gegnern behandelt wird , dafür ist ein gutes Beispiel
5lndr . Essenius , ViiMoms c>uarti prasospti in ctscslogo , p . 221 ff .

' ) Zu Luthers Lehre vom Sabbat und Sonntag , vgl . w . kl . 1 , 250 . 252 .
436 ff . 7 , 209 . 18 , 77 f . 81 . 24 , 61 ff . 26 , 222 . 301 , 5 . 64 f . 143 ff . 244 . 38 , 366 .
42 , 56 ff . 50 , 332 f . Zu Calvin : T . R . 2 , 287 — 291 . 22 , 41 . 26 , 283 - 308 . 24 ,
575 ff . 37 , 238 . 38 , 284 ff . 45 , 140 .



Die Unterschiede , die bei Luther und Talvin zutage treten , sind
auf ihre persönliche Eigenart zurückzuführen. Während Luther oft
geneigt ist , in seinem evangelischenFreiheitseifer das Gesetz zu gründlich
abzuweisen, wägt Talvin sorgfältiger ab , trachtet darnach , keinen
unnötigen Zwiespalt zwischen Gesetz und Evangelium auskommen zu
lassen und widmet daher dem geistlichen Sinn einer jeden Vorschrift
mehr Aufmerksamkeit. Er weist ganz besonders daraus hin , daß das
Zeremoniell des alttestamentlichen Gebotes ein Schattenbild aus das Zu¬
künftige sei und für uns einen geistlichen Sinn habe . Schon bei Israel
bedeutete der Sabbat die geistige Ruhe von den Werken , die der himm¬
lische Gesetzgeber seinem Volke abbilden und vorbilden wollte . So ist
der Sabbat ein Symbol der Heiligung. An diese Gedankenreihe Talvins
knüpft Toccejus vornehmlich an . Während Luther in großer , wohl¬
tuender Natürlichkeit das leibliche Bedürfnis des Ruhetages obenan¬
stellt , tritt bei dem mit sich selbst so strengen und nur aus das höchste
bedachten Talvin diese Seite verhältnismäßig zurück . Die Ruhe wird
vorwiegend als Vorbedingung für die Anbetung betrachtet . Bei der
leiblichen Ruhe spricht er nur immer von der sozialen Rücksicht auf
Sklaven und Angestellte . Die strengen Strafgesetze gegen die Sonntags¬
schänder in Gens verfolgen nicht etwa eine alttestamentliche Tendenz
der Tagesheiligung , sondern sie werden geltend gemacht , weil ein
solches Gebaren den heiligen Hauptzweck des Tages verdirbt , den
eine staatlich - kirchliche Verfassung zu schützen hat . Bei allen Ver¬
schiedenheiten in der Betonung des einzelnen finden wir bei beiden
Reformatoren eine große Übereinstimmung in der Grundstellung , die
sich an der paulinischen Beurteilung des Gesetzes orientiert , wie sie
besonders im Galaterbrief ausgesprochen ist . Beide vertreten etwas
ganz anderes , als die Substitutionstheorie der Westminsterkonfession ,
gegen die der Kampf des Leidener Theologen gerichtet ist . ' )

Jedoch in einem Punkte liegt ein Unterschied vor . Bei Toccejus
tritt unter dem Einfluß seiner negativen Uampfestendenz die kräftige
Betonung der Notwendigkeit praktischer , kirchlicherSonntagsseier und
Sonntagsruhe doch ausfallend zurück . Talvin hatte , unbeschadet seiner
durchaus evangelischen Begründung , gerade aus der neuen Grundlage
ssines Schriftverständnisses die Kraft zur Position ganz anders ge¬
wonnen . Die Schwäche des Toccejus liegt darin , daß er nicht viel
Mühe darauf verwendet , die kirchliche Praxis zu begründen und zu

' ) Zur Substitutionsfrage vgl . G . voetius , Zsl . vispp . III , p > 1243 ff .



pflegen . Er hat nur einen Gesichtspunkt, das ist der Gegensatz der
Testamente . Etwas anderes bekümmert ihn nicht . Sein einseitiger
Freiheitseiser , seine rein theologische Betrachtungsweise, bedenkt nicht
die praktischen Konsequenzen und überlegt nicht , daß es mit der
Proklamation des Grundsatzes der völligen Freiheit noch nicht getan
ist . Der Mißbrauch , der mit seinen Prinzipien getrieben wurde ,
wurde nur dadurch möglich , daß Toccejus seine Lätze vorwiegend
negativ formulierte . «

d ) Sündenvergebungim Mten Testament .
Die Ausführungen über den Sabbat zeigen , daß Toccejus alles

Gewicht legt aus die im Neuen Testament geschenkte Vollendung. Die
Zeit des Alten Testaments ist die Zeit des Durstes und der Knecht¬
schaft . Die wahre Ruhe : der Friede des Gewissens ist noch nicht da .
Erst Thristus ist der Vollender . Der Sabbat hat tqpologische Be¬
deutung , er weist hin auf das Kommende . Erst Thristus schenkt die
volle Reinigung des Gewissens , lvenn die Thristenheit dem Sabbat¬
gebot unveränderte Geltung zuschreibt , so übt sie religiösen Ana¬
chronismus und bekleidet sich mit einem Requisit , das der symbolische
Ausdruck der Unvollkommenheit jener alttestamentlichen Ökonomie ist .

Folgerichtig wird die Diskussion hier fortgesetzt : haben denn die
Väter wirklich einen unvollkommenen Heilsstand? Bedeutet nicht die
ewige Bürgschaft Thristi auch für sie eine absolute Gabe ? hatten
sie denn nicht Vergebung der Sünden und Rechtfertigung? Toccejus
hatte sich bereits in der Hauptschrist zu Tloppenburgs Meinung be¬
kannt / ) daß die Väter wohl paresis hatten , daß dagegen die Aphesis ,
die wirkliche , vollkommene Vergebung und Versöhnung , erst im Neuen
Testamente vorhanden sei . Dies Thema griff voetius 1665 auf .
Seine Disputationen veranlaßten Toccejus zu der Schrift von 1665 :
„ Norek tXedoekim , utilitas ciistinctionis duorum vocabulorum serip -
tui -as paresis et apkssis " . hieraus antwortete voet ( 1666 ^ 67 )
mit neuen Disputationen über die Rechtfertigung . ^) Toccejus hat
sie nicht mehr beantwortet . Am 9 . November 1669 schloß er die
Augen für immer . Ts war der letzte theologische Kamps , der ihn
hienieden bewegte .

' ) Z 339 . wie wir sahen , begegnete diese Anschauung aber bereits an¬
deutungsweise bei Bullinger und dann bei L . Trocius deutlich .

2) G . voetius , Zslsc -t . vispp . V , p . 303 ff .



Schon der Anfang der Schrift Morch ' ) markiert eindrücklich den
verschiedenen Ausgangspunkt der beiden Richtungen . Toccejus be¬
schreibt da die irrigen Meinungen der Juden , Sozinianer und Römischen
über die Rechtfertigung. Dabei interessiert uns besonders , was er
über die Juden äußert . Sie sagen , es hänge allein ab von der
göttlichen Willensmeinung , unter welchen Bedingungen er den Menschen
gerecht sprechen und ihm die Sünde erlassen wollet ) Es habe Gott
gefallen , Israel Vorschriften zu geben , Wenn ., es die erfülle , sei es
gerecht . Diese Vorschriften seien vor allem das Gebot der Bekehrung ,
die guten Werke und die Darbringung der Opfer für die Sünden .
Durch sie gewinne der Mensch das Recht aus das ewige Leben und
sei so nach dem Gesetz gerecht . Gott verlange vom Menschen , dies zu
glauben . Das sei der jüdische Glaubensbegriff . Nun führt er aber
weiter aus : die Sozinianer haben dies mit den Juden gemein , daß
sie sagen , Gott vergebe Sünden unter der ihm beliebenden Bedingung ,
hier gelte nur das göttliche placitum / ) Durch dies Willkürgefallen
Gottes komme aber die Rechtfertigung des Sünders nicht schriftgemäß
zu ihrem Recht . Das , was Toccejus dem Gegner jedesmal nachweist ,
ist ja immer wieder der judaistisch -römische Sauerteig . Ruch hier ist
sein Rerngedanke der , daß die voetianische Anschauung , nach der die
Väter Kraft der ewigen Bürgschaft vollkommene Vergebung der Sünden
hatten , diese Bürgschaft in eine judaistische Willkürhandlung ver »
derbe / ) Nur die Erkenntnis von der notwendigen Darstellung und
deutlichen , feierlichen Erweisung der Gerechtigkeit Gottes im Blute
Ehristi schützt vor solcher verkehrung der Bürgschaft in einen Willkür¬
akt Gottes .

Er knüpft an Römer 3 , 25 und hebr . 10 , 18 an . hier werde
deutlich die im Riten Testament waltende paresis von der im Gpfer
Ehristi kundwerdenden Rphesis unterschieden . Das erste bedeute ein
Übersehen der Sünden im Blick auf das kommende k^ am^ tov durch
den Mittler , dessen Vorbild im Tempel zu schauen war . Das in
Kanaan gegebene Pfand und viele andere Rbschattungen übten den
Glauben im Blick auf das kommende Heil . Rber noch stand die

' ) klaren Z 7 ff . , vgl . zum Folgenden auch bes . La 51 § 11 .
' ) Vazu Sa 69 Z 26 . -) Norsk § 9 f .
' ) Bei voetius fällt der hauptnachdruck auf die sponsio prasstita Okristi ,

der Gegensatz ist die satiskaetio aetu consummata . Die erstere ist „ in Mllicio
ciivino vers st aetu coZnita st eonsicisrata " , vgl . bes . Lslset . Oispp . V , p .
346 f . 331 .
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wahre Vergebung aus / ) Es blieb doch immer die Erinnerung an
die Sünden . Das Gewissen kam nie ganz zur Ruhe . Der Schuld¬
brief war noch nicht zerrissen . Das Gesetz erinnerte nach Gottes
Willen auch die verheißungsgläubigen immer wieder an die Anklage ,
die noch nicht aus dem Wege geräumt war . Mit seinem Druck
lastete es auf den Vätern / ) Freilich galt auch ihnen die Bürgschaft / )
Aber ihre Wirkung war eine Nichtanrechnung der Sünde . Die paresis
ist einer aeoeptilatio gratuita zu vergleichen / ) einer kiäeMssio : der
Bürge hat sich zwar hastbar gemacht für den Schuldner , jedoch ist
die wirksame Lösung und Abzahlung noch nicht eingetreten / )

Aus dem bloßen Übersehen und Nichtbestrasen wird erst durch
die Ausführung des Gpsers Christi ein vollkommener Erlaß . Erst
die offenkundige Erweisung der Gerechtigkeit Gottes im Blute seines
Sohnes läßt es kommen zu einer vollgültigen Erlösung und bringt
die Anrechnung des Gehorsams Thristi für die Gläubigen . Nun sind
alle Tieropser , die eine ausreichende Sühne nicht herbeiführen konnten ,
überholt und erfüllt / )

Für die Gegner bedeutet diese Anschauung eine Schwächung und
Entleerung der Bürgschaft . Diese schließt schon die absolute Genug¬
tuung ein . Ghne Vorbehalt , nicht nur in vorläufigem Eintreten
nimmt der Gottessohn schon in der ewigen Vorzeit die Schuld und
Anklage der Erwählten auf sich . Freilich muß die göttliche Ver¬
heißung ausgeführt werden im Versöhnungstod . Aber wo die bereits
in der Bürgschaft ganz enthaltene Versöhnungsgnade in der alt -
testamentlichen Geschichte wirksam wird , da schenkt sie eine vollendete
Gabe . ' )

Gerade hier kommt so recht zum Ausdruck , daß sich Toccejus
von den anderen unterscheidet durch den neuerschlossenenSinn für

-) Z 35 . ' ) La 35 § 2 . 6 . 36 § 1 . 5 . «) La 69 § 25 .
^ eLsptilatio ist im römischen Recht der Erlaß einer Schuld in Form eines

auf vorgängige Frage des Schuldners mündlich abgelegten Empfangsbekenntnisses ,
wobei also die nicht wirklich erfolgte Erfüllung der (Obligation
als erfolgt dargestellt wird . Scheurl , Institutionen , S . 249 .

°) Über den Begriff der sponsio und kiäöjussio vgl . bes . ? rk . Lpk . p . 116 .
°) Uoi -ök Z 43 . 47 . 50 . 76 . 68 . 69 . 88 .
' ) Alorsti Z 108 . Über diesen Gegensatz in der Kuffassung der sponsio vgl .

petr . van Ma st richt , l 'ksorstioo -vrsLtiea ttisoloZis . Lci . 1715 , p . 462 . In
seinem Referat werden aber die Linien noch schärfer durchgezogen , die Disputationen
aus der Schule des voetius isolieren die sponsio noch nicht dermaßen gegen die
Geschichte .
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das , was Heilsgeschichteist . Er weist es ab , daß man sich beruhigen
könne bei einer rein dogmatistischenFassung des vorzeitlichen Dekrets .
Ganzes heil wird das heil erst durch die geschichtlicheTat des
Mittlers . Und zwar genügt darum die Bürgschaft allein nicht zur
ganzen Vergebung , weil erst ihre Überführung in die Geschichte den
Tatbestand der Gerechtigkeit Gottes erweist / ) In einer Vergebung
ohne ersolgtes Ureuzesopser kommt die Heiligkeit und Gerechtigkeit
Gottes nicht genügend zur Geltung . Der innertrinitarische Vertrag
ist zwar etwas in sich Ganzes und schließt alles ein , aber doch wird
er ohne die geschichtliche Erlösungstat nicht vollendet . Es gäbe keinen
Vertrag , wenn es nicht eine nachfolgende Heilsgeschichtegäbe . Es
gibt keine ganze Auswirkung jener heiligen Abmachung ohne voll¬
endete Erlösungstat . Durch nichts hat sich Toccejus so als selbständiger
Bearbeiter der reformierten Tradition , als Vertreter einer Theologie
der Heilsgeschichteausgewiesen, als durch die Entscheidungen in diesem
letzten literarischen Kampf . Was die scholastischen Gegner von Toccejus
unterscheidet , ist ein starker Überrest platonischen Denkens : die „ Idee "
macht gleichgültig gegen die Geschichte , lvas Toccejus auszeichnet ,
ist sein an der Schrift geschulter Sinn für die erst im Geschehen
greisbare Gffenbarung Gottes .

Drittes Kapitel .

Zur Beurteilung der Föderaltheologie des Coccejus .
Toccejus hat die Anregungen eines Bullinger , Glevianus , Martini

und Tloppenburg , bei denen allen der Zug zu einer Bundesdogmatik
zu finden ist , ausgenommen , und zum ersten Male ein großes , ein¬
heitlich durchgeführtes System gegeben , das den ganzen dogmatischen
Stoff föderalistisch verarbeitet . Die Veranstaltung und Zueignung
des heiles , seine ganze Geschichte von der Ewigkeit her bis hinein
in die Vollendung wird hier entwickelt unter dem Gesichtspunkt des
Bundes und Testaments / ) von dem überaus reichen biblischen

' ) Norsd ß 72 . 100 vgl . La 35 § 6 . Dazu viestel , I .f .d .TH . 1865 , S . 250 .
-) 3u diesem Kapitel vgl . Viestel , Gesch . d . K . T . , S . 527 ff . , I .f .d .TH . 1865 ,

5 . 209 — 276 , Saß , Gesch . d . vrot . Vogmatik , II , 5 . 253 —285 , K . Ritschl , Gesch .
d . Pietismus , I , 5 . 137 , v . d . Flier , Ioh . Toccejus , p . 109 ff . , E . F . tt . Müller ,
RT . - , IV , 5 . 189 ff .
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Material , mit dem unser Theologe seine Gedanken begründet , konnte
in unserer Darstellung ein Eindruck nicht vermittelt werden .

Manchen Baustein hat ihm für die letzte systematische Gestaltung
vor allem Tloppenburg gegeben . Dies Verbindungsglied wurde um
so bedeutsamer , als Tloppenburg die gesamte bisherige Tradition in
sich ausgenommen hatte . Toccejus selber nennt besonders Bullinger
und Glevianus als seine Vorläufer . Snecanus und veluanus haben
wohl durch Tloppenburg auf ihn gewirkt / )

Im folgenden sei versucht , die wesentlichen Grundlinien des
Systems zu erfassen und zu beurteilen .

1 . Die heilsgeschichtliche Methode und ihre Grenzen .
Was bei dem ganzen Kusrik des Toccejus zu allererst ins Kuge

fällt , das ist die geschichtlich bewegte Belebung , die dieser Theologe
des Barockzeitalters in die Systematik hineinträgt . Ivir dürfen
freilich an sein System nicht moderne Ansprüche heranbringen , wenn
wir bei ihm von geschichtlichenGesichtspunkten sprechen . Erst bei
der vergleichung mit der vogmatik seiner Kirche und Zeit wird der
Fortschritt deutlich in der Bevorzugung der Heilsgeschichtevor der
aprioristischen dogmatischen Konstruktion. Mehr als er weiß , wirkt
allerdings auch noch das letztere bei ihm nach , so daß es zu einem
eigenartigen Ineinander des Men und Neuen kommt . Wäre seine
Methode ganz einheitlich , so dürste er nicht auf dem Ivege des dog¬
matischen Postulats Hauptpositionen gewinnend) sondern immer müßte
die biblische Geschichte bezw . das gläubige Verständnis dieses Ge¬
schehens ihm den Weg weisen . Er müßte weiter aus alle scholastischen

In Norsk Z 107 sagt Toccejus : „ Loio , virum cloetissiinuiii llsinr ^ eliuili
LulIinAsi -um seripsisss cls tsswmsnto ssu tosclsrs Osi uriioo ." Er hat also
(gegen Rorff , S . 10 ) dessen Schrift gekannt . In der ? raskstio zu I?oscl . , p . 40
heißt es : „ lZxsrnplum kuius ctis ^ uisitionis slii c>uocz>us viri cloeti prssbusrunt ,
inprimis laucwtissimas MSinoi -ias vir LÄSpar Olsvianus . Wenn Rnappert ,
Geschiedenis , I , S . 266 bei der Frage , woher die Föderaltheologie des Toccejus
stamme , allein von vullinger , Gellius Snecanus und Torn . lviggertsz spricht , so
wird die deutsche Linie , die von Bullinger über Glevianus und Martini
läuft , übersehen , von Heidegger , Historia viws , Lp . I^XI , werden durchaus
richtig Glevianus , Bullinger , Tloppenburg als Vorläufer des Toccejus genannt .
So auch F . kl . Lampe , Geheimnis des Gnadenbundes , I , Z . 18 .

y wie z . B . in ? osä . 8 10 . 19 . Vagegen kann man dies bei § 64 . 79 nicht
beanstanden , weil hier , wie gezeigt werden wird , von Ewigkeitsvorgängen die
Rede ist .



Beweisführungen verzichten , die sich noch reichlich bei ihm finden .
Kaum wird er sich Rechenschaft darüber abgelegt haben , daß das
durch die föderalistische Tradition gegebene Schema „ Natur und
Gnade " von Kugustin stammt und daß die paulinischen Grundbegriffe
„ Glaube und Werke " ihm nur dazu dienten , diese alte dogmatische
Gesamtanschauung biblisch zu durchdringen, was bereits Tloppenburg
getan hatte , der die besondere Neigung zeigt , dem Naturbund das
einzustisten , was Paulus vom Gesetz sagt . Ivenn uns Toccejus an
wichtigen Punkten die geschichtliche Wirklichkeit der heilsentsaltung
zu vergewaltigen scheint , indem er in sie mehr hinein postuliert von
Gffenbarungsfülle , als in ihr enthalten war , so ist es wiederum ein
Dogma — sein Schriftdogma und Bundesdogma — das sich mächtiger
erweist als seine neue heilsgeschichtlicheEinsicht .

Wie aber die geschichtliche Betrachtung bei wesentlichen Haupt¬
positionen die Erkenntnis aus der Erstarrung löst und lebendig ge¬
staltet , das wird auf der anderen Seite an mehr als einem Punkte
eindrücklich . Zuerst bei der Behandlung der natürlichen Religion .
Die Lehre vom Urständ , von der Gottebenbildlichkeit, vom Gewissen ,
von der natürlichen Erkenntnis Gottes , alles das wird sofort lebens¬
voller , indem es in die bewegte Beziehung zwischen Gott und Mensch
hineingezogen wird , indem durch den verpflichtungs - und Gemein -
schastsgedanken alles religiös ungemein belebt wird . Die naturrecht¬
lichen Tendenzen , die von Melanchthon her nachwirken und die uns
vor Eoccejus am stärksten bei Tloppenburg begegneten , werden restlos
verarbeitet im Werkbund , der alles schöpfungsmäßig Gegebene in sich
ausnimmt . Indem die ganze Heilsgeschichtesich mit der Abschaffung
des Naturbundes zu schaffen macht , wird deutlich , daß die Gnade an
die Schöpfung anknüpft und sich bis in die Vollendung hinein mit
ihr auseinandersetzt.

Man sollte nun erwarten , diese heilsgeschichtliche Methode werde
darin ihre Stärke beweisen , daß die stusenmäßige Entwicklung der
alttestamentlichen Religion uns vorgeführt und die Glaubenslehre an
sie angeknüpt wird . So müßte dann etwa nach dem Vorgang
Vullingers besonders die Bundesschließung mit Rbraham als eine
wichtige Etappe aufgezeigt werden . Aber hier begegnet uns eine
ausfallende Verschiedenheit . Das protevangelium wird so sehr Brenn¬
punkt des Interesses , daß die Bundschließung mit Rbraham als

' ) vgl . z . B . ? osü . z 9 , dann die 71 Gründe in Z 338 .
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Faktum zurücktritt . Letztere ist Erneuerung des nach dem Fall ge¬
schlossenen Bundes und ist vor allem durch die dort ausgesprochene
Verheißung von der Segnung der Heiden und von dem Erbe bedeut¬
sam . ^) Dadurch , daß der Gnadenbund gleich nach dem Fall mit voller
Wucht einsetzt , roird alles Folgende nur mehr als Variation der
Melodie des protevangeliums gewertet , Wo vom Gnadenbund die
Rede ist , da ist schon das Ganze von Ansang an namhaft gemacht
und alle folgenden Erscheinungen ( Noah , Abraham ) lassen nur die
eine große Wahrheit in der Mannigfaltigkeit der Strahlenbrechung
zur Darstellung kommen . hier erinnern wir uns an die eigentümliche
Schristaussassung des Toccejus . Sie erklärt diese Behandlung des
Geschichtlichen : das göttliche Gsfenbarungsleben ist für den Glaubens¬
blick da , wo es in der Ieiterscheinung des Heilsgeschehens durch¬
leuchtet , immer ein Ganzes , charakteristisch Ausgeprägtes . Man
könnte sogar versucht sein , die Formel von der heilsgeschichtlichen
Methode als fehlerhaft zu bezeichnen und sie ganz und gar zu er¬
setzen durch jene von der Auffassung der Schrift als eines harmonischen
Systems . Jedoch das geht nicht an . Die Teilung der ganzen Gsfen -
barungsgeschichte in Stufen fortschreitender Entwicklung der Geschichte
Israels und des neutestamentlichen Gottesvolkes ist ebenfalls an¬
gelegentlich erstrebt . Nur kommt sie in der Gottesreichlehre deutlicher
heraus als im Föderalsystem. Bereits hier ist zu konstatieren , daß
die eine Konstruktion nach Ergänzung durch jene zweite ruft .

2 . Das sachliche Hauptproblem : die Auffassung des
Gnadenbundes .

Redet man von der heilsgeschichtlichenBestimmtheit des Tocce -
janischen Systems , so muß die llritik seiner Theologie den Ausbau
gerade nach dieser Seite hin als durchaus fehlerhaft bezeichnen , vor
allem gilt das von der Subsumierung des mosaischen Gesetzes unter
den Gnadenbund . Dies Urteil kann ohne Debatte von vornherein
feststehen . Wie aber Toccejus zu dieser merkwürdigen Betrachtungs¬
weise kommt , das hat die bisherige Beurteilung nicht deutlich gemacht ,
und er ist hier belastet mit einer VerKennung, die er nicht verdient .
Liest man die eindringende Analyse bei Diestel und ergänzt
sie durch die Ausführungen von Gaß , so erhält man da etwa
folgende Auffassung des schwierigen Gegenstandes , die wir zunächst
in den Grundzügen referieren : Toccejus bemühe sich eifrig , durch

' ) ? osä . Z 72 . 80 . 84 f .
Schrenk , Toccejus . II, 5. 9
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die scharfe Herausarbeitung der beiden Ökonomien des Gnaden¬
bundes die alttestamentliche und neutestamentliche Zeit in ihren
schroffen Unterschieden kenntlich zu machen , von Kapitel 10 ab stehe
ja auch die Darstellung wesentlich unter dem Zeichen des Gegensatzes :
Moses und Christus . Kber gerade die Kapitel 10 ^ 14 müßten als
Fortsetzung von 4 ^ 9 überraschen , ' ) sosern zuerst die ganze neu -
testamentliche Fülle vorausgenommen und dann doch wieder der
Gegensatz der Testamente betont werde . Kus dieser Spannung :
Evangelisierung des Alten Bundes und Herabsetzung des Klten Bundes
komme Toccejus nicht heraus . Hier sei sein eigentliches Ringen
fühlbar , das seinen ganzen Scharfsinn in die Schranken rufe . Zuerst
heiße es : der Klte Bund gehört zum Gnadenbund , der Vekalog nicht
zum Werkbund - Thristus sei Gbjekt des Glaubens auch in der alt -
testamentlichen Dispensation des Gnadenbundes . ^) Dann wieder werde
Moses ein Diener der Verdammnis und Sünde genannt / ) und die
Mängel der Ökonomie des Mten Testaments würden rein negativ
behandelt . Die Schwächen des Klten Bundes , die in der Schatten -
haftigkeit , in der irdisch und partikularistisch bestimmten Krt wurzeln ,
welche irdischen Besitz , langes Leben in den Vordergrund stellen und
darum Todesfurcht erzeugen , die unter die Elemente der Welt und
die Zeremonien knechten und innerlich keine endgültige Vergebung
und Gewissensruhe , keine ttindesstellung und Beschneidung des Herzens
vermitteln , — sie brächten noch nicht das Wesen . Es fehle noch
die voll genügsame, wirklich gewordene Genugtuung in Thristi Tod .
Dem gegenüber werde dann wieder betont , daß auch die Gläubigen
des KIten Bundes auf das ewige Leben gehofft hätten und daß sie
den rechtfertigenden Glauben besaßen . Zwischen diesen beiden Polen
schwanke die Theologie des Toccejus hin und her . Das sei ihre
eigentliche Not . Diestel hat gesucht , einleuchtend zu machen , daß
auch der Schlüssel zu der übermäßigen Typik hier zu suchen sei : die
Frommen des KIten Bundes , denen die reale Vollendung des wesen¬
hasten Heilsgutes noch fehle , müßten durch eine Fülle von Weis¬
sagungen entschädigt werden , damit doch ihr Stehen unter dem
Gnadenbund erwiesen sei . Je mehr Toccejus durch die Betonung
der Einheit der göttlichen Gnadenveranstaltung den Unterschied der

-) <öaß , s . 271 , Diestel . 5 . 236 , E . Z . U . Müller , S . 191 .
2) ? o «zä . Z 324 .
2) La 74 Z 23 : k' ilius vsi . . . non tuit minister - pscoati , ut Nosss . . .

köLit Nossn ministi 'um oonilsmnÄtionis .
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Testamente verwische , je mehr er alles auf einer Fläche auftrage , je
mehr er den KIten Bund christianisierend überschätze , desto mehr müsse
er aus der anderen Seite wieder die Mängel desselben unterstreichen .
Kber es bleibe doch der Eindruck der Vermischung und Verwischung
der beiden Bündnisse , weil nicht nur die ganze Fülle des Heils bereits
im protevangelium entfaltet sei , sondern auch die Väter alle durch
den Glauben an Thristum gerechtfertigt worden seien .

Diese Kritik hat richtig herausgearbeitet , daß das Ineinander von
Bundeseinheit und Gegensatz der Testamente die Eigenart der ganzen
Konstruktion ausmacht , was übrigens , wie gezeigt wurde , nichts Neues
ist , sondern einfach durch Zwingli , Bullinger und Talvin gegeben
war . Jedoch ist die Voraussetzung von einer dem Toccejus zum
Bewußtsein gekommenen unerträglichen Spannung nicht richtig . Seine
Gedanken können darum nicht durch eine solche motiviert sein , weil
seine „ Eoangelisierung " des Klten Testaments immer ohne Not Hand
in Hand erscheint mit der Betonung der Jnseriorität der Gesetzes -
knechtschast . Die „ Eoangelisierung " ist eben nicht Erfüllung und
Entfaltung , sondern nur voraussage , die durch die nachfolgende Stufe
der Heilsgeschichte ins Licht gerückt wird . Wäre diese unsere Kuf¬
fassung verkehrt , so müßte sich das an dem Hauptpunkte : „ paresis -
Kphesis " erweisen . In der „ Vorwegnahme " des Gpfers Thristi durch
die Weissagung im protevangelium müßte eine Kbschwächung der
Wahrheit vom geoffenbarten und für uns dahingegebenen Thristus
liegen . Wie bei den voetianern die Bürgschaft, so müßte hier die
Verkündigung des Gnadenbundes die Sache selbst derart enthalten ,
daß das heilsgeschichtlicheFaktum an Bedeutung verlöre . Das ist
aber nicht der Fall . Der Tod Jesu als geschichtliche Tat ist das
Ausschlaggebende, das Testament wird , wie schon Tloppenburg sagt ,
erst im Tode des Testators ratifiziert . Im protevangelium ist alles
enthalten , aber noch nicht gegeben . Man muß zwischen feierlicher
Veranstaltung und wesenhaster Vollendung unterscheiden . Wenn einer¬
seits die Sache vorweggenommen wird und aus der anderen Seite
die Erfüllung in Thristo aufgewiesen wird , wenn sie zwar als etwas
Ganzes verkündigt wird , aber doch noch nicht vollendet ist , so ist der
Unterschied eben der von Weissagung und Erfüllung . Kber nicht
nur zwischen voraussage und vollendeter Heilstat ist zu unterscheiden ,
sondern auch zwischen objektiver Vollkommenheit des Geweissagten
und der stufenmäßig bestimmten subjektiven Einsicht in das Geweis -
sagte . Es ist durchaus nicht die Meinung des Toccejus , daß das ,

9 *
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was er über den Sinn des vrotevangeliums entfaltet , den ersten
Empfängern des Gnadenbundes in dieser Entfaltung voll zum Bewußt¬
sein gekommen sei . Ivohl haben die Erzväter gelegentlich die Vision
des Kommenden , aber die Zeit bis zur Sendung des Mittlers zeigt
ja , wie ausdrücklich gesagt wird , geringere Klarheit in bezug aus
das Maß der Offenbarung , und von der Gesetzeszeit heißt es : was
im Alten Testament zum Gnadenbund gehörte , war gleichsam mit
der Decke des Fluches verhüllt . Ebensowenig ist es seine Ansicht ,
daß die den Vätern zuteil gewordene Rechtfertigung , die eine solche
aus Hoffnung war , mit einem jederzeit heilsgewissen Einblick in die
Gpfertat Thristi verbunden war , ^) sonst könnte er ja nicht sagen ,
sie hätten noch keine volle Vergebung gehabt . Man muß darum
den Ausdruck „ Evangelisierung des Alten Testaments " als irreführend
ablehnen . Das protevangelium ist nur die Ankündigung des Neuen
und gibt den Sündern die Ermächtigung , aus Grund der Stipulation
die verheißenen Güter zu fordern . Der Erbschastsgedanke ist hier
unentbehrlich : das verheißene ist noch nicht ausgehändigt . Eine Er¬
innerung an die reformierte Lehre von den Dekreten gibt noch
größere Klarheit : auch da ist , wenn wir an Bezas Entwurf denken ,
der Heilsrat schon fertig , aber er muß entfaltet werden . Der einzelne
ist durch das Dekret zur Herrlichkeit bestimmt , aber doch wird dann
das Schema von Rechtfertigung, Heiligung , Vollendung eingearbeitet .
Gder man vergleiche damit das andere die ganze Resormationszeit
beherrschende Problem : das Verhältnis der überzeitlichen Tat Gottes
in der Rechtfertigung zu ihrer subjektiven Aneignung . Beide Male
läßt sich das Erste nicht ohne weiteres aus einer Fläche mit der
persönlichen Heilsaneignung austragen . So ist auch im Gnaden¬
bund der göttlichen Absicht nach alles gegeben , aber in
stusenmäßiger Erziehung wird es in der Menschheit
subjektiv bewußt ergrissen . Und dieser Gesichtspunkt
der Erziehung liegt auch der ganzen Typologie zugrunde .
Sie ist kein Spielzeug , das die noch nicht Besitzenden
durch eine Fülle von Weissagung entschädigt , sondern
eine Erziehung des Menschengeschlechts auf das kommende
heil hin . versteht ja doch Toccejus unter dem Gnaden¬
bund im Alten Testament den Bund der Gnadenverheißung

Sie war ja überhaupt keine Mstitieatio , c>uas sst ecmseisnrias absolutio
et LOllsumilistio . Sie wurden gerechtfertigt im Glauben an den zu erwartenden
Thristus . 8a 51 Z 9 . 12 f .
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und Gnadenerziehung . Zur Gnadenveranstaltung gehört ihm
nicht nur das im Geschichtslauf vollendete Heil , sondern auch seine
pädagogische Vorgeschichte seit dem Fall . Er kennt eigentlich nur
zweierlei : das Ursprüngliche und das ganz Neue . Ivo das Erste zu¬
sammenbricht , da setzt sofort die Einflußsphäre des Zweiten ein . Da¬
durch wird das Gesetz Mosis von vornherein in den Dienst des
Neuen gestellt und gerät als selbständige Größe ins Hintertreffen.
Nur der Gnadenbund bestimmt seinen Zweck . Kuch diese Idee , so
sehr sie durch die Opposition gegen den Judaismus in seiner israeli¬
tischen und römischen Form vermittelt sein mag , ist doch weder blinde
Polemik , noch schwache Gedankenlosigkeit . Ihre Begründung gibt
Toccejus vielmehr in dem Satze : Mit Sündern läßt sich ein bloßer
Werkbund nicht schließen . Was kann Gott vom Zünder erwarten
und fordern ? Legt er ihm Gesetz aus , dann kann der Endzweck , der
von vornherein feststeht , nur Gnade sein . Das ist der Hauptgedanke .

Eine ganz andere Frage ist nun aber die , wie weit diese Inhalte
aus der einzelnen Stufe mit vollem Bewußtsein ergriffen werden .

Kuch hier wieder muß dazugenommen werden die eigenartige
Auffassung ier Schrift , die als ein geistdurchwaltetes, organisches
Gebilde angeschaut wird , das in keinem Teile stumm bleibt über das
Ganze der Offenbarung . Kus der vollendeten Stufe fällt Licht auf
die frühere Stufe . Nicht das Bewußtsein der Gläubigen des Alten
Testaments soll in erster Linie geschildert werden , sondern das , was
wir aus Grund der Vollkommenheit und Deutlichkeit der Schrift jetzt
als Inhalt des Gnadenbundes wahrnehmen . Toccejus gibt nicht
Geschichte der Bewußtseinsentwicklung der Bundesgenossen, sondern
will eine religiöse Geschichtsbetrachtung vermitteln , die durch seinen
Glauben an die organische Schriftauffassung gestützt ist .

Das Unzulängliche ist bei Toccejus vor allem dies , daß er aus
der voraussagenden Verheißung einen Bund macht und dann durch
den Bundesgedanken die Heilsgeschichte systematisiert . Dadurch ver¬
wirren sich dann auch die Begriffe ? denn neben den Ökonomien des
Mten und Neuen Testaments auch diesen Gnadenbund ein Testament
heißen , das bedeutet Unklarheit ohne Ende . Toccejus ist darin , wie
aus unserer Geschichte der Föderaltheologie hervorgeht , völlig ab¬
hängig von der Tradition , vergleicht man ihn aber etwa mit
Gomarus , der besonders hervorhebt , wie Werkbund und Gnadenbund
sich ineinanderfügen , so zeigen doch wenigstens seine Kbrogationen ,
daß er eine Lösung des Alten und eine sieghaste Vollendung des
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Neuen verständlich machen will . Das ist wieder das geschichtliche ,
vorwärtsstrebende Moment bei ihm . Doch zunächst müssen die Fragen
erörtert werden , die sich gerade an diese Form seiner Systematik
anschließen .

3 . Die Stufen der Abschaffung und die negative
Fassung des Systems .

Die Form , in die Toccejus seine Gedanken gießt , ist mit Recht
mannigfach beanstandet worden , viestel hat ^) die süns Modi der Ab¬
schaffung so ausgefaßt , daß sie nicht als sukzessive Stufen , sondern als
begrifflich geschiedene Momente nebeneinander gestellt sind . Bei dieser
Auffassung ist die Setzung des Gnadenbundes neben die Sünde be¬
sonders anstößig . Jedoch diese Interpretation ist unhaltbar . Es wird
vielmehr ausdrücklich betont ^ ) daß der Werkbund in gradweiser
Aushebung dem Untergang zueilt , von Wichtigkeit für das Ver¬
ständnis der Abrogationen ist besonders die Summa . Dort wird als
Synonym für adi -ossatic» und antiquatio evaeuatio gebraucht .
Die Idee ist , daß die durch das Eingreisen des Gnadenbundes an¬
hebende Entwicklung immer mehr alle Restbestände des Werkbundes
ausräumt und entleert . ^) Der Vesreiungsprozetz bis in die Vollendung
hinein soll dargestellt werden . Hier ist wiederum die Idee der heils¬
geschichtlichen Entfaltung deutlich , hier ist auch ebenfalls wieder die
Barockvorliebe für den drängenden , bewegten Rhythmus wahrzunehmen .
Wir müssen darum zunächst einmal die chronologische Auffassung
durchzuführen versuchen . Scheiden wir fürs erste die zweite Stufe
aus , so haben wir in dem Austreten der Sünde ( 1 ) , der Ankündigung
des Neuen Testaments ( 3 ) , dem Tode ( 4 ) , der Auserstehung des Leibes ( 5 ) ,
lauter gradweise aneinandergereihte Etappen vor uns . Nur bei der
zweiten Abschaffung scheint diese Auffassung zu versagen . Man kann
diese nicht auffassen als Darstellung des koeäus ^ ratiak nuäum ,^) das
im Paradies nach dem Fall geschlossen wird . Die ausführlichen Dar¬
legungen über das protevangelium kommen ja erst bei der dritten
Abschaffungsstufe im 10 . Kapitel . Es bleibt nur die Möglichkeit,
daß man die zweite Abschaffung als vorzeitlichen Ewigkeitsakt faßt
und in der dritten Stufe dann die öffentliche Ankündigung dieser

-) Gesch . des K . T ., S . 529 . -) k'osä . § 68 .
6) La 31 Z 1 : „ ut ita non sine Is ^ is potsntia moriamur pseoato paullatim

et Oso ma ^ is maZis ^ us vivamus .
vgl . ? osä . Z 338 .



5tistung behandelt sieht . Kapitel 5 erläutert daraus ausdrücklich als
eine Fortsetzung der zweiten Abschaffung dies Moment der vorzeitlichen
Stiftung durch den Hinweis auf den innergöttlichenVertrag . Bei
dieser Kuffassung wird auch erst verständlich , warum in Kapitel 4
die heilsgeschichtliche Darlegung mehr durch die rein dogmatische ab¬
gelöst wird . Die Bürgschaft , das ewige Testament , das ^ „ es mußte
so sein " alles dies entspricht viel mehr dem überzeitlichen Stand¬
ort . Die dritte , vierte und fünfte Abschaffung aber beschreiben weiter
eine folgerichtige Entwicklung , die aus dem Vertrag hervorgeht . So
erhalten wir folgenden Aufriß ' ) :

1 . Der Begriff des Bundes überhaupt .
2 . Der Werkbund . Der Ausgangspunkt wird genommen in

der Zeit .
3 . Die erste Abschaffung des Werkbundes durch die Sünde .

Die Sünde , deren Austreten ein zeitliches Ereignis ist , stellt also die
erste Abschaffung dar .

4 . Die zweite Abschaffung des Werkbundes durch die
Stiftung des Gnadenbundes : der vorzeitliche Vertrag . Eigentlich er¬
wartet man als zweite Stufe wieder ein zeitliches Ereignis . Weil
aber der Gnadenbund in der Ewigkeit gründet , wird er als Entfaltung
eines vorzeitlichen Geschehens eingeführt .

5 . Der Gnadenbunö : seine Zueignung und Aneignung , seine
Dauer und sein Endziel .

6 . Die dritte Abschaffung des Werkbundes durch die An¬
kündigung des Neuen Testaments ( protevangelium ) . Im Anschluß
daran : vom Unterschied der Ökonomien im Gnadenbund , vom
Tharakter und den Gütern des Neuen Testaments .

7 . Die vierte Abschaffung des Werkbundes durch den Tod
des Leibes .

8 . Die fünfte Abschaffung des Werkbundes durch die Aus¬
erstehung .

Wohl mutz es als logisch unkorrekt beurteilt werden , daß in
der Reihe der zeitlich sich vollziehenden Abschaffungeneines geschichtlich
gewordenen Naturbundes an zweiter Stelle ein überzeitlicher Faktor
eingereiht wird . Es ist hier wie aus alten Bildern , wo Handlung
auf Erden und Handlung im Himmel naiv nebeneinanderstehen . Aber

Die Zusammenfassung unter 8 Punkte stammt von mir , zur klareren Heraus¬
stellung der Systematik .
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gerade dadurch wird die infralapsarische Position ( die Sünde als ge¬
schichtliche Tatsache ruft das Sünderheil herab , womit die Abschaffungs -
stusen beginnen ) und die doch trotzdem entschieden prädestinatianische
Fundierung ( hinter dem ganzen Heilsverlaus steht Ewigkeitsgeschichte )
besonders plastisch , Diestels Auffassung , daß es sich nicht um sukzessive
Stufen handeln könne , läßt sich nicht festhalten . Es wird nur an
einer Stelle die Geschichtskontinuität durchbrochen und
der ewige Hintergrund enthüllt . Nicht mit dem Dekret im
Himmel , sondern mit der Menschheitsgeschichteaus Erden wird be¬
gonnen . Aber an der entscheidenden Stelle wird die Bürgschaft
transparent , denn der Gnadenbund entsteht nicht wie die Sünden¬
geschichte aus Erden , sondern er urständet in der Ewigkeit Gottes .

lvie Toccejus von seinen Vorgängern die Begriffe des römischen
Rechts : stipulatio , odliMtic » , spvnsio übernommen hat und auch
sogar noch von kiäejugsio und aeesptilatic » redet , so wirkt auch bei
den Abschaffungen eine gewisse juristische Subtilität mit , die auf rein¬
liche Abwickelung noch vorhandener , aber außer Kraft gesetzter
Bundesreste bedacht ist . Aber durch diese juristische Form leuchtet
die Idee , daß Gnade positive Bewegung ist , die in einem fort¬
schreitendenGeschehen ihr Ziel erreicht und ganz gründliche Arbeit tut .

Gerade hier aber wird eingewandt : liegt nicht in der rein
negativen Einführung der Gnade als einer bloßen Aushebung des
lverkbundes ein empfindlicher Mangel ? Daß die ganze Gnaden¬
offenbarung nur in der Form einer Abschaffung auftritt , lediglich
„ als ein großartiger Uorrekturoersuch" / ) „ das höchste und Kostbarste
in der Form einer Zurücknahme mitgeteilt " , ^ das scheint in der Tat
ein unentschuldbarer Mißgriff zu sein . Es fehlt ja in der Darlegung
nicht an hinweisen , daß der Gnadenbund die im Naturbund gegebenen
Forderungen Gottes zur Erfüllung bringe . Man kann nicht be¬
haupten , daß die negative Fassung der systematischenForm inhaltlich
die Substanz des Gebotenen ganz und gar verändere . Man kann
nicht mit Diestels rügen , daß hier das letzte Ziel des Bundes
nur Abschaffung , nicht Neubildung sei , vielmehr wird ja das Neue
durch und mit der Abschaffung des Alten zum Siege geführt . Aber
freilich , es liegt hier ein starker formaler Fehler vor und daß das
Neue notwendig Gefahr läuft , durch diese Form der Darstellung

' ) Diestel , I .f . d .TH . , 1865 , 5 , 23g .
2) Gaß , II , S . 284 . vgl . K . Ritschl , a . a . G ., S . 137 . - ) K . a . V . , S . 233 .
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beschränkt zu werden , ist offensichtlich. Aber es muß hier wieder
darauf hingewiesen werden : die Kufhebungsstusen sind das negative
Korrelat zu den Gedankenreihen über das Reich , die in positivster
Weise eine Ergänzung bieten . Nur weil Toccejus dermaßen vom
Reichsgedanken getragen war , wie der dritte Teil unserer Unter¬
suchung zeigen wird , konnte er in seinem Bundessystem auch dem
anderen Triebe genügen : die gründliche Auskehr zu zeigen , welche
die Gnade mit dem Restbestand des Klten vornimmt , lver beides
nicht zusammennimmt , wird dem Ganzen dieser Theologie nicht
gerecht .

Kn einem Punkte wird die negative Fassung der Darlegungen
besonders bedenklich : bei der vierten Stufe , wo die Heiligung unter
dem Thema : „ Tod des Leibes " behandelt wird . Hier ist nicht so
sehr das Hauptthema der Abschaffung : der Tod als der große
Reinigungs - und Gerichtsprozeß der Menschheit — als die negative
Fassung der Heiligung , als ob sie nur eine Kbtötung des Sünden¬
leibes sei , zu beanstanden . Heiligung ist nicht nur Kbtötung . Heiligung
ist Dienst Gottes . ^) Wenn das alles wäre , was Toccejus über die
Heiligung zu sagen wüßte , so wäre das um so unbegreiflicher , als
doch gerade der Bundesgedanke die Forderung des Dienstes in vor¬
züglicher Weise begünstigt und hervorruft . Es ist wiederum nur die
Schranke der besonderen systematischenForm , welche hier zu bean¬
standen ist . Sie entspricht nicht dem Inhalt der gesamten Theologie
des Mannes . Die Kbrogation ist auch hier das negative Korrelat
zum positiven Dienste der Heiligung , der in der Gottesreichlehre zu
kräftigem Ausdruck kommt .

Ist es weiter mit Gaß ^) als eine Schwäche anzusehen , daß der
Entwurf sich durch den eschatologischenKusgang auch aus Zukünftiges
erstreckt ? Wir meinen nicht . Man muß das als einen großartigen
versuch stehen lassen , daß Toccejus es in Angriff nimmt , die ganze
heilsentfaltung , die aus der Ewigkeit stammt und in die Ewigkeit
wieder einmündet , als ein Ganzes darzustellen . Es kommt ihm nicht
nur daraus an , „ vergangene , biblisch bezeugte Tatsachen " ^ zu be¬
leuchten , sondern darauf , die Gesamtheit des heiles unter dem Gesichts¬
punkt des Bundes bis in die Vollendung hinein zur Darstellung zu
bringen .

vgl . Schlatters ttritik der negativen Fassung der Heiligung in der
älteren Dogmatik in „Der vienst des Christen " , S . 36 .

y Gatz , II , 5 . 283 . ») K . a . G ., S . 234 .
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4 . Die Stellung zur reformierten Tradition .
Noch harrt ein besonders wichtiger Bestandteil des Systems der

Behandlung , das ist der vorzeitliche Vertrag , hier ist der Punkt ,
wo zugleich die Stellung des Toccejus zur reformierten Tradition
am besten verdeutlicht werden kann . Wenn wir fragen , ob die ur¬
sprünglichen reformierten Tendenzen bei ihm zum Recht kommen , so
ist zunächst festzustellen , daß er schon bei den ersten Ausführungen
über den Bundesbegriff eifrig bemüht ist , die Alleinherrschaft Gottes
zu statuieren . Darum bezeichnet er zuerst den Bund als /ltoviZn^ e ^ ov,
weil Gott in seiner Souveränität und der Mensch in seiner unbedingten
Abhängigkeit beschrieben werden soll / ) Auch bei der Bürgschaft des
Sohnes , bei dem Übereinkommen zwischen Vater und Sohn , wird
betont , daß hier in freiester , souveräner Willensentschließung gehandelt
wurde . ' ) Wenn Ritschl ^) bei ihm das Moment des willkürlichen
göttlichen Entschlusses der Prädestination ganz ausscheiden will , so ist
so viel richtig , daß er beim vertrage nicht von einer Erwählung der
reprobi zum verderben spricht . Aber trotzdem bezieht sich die
Bürgschaft im Grunde nur aus die Erwählten , das geht mit aller
denkbaren Deutlichkeit aus den Ausführungen über Joh . 3 , 16 her¬
vor / ) Wohl ist Toccejus insralapsarisch gesinnt , jedoch sind auch
folgende Worte Diestels vor Mißbrauch zu schützen : „ Bezog man
früher aus reformiertem Boden die Bundesideen überwiegend auf
das Verhältnis Gottes zu den Erwählten , so stellte Toccejus die
gesamte Heilsentwicklung unter jenen Gesichtspunkt . " ^) Auch bei
Toccejus sind schließlich die vollendeten Erwählten das , was bei der
gesamten Heilsgeschichte als Resultat herauskommt . Um seine Prä¬
destinationslehre zu erkennen , muß man die Summa lesen . Da lehrt
er ausdrücklich die doppelte Prädestination und spricht vom Segen
der Lehre von der Verwerfung für die Gläubigen / ) Das Erwählungs -
dogma behandelt er als bedeutungsvoll für die Heilsgewißheit der
Thristen / ) Er unterscheidet sich nur dadurch von der üblichen
Tradition , daß er noch ausdrücklicher als Amesius den Rat Gottes
und das Dekret nach der heilsgeschichtlichenGrundlegung behandelt .
Er begründet diese späte Behandlung des Rates Gottes in der
Summa damit , daß er erst nach dem Fall enthüllt worden

l) ? osä . § 4 f . ' ) ? oeä . § 91 .
-) Geschichte d . P . , I , S . 138 . x.<, ^ . Z 128 ff .
-) viestel , Geschichte , S . 527 . °) La 38 § 14 .
' ) 37 § 47 .
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sei und wehrt das Mißverständnis ab , als ob er es erst nach Eintritt
der Sünde gefaßt sein lasse / ) Auch er weist das bedingte Dekret
ab / ) ebenso die Unterscheidung von consiliuin Aensi -alk und speei -
als . Das erste schließe das zweite ein / ) Das Dekret ist ein einiges
und duldet keine Unterscheidung von Früherem und Späterem / )
Das Dekret hat es bei ihm auch nicht nur zu tun mit dem heil ,
vielmehr ist seine erste Ausführung die Schöpfung / )

Aber doch zeigt Toccejus Momente , die in beachtenswerter Weise
die Starrheit des Dogmas durch eine größere Lebendigkeit der Auf¬
fassung in Bewegung bringen . Schon der Ausgangspunkt seiner
vogmatik , seine Behandlung der Gottebenbildlichkeit und Recht¬
beschaffenheit des Menschen beweist , daß es ihm darum zu tun ist ,
den Menschen als bündnisfähig zu erweisen , der nicht nur rein
passives Gbjekt der Herrschaft Gottes wird , sondern als ein bewußtes ,
willensmäßig bestimmtes Wesen dazu geeignet ist , zugleich rezeptiv
und aktiv mit Gott in Beziehung zu treten . Dem entspricht seine
überaus ernste und von reformatorischem Geiste getragene Bemühung ,
den Glauben als die eigentliche Beziehungsweise des Menschen zu
Gott rein und unverdorben zur Darstellung zu bringen . Damit
kommt vor allem überein die Betonung der Führung Gottes in der
Geschichte, die es ja eben immer zu tun hat mit menschlicherEnt¬
schließung , Entscheidung und Entwicklung . Die Sünde , eine negative
Entscheidung des Menschen , bringt die ganze auf Erden erkennbare
Heilsgeschichte in Gang , als eine Aufhebung des bestehenden Werk¬
bundes . Sie veranlaßt Gott zum heilschaffenden Eingreifen . Wenn
Toccejus damit seinen Aufriß beginnt , konstatiert er nicht etwa ein
Übergewicht der Kreatur / ) aber er zeigt allerdings , wie wir schon
sahen , im Gegensatz zu der starren supralapsarischen Form der Dekrete ,
wie hoch er die freie Selbstentscheidung des Menschen als Faktor
wertet . Die geschichtliche Entwicklung des Heilsratschlusses Gottes ist
für uns das eigentlich Greifbare und Faßbare . Hier , nicht bei vor¬
gefaßten Meinungen über Gott , will er einsetzen . Zu verstehen ist
diese Veränderung des dogmatischen Ausbaus nur so , daß der Bibel¬
theologe gebannt ist von dem , was in der ganzen Entwicklung des

Kmesius bringt in der Medulla die Prädestination ep . XXV , p . 123 erst
nach der Tntfaltung des Neuen Bundes (6s applieations Lkristi ) . Über das
äsorstuiii sprach er allerdings schon im Knfang .

2) Sa 14 § 33ff . -) § 42ff . 39 Z 2 . 8 .
5) IS Z 1 . ') Viestel , a . a . G ., S . 234 .
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Heilsverlaufes ihm entgegenleuchtet , und daß er über dem Eindruck
dieser konkreten Geschichte die apriorischen dogmatischen Abstraktionen
preisgibt . Dabei hat ihn der milde infralapsarische Geist des Martini
beeinflußt . Kuch Kmesius hat ihn geschult . So findet er , alle
nominalistischen Wege meidend , wieder den Pfad zu der biblischen Be¬
schränkung eines Calvin zurück / ) indem er in der Prädestinations¬
lehre die offenbarungsgeschichtlicheKuffassung zur Geltung bringt .

Aber das Ringen um die Erkenntnis des ewigen Ratschlusses
Gottes hat bei ihm auch in einer eigenartigen Prägung Ausdruck
gefunden , in der Intuition des Urvertrages . Schon Glevianus und
Eloppenburg hatten den Vertrag der Vorzeit in Beziehung zum Bund
gesetzt . Doch erst bei Toccejus ist der Gedanke charaktervoll aus¬
gereist . Er trägt den Bundesgedanken hinein in das innertrinitarische
Verhältnis und bringt dadurch auch in das Dekret selbst eine Krt
geschichtlicher Bewegung . Nicht nur die Heilsgeschichte macht er
lebendig , sondern auch ihren metaphysischen Hintergrund . Es gibt
neben der paresislehre für seine Richtung aus das wirksame Geschehen
im Gegensatz zum scholastisch behandelten Dogma nichts Bezeichnen¬
deres , als die Ausführungen über diese innergöttliche Übereinkunft .
Er historisiert sozusagen den ewigen Ratschluß Gottes . Kuch dort ist
nicht starre vauerruhe , eisige Unabänderlichkeit , sondern ein lvollen ,
Werden und Sichentschließen . Toccejus hat einen aktiv handelnden
Gott . In der Himmelswelt wird der Bund vorgebildet . Der Erden¬
bund urständet in einem Himmelsbund . Freilich bezieht sich der
Vertrag hier nicht aus die Schöpfung , sondern nur auf die Erlösung
und Vollendung der Gemeinde . Er ist also kein vollgültiger Ersatz
für das absolute Dekrets ) Es soll nur das Verständnis für das
Heilswirken der Gnade am Zentralpunkt durch den Ewigkeitsblick
vertieft werden . Erst beim Gnadenratschlutz, der nach Eintreten der
Sünde in die Welt eingreift , empfindet er in der Hauptschrist das

-) vgl . E . F . « . Müller , a . a . V . , s . 192 .
2) Mit dieser Einschränkung eignen wir uns die trefflichen Worte von E . F .

« . Müller an , a . a . D . , S . 190 : „ Dieser lebensvollen Ansicht eignet nicht nur
der dekorative Wert einer Übertragung des Bundesgedankens auch auf dieses
Verhältnis : das paotuin beherrscht als eine beweglichere und unserm Gesamt¬
entwurf angemessenere Form des orthodoxen ctserstum den Verlauf der ver¬
wirklichenden Geschichte, und es gewährt die Möglichkeit , von Anbeginn seine
Iielgedanken über dem Gedankeninhalt der menschlichen Dffenbarungsträger
schweben zu lassen ."
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Bedürfnis , die überzeitliche Begründung aufzuweisen . Das sagt deut¬
licher als alle weiteren Ausführungen : die Sünde selbst entstammt
nicht göttlicher vorherbestimmung . Die Gnade , nicht die Sünde ist
das Ewige .

5 . Der Vundesgedanke , seine biblische Berechtigung und seine
notwendige Ergänzung durch die Reichsidee .

Noch einmal soll uns zum Schluß der Bundesgedanke beschäftigen .
Das Hauptanliegen Bullingers , die Einheit des göttlichen Gnaden¬
willens durch die Bundesidee auszudrücken , hat Toccejus als Erbe
getreulich gewahrt . Die reifste Darlegung im Vorwort zum Epheser -
kommentar ^) zeigt eindrücklich , wie gerade sie ihm dazu dient , im
offenbarungsgeschichtlichen Aufriß bei aller Verschiedenheit der Öko¬
nomien das Einheitsband festzuhalten. Natur und Gnade , Gesetz und
Evangelium , finden hier ihren Gbertitel , und wo Unterschiede , ja
Gegensätze sind , da ist es der Vundesbegrisf , der die höhere Einheit
erzielt .

Gibt ihm aber die Schrift selber Berechtigung zu einer so aus¬
gebildeten Föderalsqstematik ? Diese Frage ist um so mehr am Platz ,
als Eoccejus ja selbst gar nichts anderes will , als dem organischen
Verständnis der Schrift den Iveg bahnen , die Symphonie der christ¬
lichen Lehre mit dem Schristinhalt erweisend ) Die biblische Theologie
soll die vogmatik tragen , die Schrift der vogmatik die bestimmenden
Kategorien leihen . Sind wirklich diese Kategorien des Bundes und
Testaments dergestallt schriftgemäße , d . h . in der Schrift selbst nicht
nur als eindeutige , sondern auch als beherrschende festzustellen , daß
diese Theologie als eine durchaus biblische angesprochen werden kann ?
lvir werden sehen , daß hier für den heutigen Beurteiler die eigent¬
liche Schwierigkeit liegt . ^)

-) ? rk . Lpk . p . 114 f . ' ) ? rk . zu I?osä .
' ) Das Wichtigste aus der Literatur über Berit und Viatheke : Rraetzschmar ,

Die Bundesvorstellung im kl . T . Zimmern in RKT° , S . 606 , vgl . ders . , Bei¬
träge zur Kenntnis der babylonischen Religion , S . 90f . Rarge , Geschichte des
Bundesgedankens im K . T . Franz velitzsch , Kommentar zum Hebr . , S . 302 .
veißmann , Licht vom Ostens S . 253 . Schmitz , Die Vpferanschauung des
späteren Judentums und die Gpferaussagen des N . T . , S . 210f . Franz vibelius ,
Das Kbendmahl , S . 77ff . Behm , Der Begriff der Viatheke im N . T . Lah¬
mer , er , Viatheke . Riggenbach , ver Begriff der Diatheke im Hebräerbrief .
Vers . , HebräerbriefS . 203 . Cremer - Rögel , Wörterbuch " , 1915 , S . 1062ff .
Max Weber , Gesammelte Kufsätze zur Religionssoziologie , III , S . 81 ff . ; dazu
Ca spart , Die Gottesgemeinde vom Sinaj .



— 142 —

Die reformierte Bundestheologie hat dem alttestamentlichen Ge¬
brauch von Berit eine einseitige Auslegung gegeben , indem sie den
Begriff ausschließlich als „ Bund , Vertrag " ausfaßte und dazu noch
unter dem Einfluß des römischen Rechts den religiösen Gehalt des
Bildes in nicht geringem Maße durch juristische Distinktionen modi¬
fiziertes ) Schon auf dem profanen Gebiet läßt sich die vertrags¬
rechtliche Auffassung im Alten Testament nicht einhellig festhalten .
Das Wort ist ein Gesäß für einen überaus reichen Inhalt . Die Berit
ist zwar immer eine feierliche Bindung und Festsetzung oder An¬
ordnung , die durch die heilige Handlung eines Ritus , einer blutigen
Zeremonie , als ewig gesichert und unverbrüchlich geweiht wird . Zur
Erklärung des Begriffs ist diese rituelle Basis wesentlich . ") Jedoch
ist die Mannigfaltigkeit der Formen und der Spielraum für die Art
der Anordnung sehr groß . Insbesondere gilt das von der Frage der
Doppelseitigkeit. Schon aus profanem Gebiet steht der Begriff sowohl
für zweiseitige wie für einseitige Rechtsgeschästeund Verträge . Dem¬
entsprechend wird im religiösen Gebrauch Berit sowohl die einseitig
von Gott getroffene Anordnung genannt , als die Stiftung , die aus¬
drücklich ein wechselseitigesVundesverhältnis bezweckt .

Doch ist nun allerdings — hier liegt ein berechtigtes Moment
der Bundestheologie ^ der letztere Gebrauch in vorzüglicher Weise
vorhanden : der Akt der Beritschließung führt zu einem dauernden

' ) Gegen die Kuffassung von Berit als Vertrag vgl . bes . v) . Easpari gegen
M . Weber , a . a . G . , S . 153 . Behm vertritt die hofmannsche Auffassung und
hält auch für Diatheke fest an : einseitige , souveräne Gottesverfügung . Das Be¬
deutendste hat Lohmeqer geboten , der den begriffsgeschichtlichen Bedeutungs¬
wandel lichtvoll darstellt .

") Die etymologische Herleitung aus dem Kkkadischen macht dies übrigens
besonders eindrücklich . Wie manche Wörter des israelitischen Kultus und Kultur¬
lebens findet das ursprünglich sicher nicht hebräische am besten so seine Er¬

klärung (vgl . Gesenius , Handroörterb . " s . II und bes . lMT° S . 606 ) . Das
zugrunde liegende Verbum darü : sehen , schauen , durchschauen ; sichten , scheiden ,
entscheiden (vgl . Friedr . velitzsch , Kss . Handwörterbuch , S . 182f .) hat als Subjekt
fast stets eine göttliche Person i das davon abgeleitete Nomen darü (ursprüngl .
Partie .) bezeichnet eine Priesterklasse , den Seher , den Wahrsagepriester , oder „ noch
spezieller den Beschauer . . . von der Dmen -Beschau so benannt " lAKT? S89 , 5 ) .
Die dürfte also wie das akkadische barüru sowohl die göttliche Entscheidung ,
wie die Erkenntnis derselben durch die Dmenschau resp , diese selbst bezeichnet
haben , tluf Grund derselben wurde nachher erst der menschliche Vertrag ab¬
geschlossen . Eine derartige nach Knalogie der göttlichen getroffene menschliche
Willensentscheidung hat demnach den Charakter des Sakrosankten , Unabänderlichen .
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Verhältnis . Diese Auffassung findet sich vor allem in der deutero -
nomischen Schicht des Gesetzes und im Priesterkodex, als Ausdruck
für das heilsgeschichtliche Verständnis der israelitischenReligion . Wenn
da immer wieder neben die Verheißungen die Forderungen gestellt
werden , neben die Rechte die Pflichten , neben die feierlichen Zusagen
Iahves die Gehorsamserklärung des Volkes , so könnte man mit dem
Rechte eines Vergleiches sagen , daß das Volk als Bundespartei an¬
gesehen und das Verhältnis zweier „ Kontrahenten " ins Auge gefaßt
wird . Beschneidung , Sabbat , Gesetz sind dann sozusagen die Kuflagen
des Bundes zu nennen . Die in der Geschichteerfahrenen göttlichen
Machttaten sind die Grundlagen , aus denen die Berit hervorwächst .
Iahve paßt sich sogar nach Gen . 15 den üblichen Zeremonien der
Veritschließung an . Schon dadurch ist Grund gegeben zu jener
Analogie . Die heilsgeschichtlicheBetrachtung der späteren Zeit stellt
dann eine innere Kontinuität der Bündnisse her : Noah , Abraham
und die Erzväter , endlich aber ganz Israel , am horeb und in Moab
( das Deuteronomium hat noch die Bundesschließung mit Levi und David )

sie sind durch die Berit in ein nahes Verhältnis zu Iahve getreten .
Jedoch wird der Bundesgedanke im Alten Testament sofort durch

den Gottesgedanken bewahrt und beschränkt . Setzt schon die An¬
wendung des Begriffes im profanen Gebrauch nicht notwendig eben¬
bürtige Parteien voraus , so kann es sich erst recht im Religiösen
niemals handeln um eine Art Gesellschastsvertrag, um etwas wie ein
gegenseitiges Schutz - und Trutzbündnis / ) um eine Vereinbarung Gleich¬
stehender und Gleichberechtigter . Stets nimmt der souveräne Gott die
Initiative , er handelt in allmächtiger Gnade und freier Wahl , als
der von vornherein Überlegene , der nur in Barmherzigkeit zu Israel
in ein näheres Verhältnis tritt und lediglich geruht , dabei das Bild
des „ Bundes " anzuwenden. Dies setzt sogleich auch der Verwertung
der rechtlichen Seite des Bildes bestimmte Grenzen . Daß Israel
keine Wahl hat als die , sich ohne Bedingung Gottes Majestät zu
unterwerfen , soll durch den Bundesgedanken in keiner Weise ab¬
geschwächt werden . Zu bieten hat Israel nichts , und auch sein Ge¬
horsam ist nicht besondere Leistung , sondern schuldige Pflicht . Aus
der anderen Seite aber besteht gerade darin die göttliche k) uld , daß
er sich dem Volke in unwandelbarer Treue verbindet . Man darf in
der „ Vundes " oorstellung keinen „ Rückschritt von der Höhe prophetischer

' ) vgl . Vibelius , S . 85 .
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Gotteserkenntnis herab sehen " , ' ) wenn es auch nicht belanglos sein
mag , daß die ersten Propheten den Ausdruck meiden , der stets gerade
durch mißverstehende Ausnutzung seiner rechtlichen Seite verderbt
werden konntet ) Es ist sogar wahrscheinlich , daß die gewaltigste
und innerlichste Verwertung der Bundesidee , welche die Berechtigung
zur Verwendung für die neutestamentliche Sphäre begründet , nämlich
die Fassung , wie sie Jeremias findet ( 31 , 31 ^ 35 ) , erwachsen ist aus
einer Reaktion gegen die einseitige Auffassung des Bundesgedankens ,
wie sie durch Imputation der Vertragsidee ( Leistung und Gegen¬
leistung ) vorliegt / ) Die von Jeremias eingeschlagene Linie setzt sich
fort in der Weissagung Ezechiels von der neuen ewigen (Ordnung
des Friedens und in der im ewigen Erwählungsgedanken wurzelnden
prophetie des veuterojesaja , der die Berit verheißend aus die ganze
Völkerwelt ausdehnt .

Es darf nun aber die Würdigung der erwähnten Gefahr des
Mißbrauchs durch den Vertragsgedanken nicht die Behauptung er¬
zeugen , daß Berit im Alten Testament niemals etwas anderes bedeute
als die einseitige Verfügung Gottes über seine Gnadengaben . Diese
Betrachtungsweise verkennt völlig denjenigen immer wieder nachweis¬
baren Gehalt des Bildes , der gerade das Gegenseitigkeitsverhältnis
der Gemeinschaft zum Ausdruck bringt . Daß sich nicht nur Gott
selbst durch seine Verheißung verpflichtet , sondern daß auch Israel
Gehorsam gelobt , diese Doppelseitigkeit macht gerade der Begriff der
Berit geltend . Solche freie Verfügung und Anordnung Iahves , die
auf das dauernde Gemeinschastsverhältnis mit Israel abzielt , wird zur
feierlichen , bindenden , durch Eid bekräftigten Handlung , zur ordnungs¬
mäßigen Satzung . So wird aus Berit das Gesetz , ja in der spätesten
Zeit der Ausdruck für die Religion der israelitischen Gemeinde . In
dieser Fassung bleibt der Bundesgedanke allerdings wesentlich alt -
testamentlicher Natur . Der innerlichsten , ins Neue Testament hinein¬
weisenden Prägung von dem Friedensbund , der in die herzen ge¬
schrieben ist , der einen neuen Geist bringt , der alle umsaßt und zu
Gottgelehrten macht , fehlt der Anklang an den juristischen Vertrag
ganz . So kann es aus keinen Fall als glücklich bezeichnet werden ,
wenn der Bund als Vertrag auch der neutestamentlichen Sphäre
vindiziert wird . Dabei muß zunächst außer Betracht bleiben , was

vgl . Nraetzschmar , 5 . 146 . - ) vgl . Karge , 5 . 226 .
-) vgl . Lahmer , er , 5 . 68 .
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durch die Übersetzung in <Z, « S^ -ci? aus dem alttestamentlichen Begriff
geworden ist . Die wichtigste Frage bleibt zunächst die , was Berit im
Alten Testament selbst bedeutet .

Doch ist es nun allerdings weiter sehr bemerkenswert , daß die
griechische Bibel tl 'N ? gerade durch «Ztc- S ^ z«^ und nicht wie Aquila
und Sqmmachus durch o^ S-Hx ^ ( Vertrag ) wiedergibt . Dadurch wird
wiederum die Priorität Gottes , die feierliche , unverbrüchliche Willens¬
äußerung und Festsetzung gewahrt , denn das aus dem hellenistischen
privatrecht stammende <Zt « HHx ^ bedeutet neben dem allgemeinen Sinn :
Verfügung oder Ordnung — hauptsächlich : die letztwillige Verfügung
des Testators . Durch diese besondere Klangfarbe : „ letzter Wille des
Erblassers" erhält der Begriff seine eigene feierliche Note . Auch in
dieser griechischen Ausdrucksweise fehlt aber der Charakter der Voppel -
seitigkeit nicht ganz , und das verbindet sie mit dem Begriff der Berit .
Neuerdings haben Lohmeqer und vibelius diese Tatsache besonders
hervorgehoben . Ihre Beachtung ist notwendig zu der Erklärung der
immerhin doch merkwürdigen Übersetzung , die aber kein Mißverstehen
ist und keinen absoluten Bedeutungswandel zeigt . Lohmeqer hat
gezeigt , wie dem „ griechischenTestament durchaus nicht der scharfe
Tharakter der Einseitigkeit anhaftet , den wir ihm aus der Analogie
mit unserer heutigen juristischen Auffassung zu vindizieren geneigt
sind , sondern es existieren neben einseitigen letztwilligen Verfügungen
vertragsmäßig festgesetzte , ein Schwanken , das durch die Entstehung
des Testamentes in Griechenland aus der äonatio inter vivos er¬
klärlich wird " . !) „ Durch den letzten Willen bindet der Erblasser sich
selbst und verpflichtet auch die Erben . " ^) Die Erfüllung der gesetzten
Bedingungen durch die Empfänger des Testaments ist auch hier ein
zu beachtendes Moment . Auch die Viatheke als göttliche Stiftung
und Verfügung hat es abgesehen aus eine Neuordnung des Verhält¬
nisses zu Gott . 5lm deutlichsten schlägt im Hebräerbrief der Sinn
„ Testament " durch . Dabei ist die Gnadenzuwendung des Erbes
durch den unerläßlichen Tod Thristi und die ewige Dauer der gött¬
lichen Verfügung besonders hervorgehoben . So läßt also auch Diatheke
wie Berit beide Momente nicht vermissen : das der göttlichen Verfügung
und Anordnung und das der menschlichen Verpflichtung und des Sich -
schickens in die Bundesversügung . Doch ist nicht zu leugnen , daß
Berit in stärkerem Maße als Diatheke zu dem Vertragsgedanken

Lohmeqer , S . 40 . vibelius , S . 85 .
Schrcnk , Coccejus , II , 5.
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Anlaß gibt . Schon darum Wäre die Subsumierung beider Begriffe
unter dem Gbertitel „ Bund " gekünstelt und irreführend . Wenn schon
für Berit „ Bund " nicht ausreicht , so erst recht nicht für Diatheke .

Die neueren Forschungen haben uns die Schwierigkeiten der
Begriffsgeschichte so eindrücklich zum Bewußtsein gebracht , sie lassen
uns so stark die mannigfache und wechselnde Färbung beider
Ausdrücke empfinden , daß unsere Zeit kaum noch den Mut fände ,
gerade dies Begriffspaar zum Mittelpunkt einer Systematik zu machen .
Gerade das Schwankende, das der Gebrauch von Diatheke zeigt , macht
vorsichtig gegen eine so umfassende , dogmatische Verwendung des
Begriffs . Wir haben in ungleich stärkerem Maße als die ältere
Theologie den Eindruck , daß sowohl Berit wie Diatheke eine lange
Entwicklung durchlaufen haben . Sie haben für uns nicht mehr die
unberührte metaphysischeArt der alten Zeit . Suchen wir aber nach der
aus der Forschung sich ergebenden Grundvorstellung bei der Wertung
beider Begriffe , so ergibt sich einerseits die göttliche Verfügung , aber
Hand in Hand mit der Betonung des gestifteten Gemeinschafts¬
verhältnisses.

Religiös ist das Bild vom Bunde fraglos hochbedeutsam , aber
es ist zunächst zu werten als Bild , und jede juristische Subtilität in
der Verwendung verkennt dies bildmäßige Moment . Wird das über¬
sehen , so bleibt es niemals aus , daß das Göttliche durch die mensch¬
liche Weise abgeschwächt und verkürzt wird . ^ Juristische Begriffe
meistern Gott nach menschlichem Recht und pressen die göttlichen
Wirklichkeiten in ein unzureichendes Prokrustesbett . So ist auch nicht
das juristischeElement in der Fassung der Bundestheologie das bleibend
Wertvolle , vielmehr das , was Boquinus in den Mittelpunkt stellte ,
der Gedanke der xot ^ c-)^ ' « , der die in jeder wahren Gemeinschaft
liegende gegenseitige Verpflichtung zum Ausdruck bringt und dadurch
auch für die Heiligung und letzte Vollendung halt und Anreiz zugleich
ist . Der Bundesgedanke hat Kräftiges geleistet , indem er neben den
Gedanken der unumschränkten Herrschaft Gottes die Idee der Relation
und Proportion stellte , indem er das in der Schrift so stark hervor¬
tretende Verpflichtungsmoment mehr zur Geltung brachte und neben
das „ Gott für uns " mit gleicher Betonung setzte : „ wir für Gott " , ^)

vgl . Karge , a . a . G . , S . 225f . : „ so lag die Gefahr nahe , daß unter dem
Bilde die richtige Auffassung dieses Verhältnisses verdunkelt wurde und an die Stelle
derselben die rechtlich - formale der Berit trat , ein vo — ut — des -verhältnis zwischen
Zahve und Israel . . . " T . F . X . M ü l l e r , a . a . <v . , S . 190 .
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indem er vor allem auch dem Bilde den Hinweis entnahm auf die
ordnungsmäßige , feste Geschlossenheitdieses Verhältnisses. Durch den
Testamentsgedanken erhält der Bund weiter seine ewige Sicherung:
unabänderlich , in sich selbst einig ist der göttliche Gnadenwille , der
in die Menschheit eingeht und sich aus ihr Organe seiner Gnade
erwählt .

Aber nur die ungeminderte Betonung der Alleinherrschaft Gottes
beseitigt die Gefahr , daß die ungleiche Stellung der „ Bundschließenden "
verwischt wird , daß vom juristischenGebrauch her in die Bundschließung
etwas wie ein paktieren mit Gott eingetragen wird , das seine
Souveränitätsrechte verletzt . Aus Schritt und Tritt , so sahen wir
schon bisher , ruft der Vundesgedanke bei Toccejus nach der Ergänzung
durch die Reichsidee . Das liegt in der Sache selbst begründet . So
hat er denn auch nach Glevianus ' Vorgang Bund und Reich mit¬
einander verbunden , und erst diese Verbindung gibt seine ganze
Theologie , lvir sehen hier zunächst davon ab , den Reichsgedanken
in der Hauptschrist selbst aufzuweisen . Es möge dies erst in der
Schlußuntersuchung, in der das Verhältnis von Bund und Reich zu
besprechen sein wird , zur Behandlung kommen . Die erste Voraus¬
setzung dafür ist eine Darstellung seiner Reichslehre . Bevor wir
jedoch diese Aufgabe anfassen , müssen wir noch einen weiten lveg
zurücklegen . Es erhebt sich die Frage nach den Anschauungen der
Resormationszeit über das Gottesreich .

10 *
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